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Transfer-Geschaftsanweisung

Vorbemerkung

Die ,Beratungs- und Interpretationshilfen zur Rechtsanwendung und zum Verfahren bei
Transferleistungen (Stand Mai 2006)“ wurden ab 1. Januar 2011 durch die vorliegenden

Transfer-Geschaftsanweisungen (GA) abgeldst.

Die Neuregelungen zu den Transferleistungen sahen keine Ubergangsregelungen vor.
Dies bedeutet, dass diese Vorschriften nur in Neuféllen anzuwenden sind, die auch erst
ab 1.1.2011 entstanden sind. Leistungsfalle, die in 2011 entstehen, die jedoch aufgrund
von Sozialplan- oder Interessenausgleichsverhandlungen / Abstimmungsgesprachen etc.,
der Betriebsparteien aus 2010 herrlhren, sind nach der bis 31.12.2010 geltenden Recht-
lage bezlglich der Beratungspflicht nach den §§ 216a Abs. 1 Nr. 1 und 216b Abs. 1 Nr. 4
SGB Ill zu behandeln.

Die nun erste vorliegende Uberarbeitung der neugefassten GA beruht auf den zwischen-
zeitlich gewonnenen Erkenntnissen und rechtlichen Anpassungen. Naheres hierzu ist aus

Ubersicht ,Anderungen der GA“ zu entnehmen.

In der Vergangenheit wurden zum Thema ,Beschaftigungstransfer” etliche nitzliche Kon-
zepte und Arbeitshilfen entwickelt. Dies geschah nicht nur durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf allen Ebenen der BA, sondern auch durch - oder im Zusammenwirken mit -
externen Institutionen (z. B. Gesellschaft fir innovative Beschaftigungsférderung mbH in
Bottrop - GIB). An dieser Stelle nochmals Danke an die Autoren fur deren Zustimmung,
dass diese Arbeitsergebnisse (mit entsprechender Kennzeichnung) Bestandteil der Ge-

schaftsanweisung ,Transferleistungen® werden konnten.

Nicht naher bezeichnete Paragrafen beziehen sich auf das Sozialgesetzbuch
3. Buch (SGB I1lI).
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Ziele des Gesetzes

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Beschaftigungschancen am Arbeitsmarkt - Be-
schéaftigungschancengesetz - vom 27. Oktober 2010 (BGBI. | S. 1417) wurden die Rege-
lungen zur Férderung der Teilnahme an Transfermal3nahmen und des Transferkurzarbei-
tergeldes (Transfer-Kug) modifiziert. Die Neuregelungen sollen die Qualitdt und Transpa-
renz des Transfergeschehens erhéhen und die Forderung der Teilnahme an Transfer-
mafnahmen und des Transfer-Kug verbessern, um die Auswirkungen von Personalabbau
abzufedern sowie die rechtzeitige Einbindung der AA in das Transfergeschehen sicher-

stellen.
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Glossar

Arbeitsuchendmeldung

Ab 1.1.2011 personliche Anspruchsvoraussetzung fur den Bezug von Transferkurzarbei-
tergeld (Transfer-Kug).

Aufstockungsbetrag

Freiwillige Zahlung des personalabgebenden Betriebs um wahrend des Verbleibs in der >
Transfergesellschaft das Transfer-Kug aufzustocken.

betriebsorganisatorisch eigensténdige Einheit (beE)

Bei der> Transfergesellschaft (externe beE) oder — seltener — beim personalabgebenden
Betrieb (interne beE) besondere betriebliche Einheit, deren Trager (Finanzier) der bisheri-
ge Arbeitgeber ist.

Betriebsparteien

VertragsschlieRende Partner sind Arbeitgeber und Betriebsrat (in Betrieben ohne Be-
triebsrat der Arbeitgeber und der einzelne Arbeitnehmer) ggf. auch Gewerkschaften, wenn
ein Sozialplan als Tarifvertrag abgeschlossen wird (, Tarifsozialplan®).

Dreiseitiger Vertrag

Vertrag zwischen dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer und der Transfergesellschaft. In-
halt ist die Beendigung des bisherigen Arbeitsverhaltnisses zum Arbeitgeber und Begriin-

dung des befristeten Arbeitsverhaltnisses zur Transfergesellschaft.

Eigenbeteiligung des Unternehmens

Vom Personal abgebenden Betrieb zur Verfiigung gestellte Mittel fir die mind. 50%ige

Beteiligung an TransfermaRnahmen und zur Finanzierung einer Transfergesellschaft.

Einstiegspramie

Im Transfersozialplan vereinbarte Zahlungen als Anreiz fur den Arbeithehmer zum Wech-

sel in die Transfergesellschaft.

ESF-Forderung

Mittel aus dem Europaischen Sozialfonds, die bei der Gewahrung von Transfer-Kug zu-

satzlich fur Qualifizierungsmafinahmen der Arbeitnehmer beantragt werden kénnen.
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Integrationsplan

Auf Grundlage des Profilings erstellter individueller Berufswegeplan, der eine Zielverein-
barung zur Integration des Arbeitnehmers in Arbeit beinhaltet.

Interessenausgleich

Instrument der betrieblichen Mitbestimmung (§ 112 BetrVG). Dient der Vermeidung von
wirtschaftlichen Nachteilen fur die Arbeitnehmer, die von der betrieblichen Restrukturie-
rung betroffenen sind und regelt die Umsetzung der geplanten Betriebsanderung (nicht

erzwingbar).

Hat das ,Ob“ und ,Wie" sowie die Auswirkungen auf die Beschaftigten zum Gegenstand.
Schriftform erforderlich und von Arbeitgeber und Betriebsrat zu unterschreiben. Bei Nicht-
einigung Anrufung der Einigungsstelle > Sozialplan.

Hartefonds

Mittel, die zur Minderung von Hartefallen zur Verfigung stehen, die vom Transfersozial-
plan nicht abgedeckt werden.

Profiling

Analyse der Starken und Schwachen (Eingliederungsaussichten) der Teilnehmer. Vor

dem Ubergang in eine Transfergesellschaft vorgeschrieben.

Qualifizierungsbudget

Die Mittel, die im Transfersozialplan fir die Qualifizierung der Arbeitnehmer in der beE
vorgesehen sind.

Remanenzkosten

Beitrage zur Sozialversicherung, Lohn- und Gehaltszahlungen wahrend des Urlaubs und
an Feiertagen sowie Aufstockungen des Transferkurzarbeitergeldes (werden vom perso-

nalabgebenden Betrieb getragen).

Sozialplan

Im Gegensatz zum > Interessenausgleich Uber Einigungsstelle erzwingbar. Hat die Mal3-
nahmen zur Milderung der durch die Restrukturierung entstehenden Nachteile zum Ge-

genstand (Abfindungen, Transferleistungen).
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» Sprinterpramie”

Kosten die durch ein vorzeitiges Ausscheiden eines Arbeitnehmers aus einer beE einge-
spart werden, werden dem Arbeitnehmer ganz oder teilweise als Abfindung ausgezahlt
(vgl. BAG-Urteil 1 AZR 809/07 vom 10.2.2009). Als finanzieller Anreiz flr den Arbeitneh-
mer, die Beschaftigung in der Transfergesellschaft méglichst schnell durch Arbeitsauf-

nahme in einem Betrieb oder durch Wechsel in die Selbstandigkeit zu beenden.

Transferagentur

Eine Transferagentur wird direkt vom Unternehmen, das Personal abbaut beauftragt oder
aber bei einer vom Unternehmen beauftragten Beratungsfirma eingerichtet. Sie berat,
vermittelt und betreut die von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschaftigten wahrend der Kun-
digungsfrist. Ziel ist es, im Rahmen der Férderung nach § 216a die Vermittlungschancen
zu verbessern und den Eintritt von Arbeitslosigkeit zu verhindern (z. B. Profiling, Planung

kinftiger Berufsweg, Bewerbungstraining, Akquisition und Vermittlung offener Stellen).

Transfergesellschaft

Ein Unternehmen, dessen Gegenstand die befristete Aufnahme von Arbeitnehmern in ein
Arbeitsverhaltnis zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt durch Vermittlung und Qualifizie-
rung im Auftrag des Personal abgebenden Arbeitgebers ist. Die juristische Bezeichnung
hierfur ist die betriebsorganisch eigenstandige Einheit (beE). Es werden auch Bezeich-
nungen wie Beschaftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, Auffanggesellschaft o. A.

verwendet.

Transferkurzarbeitergeld (Transfer-Kug)

Zahlung der Agentur fur Arbeit an die Arbeitnehmer, um das ausgefallene Entgelt wah-
rend der Beschaftigung in der Transfergesellschaft zu ersetzen. Das Transfer-Kug betragt
60 bzw. 67 % des Nettolohnes, abhangig davon, ob Kinder zu berlcksichtigen sind. Die

Einzelheiten kénnen dem Merkblatt 8c der Bundesagentur fur Arbeit entnommen werden.

TransferMappe

Ordner des Transfer-Kug-Beziehers, in dem die Aktivitaten aller Beteiligter zur Erlangung
eines Arbeitsplatzes / Qualifizierungen etc. festgehalten werden. Nitzliche Grundlage zur
Abbildung des Transfer-/ Qualifizierungsgeschehens und fir ,griffbereite“ Bewerbungsun-

terlagen.
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TransfermaflRnahmen

TransfermalRnahmen finden in der Kundigungsfrist bis zum Ausscheiden des Arbeitneh-
mers aus dem Betrieb statt und umfassen alle Malinahmen zur Eingliederung von Arbeit-
nehmern in den Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich der Arbeitgeber beteiligt. Trans-
fermalRnahmen mussen durch einen Dritten (Trager) durchgefiihrt werden. Ziel ist es, die

Vermittelbarkeit der betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern (> Transferagentur).

Transfersozialplan

Der Transfersozialplan ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, die
die Unterstitzung des Transfers der Arbeitnehmer in eine neue Beschaftigung regelt. Im
Vordergrund steht u. a. die Verwendung von Sozialplanmitteln fir Malnahmen zur Unter-

stutzung der Integration der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt.

Zweitarbeitsverhaltnis

Wahrend Transferkurzarbeit ist es moglich, dass der Arbeitnehmer ein Zweitarbeitsver-
haltnis (neben dem zur Transfergesellschaft) aufnimmt. Das Arbeitsverhaltnis zur Trans-
fergesellschaft ruht in dieser Zeit. Es handelt sich in der Regel um eine Form der Arbeits-

erprobung.
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Transfer-Geschaftsanweisung Gesetzestext § 216a

§ 216a Forderung der Teilnahme an Transfermalinahmen

(1) Die Teilnahme von Arbeitnehmern, die auf Grund von Betriebsanderungen oder im
Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhaltnisses von Arbeitslosigkeit

bedroht sind, an Transfermaflinahmen wird geférdert, wenn

1. sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung Uber die Einfihrung von Trans-
fermallnahmen, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen Uber einen die Integration
der Arbeitnehmer férdernden Interessenausgleich oder Sozialplan nach § 112 des Be-

triebsverfassungsgesetzes, durch die Agentur fur Arbeit beraten lassen,
2. die Malinahme von einem Dritten durchgefiihrt wird,

3. die vorgesehene MalRnahme der Eingliederung der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt

dienen soll,
4. die Durchfihrung der MaRnahme gesichert ist und
5. ein System zur Sicherung der Qualitat angewendet wird.

TransfermalRnahmen sind alle MalRnahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmern in den
Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich Arbeitgeber angemessen beteiligen. Als Be-
triebsanderungen im Sinne des Satzes 1 gelten Betriebsanderungen im Sinne des § 111
des Betriebsverfassungsgesetzes unabhangig von der Unternehmensgrée und der An-

wendbarkeit des Betriebsverfassungsgesetzes im jeweiligen Betrieb.

(2) Die Forderung wird als Zuschuss gewahrt. Der Zuschuss betragt 50 Prozent der erfor-
derlichen und angemessenen MalRnahmekosten, jedoch héchstens 2 500 Euro je gefor-

dertem Arbeithehmer.

(3) Eine Forderung ist ausgeschlossen, wenn die Mallnahme dazu dient, den Arbeitneh-
mer auf eine Anschlussbeschéaftigung im gleichen Betrieb oder in einem anderen Betrieb
des gleichen Unternehmens oder, falls das Unternehmen einem Konzern angehért, in ei-
nem Betrieb eines anderen Konzernunternehmens des Konzerns vorzubereiten. Durch
die Foérderung darf der Arbeitgeber nicht von bestehenden Verpflichtungen entlastet wer-
den. Von der Férderung ausgeschlossen sind Arbeitnehmer des offentlichen Dienstes mit
Ausnahme der Beschaftigten von Unternehmen, die in selbstandiger Rechtsform er-

werbswirtschaftlich betrieben werden.

(4) Wahrend der Teilnahme an Transfermalnahmen sind andere Leistungen der aktiven

Arbeitsférderung mit gleichartiger Zielsetzung ausgeschlossen.
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Transfer-Geschaftsanweisung Gesetzesbegrindung

Gesetzesbegrindung

Anderung des § 216a Absatz 1 Satz 1

Die Anderung in Absatz 1 Satz 1 stellt sicher, dass die AA die Betriebsparteien friihzeitig
Uber arbeitsmarktpolitisch sinnvolle MaRnahmen zur Eingliederung der von Arbeitslosig-
keit bedrohten Arbeitnehmer beraten kdnnen, zum Beispiel Uber Vermittlung von Arbeit in
Arbeit, ggf. nach vorangegangener Qualifizierung. Die friihe Beratung soll auch dazu bei-
tragen, dass die Foérdervoraussetzungen nach § 216a im Interessenausgleich und Sozial-
plan berucksichtigt werden. Daruber hinaus kann uber die Hohe der Leistungen nach

§ 216a sowie das Verfahren informiert werden.

Anderung des § 216a Absatz 2 Satz 1

Der bisherige Begriff der aufzuwendenden MaflRnahmekosten fiihrte in einigen Fallen zu
unangemessen hohen MaRRnahmekosten. Deshalb bedarf es einer Konkretisierung. Kinf-
tig sind die erforderlichen und angemessenen MafRnahmekosten Grundlage fur die Be-
rechnung des Zuschusses. Erforderlich sind MaRnahmekosten, wenn keine gunstigere
MaRnahme verfugbar ist, durch die das verfolgte Ziel gleichermafien erreicht werden
kann. Das Kriterium der Angemessenheit der Malnahmekosten erlaubt die notwendige
Feststellung der VerhaltnismaRigkeit zwischen dem verfolgten Ziel und den eingesetzten
Mitteln.
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Transfer-Geschaftsanweisung GA 1

TransfermalRnahmen

1. Beratungspflicht

»verpflichtende Beratung im Vorfeld der Entscheidung von Interessenausgleichs-

oder Sozialplanverhandlungen*

(1) Die bis 31.12.2010 geltende Rechtslage sah in § 216a Abs. 4 und § 216b Abs. 5 Satz
3 lediglich eine Beratung der Betriebsparteien auf deren Verlangen vor. In der Folge wur-
den die Agenturen fir Arbeit (AA) haufig erst dann Uber das Restrukturierungsgeschehen
mit Interessenausgleich oder Sozialplan in Kenntnis gesetzt, wenn der Vertragsab-
schluss bereits erfolgt war. Hinweise der AA auf integrationsférdernde oder -hemmende
Elemente im Interessenausgleich oder Sozialplan konnten dadurch nicht rechtzeitig erfol-
gen. Die jetzige Rechtslage hat diese Beliebigkeit der Einschaltung der AA beseitigt und
den Zeitpunkt fir die Einbindung konkretisiert:

Die Betriebsparteien sind nunmehr verpflichtet sich im Vorfeld der Entscheidung
- Uber die Einfihrung von TransfermalRnahmen (§ 216a Abs. 1 Nr. 1) bzw.
- Uber die Inanspruchnahme von Transfer-Kug (§ 216b Abs. 1 Nr. 4)

insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen Uber einen die Integration der Arbeitneh-
mer fordernden Interessenausgleich oder Sozialplan nach § 112 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, durch die AA beraten zu lassen. Zum erforderlichen Teilnehmerkreis aus

der AA wird auf Nr. 4.1 Abs. 1 verwiesen.

(2) Diese verpflichtende Beratung stellt eine Férderungsvoraussetzung dar, deren Nicht-
einhaltung einen eigenen Ablehnungstatbestand bildet. Das Transfergeschehen wird da-
mit dreistufig. Im Gegensatz zum bisherigen zweistufigen Verfahren (Transferantrag nach
216a und Abrechnung bzw. Transfer-Kug-Anzeige und Leistungsantrag) kommt noch die

vorgeschaltete Stufe der Beratung hinzu.
Die gesetzliche Beratungsverpflichtung
schlief3t ein

- die Chance der AA die Betriebsparteien so zu beraten, dass im Interessenausgleich /
Sozialplan arbeitsmarktpolitische Inhalte zum Transfer der betroffenen Arbeitnehmer

vereinbart werden;
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schliel3t aus

- die aktive Beteiligung der Gesprachsteilnehmer der AA an der arbeitsrechtlichen Aus-
gestaltung dieser Vereinbarungen. Den Vertretern der AA obliegt somit nur die sozial-

rechtliche Wiirdigung bezuglich des integrationsférdernden Inhalts.

Eine schnellstmdgliche und nachhaltige Integration in das Erwerbsleben fiur die betroffe-
nen Personen zu erreichen ist das erklarte Ziel der Rechtsanderung. Im Rahmen der Be-
ratung durch die AA werden die Betriebsparteien auf vermittlungsférdernde und -
hemmende Inhalte hingewiesen. Die Gesamtbetrachtung der Ausgestaltung des Inte-
ressenausgleichs / Sozialplans soll ergeben, dass Elemente der Zielsetzung férderlich
sind. Der Beratungsinhalt prajudiziert nicht die Entscheidung Uber die noch erforderliche

Anzeige Uber Arbeitsausfall.

» Elemente der Beratung®

(3) Das Informations- und Beratungsangebot der AA korrespondiert mit den im Betriebs-
verfassungsgesetz - BetrVG enthaltenen Beratungsverpflichtungen (vgl. §§ 80, 92a, 111
Satz 2, 112 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2a BetrVG) und umfasst im Wesentlichen folgende Punkte:

- Erlauterungen der wesentlichen Férdervoraussetzungen nach den §§ 216a und 216b;

- Information Uber das Zusammenwirken von Arbeitsverwaltung und Transferagentur /

-gesellschaft
- Qualifizierung und Férderungsmdglichkeiten

- Vorteile der Transferinstrumente / Zielrichtung der Transferleistungen als eingliede-
rungsorientierter Ansatz (Vermittlungsférdernde und —hemmende Inhalte eines Sozi-

alplans)
- Bewertung des ggf. vorliegenden Entwurfs eines Interessenausgleichs / Sozialplans.

Unterpunkte hierzu werden in einem ,Beratungsvermerk® aufgelistet (Anlage 1). Dieser
von allen Gesprachsteilnehmern gegenzuzeichnende Beratungsvermerk (ggf. mit Ergan-
zung - Anlage 2 -) vermittelt bezlglich der Gesprachsinhalte und -ergebnisse Rechtssi-
cherheit. Er dient auch dem Nachweis der rechtzeitig erfolgten Beratung i.S. der o0.a. Vor-
schriften. Die von der AA gegebenen Hinweise (die ggf. eine Férderung in Frage stellen
kénnten) mussen bei der abschliellenden Vereinbarung von den Betriebsparteien nicht

bertcksichtigt werden.
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»vermittlung durch Vorstand der BA"

(4) Nach § 112 Abs. 2 Satz 1 BetrVG kann der Unternehmer oder der Betriebsrat den
Vorstand der BA um Vermittlung zur Erzielung einer Einigung im Interessenausgleich
bzw. Sozialplanverfahren ersuchen. Der Vorstand der BA hat mit Beschluss Nr. 53/2004
vom 23.08.2004 diese Aufgabe auf die Geschéaftsfuhrungen der Regionaldirektionen der
BA Ubertragen. Die Aufgabe kann durch die Geschéftsfiuhrungen der RD der BA wiede-
rum auf andere Bedienstete der BA Ubertragen werden:

(HEGA 09/04 - 05 - Ubertragung der Aufgabe des Vorstands der BA nach § 112 BetrVG
auf die Geschaftsfuhrungen der RD)

» rransfersozialplan®

(5) Aus arbeitsmarktpolitischen Griinden ist es wiinschenswert, wenn der von den Be-
triebsparteien aufgrund der Betriebsanderung zu schlieRende Sozialplan nicht die Abfin-
dungsleistung fur den Verlust von Arbeitsplatzen in den Mittelpunkt von Regelungen stellt,
sondern den Transfer der Arbeitnehmer in eine neue Beschaftigung oder in die Selbstan-
digkeit erleichtert (Transfersozialplan). Den vom Arbeitsplatzverlust betroffenen Arbeit-
nehmern sollten durch ein im Sozialplan vereinbartes vielfaltiges System abgestufter Qua-
lifizierungs- und Transferleistungen (inner- oder auflerbetriebliche Qualifizierung, Forde-
rung der Anschlusstatigkeit bei einem anderen Arbeitgeber) neue Beschaftigungschancen
einschlieBlich der Existenzgrindung (Leistungen, die der Vorbereitung einer selbstandi-
gen Existenz des Arbeitnehmers dienen) eréffnet werden. Ziel der Beratung durch die AA
muss es daher sein, die Betriebsparteien zu veranlassen, einen Transfersozialplan abzu-
schlieRen, der je nach Besonderheit auf die betroffenen Arbeitnehmer zugeschnittene L6-
sungen zum Ausgleich oder zur Milderung des drohenden Verlusts des Arbeitsplatzes

vorsieht. Hierzu bedarf es einer besonders vertrauensvollen Zusammenarbeit.

»Vereinbarung von Transfer-Kug-Malnahmen mit Beschaftigungsanreizen*

(6) Im Sozialplan sollten mdglichst fur einen Transfer der Arbeitnehmer in eine neue Be-
schaftigung férderliche Leistungen vereinbart werden (vgl. jedoch Nr. 1 Abs. 2). Dazu ge-
hort auch ein abgestuftes beschaftigungswirksames Anreizsystem fur die Arbeitnehmer,
um eine Vermittlung in Arbeit aus der beE heraus zu férdern (z. B. degressiv gestaffelte
Abfindungsleistung fir die Verweildauer in der beE; Sprinterpramien). Wird die Transfer-
Kug-Malinahme durch eine externe beE (Transfergesellschaft) aufgrund eines dreiseiti-

gen Vertrages (vgl. 3.2.2 Abs. 8) durchgeflhrt, ist darauf zu achten, dass die Verweildau-
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er der Arbeitnehmer in der beE nicht die Kindigungsfrist, die ohne Aufhebungsvertrag

einzuhalten ware, unterschreitet.

» Mitteilung Uber betriebliche Veranderungen*

(7) Nach § 2 Abs. 3 sollen die Arbeitgeber die AA frihzeitig Uber betriebliche Verénde-
rungen, die Auswirkungen auf die Beschaftigung haben kénnen, unterrichten. Dazu gehé-
ren nach Nr. 4 und 5 d er Vorschrift auch Mitteilungen Uber geplante Betriebseinschran-
kungen oder Betriebsverlagerungen sowie die damit verbundenen Auswirkungen und
Planungen, wie Entlassungen von Arbeitnehmern vermieden oder Ubergange in andere
Beschaftigungsverhaltnisse organisiert werden kénnen. Diese Mitteilungsverpflichtungen
sind jedoch nicht zwingender Natur (Sollvorschrift). Die Verletzung der Mitteilungspflicht
ist nicht sanktionsbewehrt. An die Arbeitgeber ist z. B. anlasslich von Betriebsbesuchen,
Gesprachen mit Verantwortlichen des Betriebes usw. zu appellieren, ihrer auch im SGB Il
verankerten besonderen Verantwortung nachzukommen. Dabei sollte darauf hingewiesen
werden, dass wegen der Sensibilitat derartiger Mitteilungen diese direkt an die Geschafts-

fuhrung der AA gerichtet werden kénnen.

» Mitteilungsverpflichtung im KSchG*

(8) Neben der Mitteilungsverpflichtung in § 2 Abs. 3 enthalt auch das KSchG in § 17
Abs. 3i. V. m. § 17 Abs. 2 ein besonderes Verfahren der Unterrichtung der AA. Der Ar-
beitgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat und die AA im Vorfeld anzeigepflichtigen Entlas-
sung schriftlich zu unterrichten (§ 17 Abs. 3 KSchG). Diese Mitteilung muss mindestens

folgende Angaben enthalten (Abs. 2 a.a.0.):

- Grlnde fur die geplanten Entlassungen,

- die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer,

- die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschaftigten Arbeitnehmer,
- den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen,

- die vorgesehenen Kriterien fur die Auswahl der zu entlassenden Arbeithehmer
- die fur die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Kriterien.

Da die AA in die Lage versetzt werden soll, immer erst die Vermittlungsmaoglichkeiten in
den 1. Arbeitsmarkt zu prifen, ist selbst in den Fallen, in denen die Voraussetzungen des
§ 17 KSchG vorliegen eine Massenentlassungsanzeige erforderlich, wenn die Arbeitneh-

mer unmittelbar in eine Transfergesellschaft wechseln werden.

Trotz der zwingenden Verpflichtung des Arbeitgebers zur Mitteilung enthalt auch das

KSchG keine Sanktionen in den Fallen, in denen diese Mitteilung nicht erfolgt oder eine
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Massenentlassungsanzeige nicht erstattet wird. In letzteren Fallen sind jedoch alle anzei-

gepflichtigen Entlassungen rechtsunwirksam.

» Begriff des Interessenausgleichs”

(9) Bei geplanten Betriebsanderungen hat der Arbeitgeber den Betriebsrat rechtzeitig und
umfassend zu informieren und sich mit ihm zu beraten (§ 111 BetrVG - gilt sowohl fur den
Interessenausgleich als auch fur den Sozialplan). Inhalt eines Interessenausgleichs ist
die schriftliche Vereinbarung Uber alle mit der vom Arbeitgeber geplanten Betriebsande-
rung sich ergebenden Fragen (vgl. ,Glossar®). Kommt ein Interessenausgleich zustande,
enthalt er eine genaue Beschreibung der geplanten Betriebséanderung und den Umfang
der geplanten Entlassungen. Da der Abschluss eines Interessenausgleichs nicht erzwun-
gen werden kann, kann die Einigungsstelle vermitteInd angerufen werden, ohne dass die-
se durch Spruch entscheiden kann (§ 112 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 BetrVG). Vgl. auch
Nr. 3.2.2 Abs. 4.

, Begriff des Sozialplans*

(10) Die schriftliche Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat Uber den Ausgleich
oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern des Betriebs in-
folge einer vom Arbeitgeber geplanten Betriebsanderung entstehen, ist ein Sozialplan
(§ 112 Abs. 1. Satz 2 BetrVG). Er regelt fir die von der Betriebsdnderung betroffenen Ar-
beitnehmer den Ausgleich bzw. die Milderung der nachteiligen wirtschaftlichen Folgen und
hat die rechtliche Wirkung einer Betriebsvereinbarung (§ 112 Abs. 1 Satz 3 BetrVG). Im
Gegensatz zum Interessenausgleich ist der Abschluss eines Sozialplanes erzwingbar.
Dies geschieht in der Form, dass die Einigungsstelle (Arbeitgeber, Betriebsrat und neutra-
ler Dritter - oftmals ein Arbeitsrichter) letztlich durch Spruch entscheidet (§ 112 Abs. 4
BetrVG).

»So0zialplane auf Vorrat“

(11) Sehen bereits geschlossene z. B. tarifrechtliche Vereinbarungen das Aufleben von
Sozialplanen vor, die vor dem 1. Januar 2011 datieren und somit ,auf Vorrat“ gehalten
werden, so gelten fir diese Fallgestaltungen die Vorschriften in der vorliegenden Fas-

sung.

»Beratungspflicht i.S. der 88 216a Abs. 1 Nr. 1 bzw. 216b Abs. 1 Nr. 4 bei Betrieben

ohne Betriebsrat”

(12) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat vorhanden ist, gleichwohl aber Transfermal3-

nahmen durchgefihrt werden sollen, kann die geforderte gesetzliche kollektivrechtliche
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Beratungspflicht im Vorfeld der Entscheidung Uber einen Sozialplan nicht umgesetzt wer-
den. In anderer geeigneter Weise, z.B. durch eine Informationsveranstaltung der AA an-
lasslich einer Betriebsversammlung, ist dann der Beratungsverpflichtung nachzukommen.
In diesen Fallen ist dieser gesetzlichen Voraussetzung Genlge getan, wenn eine indivi-
duelle Vertragsunterzeichnung (TransfermalRnahme, ,Dreiseitiger Vertrag“) nach dem

Zeitpunkt dieser Betriebsversammlung erfolgt.
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2. Forderung der Teilnahme an Transfermaflinahmen

2.1 Betriebsanderungen i.S. des 8§ 111 BetrVG

(1) Fur die Anwendung des § 216a ist zunachst Voraussetzung, dass die zu férdernden
Arbeithehmer auf Grund von Betriebsdnderungen von Arbeitslosigkeit bedroht sind
(Ausnahme Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung — siehe Abs. 10). Als Be-
triebsanderungen im Sinne des § 111 BetrVG sind - unabhangig von der Unternehmens-
gréle und der Anwendung des BetrVG im jeweiligen Betrieb - folgende betriebliche Maf3-

nahmen anzusehen:

1. Einschrankung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebs-

teilen,
2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,

4. grundlegende Anderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der

Betriebsanlagen,

5. Einfuhrung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren.

. Betriebe, die das BetrVG anwenden*

(2) In die Regelungen der §§ 216a und 216b kdnnen die Arbeithehmer einbezogen wer-
den, die von Arbeitslosigkeit auf Grund einer Betriebséanderung nach dem BetrVG bedroht
sind. Das sind Arbeitnehmer, die in privatwirtschaftlichen Betrieben, die vom Anwen-
dungsbereich des BetrVG erfasst werden, beschéftigt sind. Das gilt auch fir Arbeitnehmer
in Betrieben oder Verwaltungen der 6ffentlichen Hand, die vom BetrVG deshalb erfasst
werden, weil sie in privater Rechtsform gefuhrt werden. Das sind privatrechtlich organi-
sierte Betriebe, die der o6ffentlichen Hand (ausschlie3lich oder Uberwiegend, z. B. durch
Aktienbesitz) gehéren, sowie die so genannten gemischtwirtschaftlichen Betriebe mit pri-
vater Rechtspersonlichkeit. In diesen Fallen ist nicht zu prifen, ob diese Betriebe er-
werbswirtschaftlich betrieben werden (§ 216a Abs. 3 Satz 3).

»Betriebe, die das BetrVG nicht anwenden (Unternehmen und Betriebe mit karitati-

ver oder erzieherischer Zielsetzung)“

(3) Unabhangig von der Anwendung des BetrVG im jeweiligen Betrieb kénnen auch
andere betriebliche MaRnahmen als Betriebsénderungen i.S. des § 111 BetrVG angese-
hen werden (Ergédnzung des § 216a Abs. 1 Satz 3 durch das Vierte Gesetz zur Anderung
des SGB lll und anderer Gesetze vom 19.11.2004). Somit kénnen auch Arbeitnehmer in

Betrieben Transferleistungen erhalten, die das BetrVG nicht anwenden. Nach der Geset-
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zesbegrindung sind damit auch die Arbeitnehmer kirchlicher und kirchennaher Einrich-
tungen, die nach § 118 Abs. 2 BetrVG ausdrucklich von der Anwendung des BetrVG aus-
geschlossen sind, zu férdern. Das sind die in Wohlfahrtsverbanden (z. B. Caritasverban-
den) angeschlossenen privatrechtlich organisierten Unternehmen und Betriebe (z. B.
Krankenhauser, Kindergarten), die karitativen oder erzieherischen Zwecken dienen. Ar-
beithehmer dieser Betriebe kdnnen Transferleistungen nach den §§ 216a und 216b erhal-
ten, wenn sie von einem Sachverhalt betroffen sind, der mit einer Betriebséanderung im
Sinne des § 111 BetrVG vergleichbar ist. In der Regel sind die einer Betriebsanderung

vergleichbaren Sachverhalte in Mitarbeitervertretungsgesetzen geregelt.

,unternehmen, die in selbstdndiger Rechtsform erwerbswirtschaftlich betrieben

werden®; , Anspruchsausschluss im Offentlichen Dienst*

(4) Nach § 216a Abs. 3 Satz 3 (§ 216b Abs. 7 Satz 2) kénnen nur die Arbeithehmer in Be-
trieben offentlich-rechtlicher Unternehmen geférdert werden, die in selbstéandiger
Rechtsform erwerbswirtschaftlich betrieben werden. In derartigen Unternehmen be-
steht eine Sondersituation. Sie befinden sich in einer Wettbewerbssituation mit privatwirt-
schaftlichen Unternehmen. Die Forderfahigkeit der dort beschaftigten Arbeitnehmer ge-
wahrleistet gleiche Wettbewerbsbedingungen fur alle Marktteilnehmer. Das ftrifft auf Ar-
beithehmer von Verkehrsgesellschaften in 6ffentlicher Hand und Sparkassen zu. Von ei-
ner Forderung bleiben weiterhin die Arbeitnenmer des Offentlichen Dienstes ausge-
schlossen, z. B. der BA, der Rentenversicherungstrager, der Krankenkassen (auch Er-

satz- und Betriebskrankenkassen) und der Unfallversicherungstrager.

»Arbeitgeber Stationierungskrafte”

Das BMAS hatte entschieden, dass PersonalabbaumalRnahmen, die die Zivilbeschaftigten
der US-Armee betreffen, grundsatzlich durch Transferinstrumente gemafl den §§ 216a
und 216b flankiert werden kénnen, da der Begriff ,Offentlich-rechtlicher Arbeitgeber” na-

turgeman nur auf bundesdeutsche Institutionen zutreffen kann.

»uUrsachen der Betriebsanderung”

(5) Es spielt bei der Anwendung der Vorschriften Uber Transferleistungen keine Rolle, ob
die Ursachen fur die Betriebsanderung in einem wirtschaftlichen Vorgang beruhen, der
von aulen auf den Betrieb einwirkt (z. B. dauerhafter Nachfrageausfall) oder ob die Grin-
de flir die Betriebsdnderung durch innerbetriebliche wirtschaftliche Griinde verursacht
wurden (z. B. Steigerung der Produktivitat durch Automation, Gewinnmaximierung durch
Produktionsverlagerung) oder z. B. durch die Entscheidung des Inhabers des Betriebes,

den Betrieb stillzulegen.
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»Betriebseinschrankung”; ,,Umfang des (bloRen)Personalabbaus*

(6) Bei einer Betriebseinschréankung wird der Betriebszweck weiter verfolgt, aber die
Produktionskapazitat, z. B. Uber eine Leistungsdrosselung oder Abschaltung von Maschi-
nen vermindert. Auch ein bloRRer Personalabbau kann eine Betriebsanderung i.S. von §
111 Nr. 1 BetrVG sein, auch wenn sachliche Betriebsmittel unverandert beibehalten wer-
den. Es entspricht der Konzeption der Rechtsvorschriften, dass bei einem reinen Perso-
nalabbau eine Férderung mit Transferleistungen nur dann erfolgen kann, wenn ein erheb-
licher Teil der Belegschaft (Ausnahme Kleinbetriebe, die nicht vom BetrVG erfasst wer-
den) von der Betriebsanderung betroffen ist (Urteile des BAG vom 28.3.2006 — 1 ABR
5/05 und vom 31.5.2007 — 2 AZR 254/06). Davon ist dann auszugehen, wenn eine gréRRe-
re Anzahl von Arbeitnehmern betroffen ist. Richtschnur dafiir, wann erhebliche Teile der
Belegschaft betroffen sind, sind die Zahlen und Prozentangaben in § 17 Abs. 1 KSchG mit
der Einschrankung, dass bei GroRbetrieben (Betriebe mit Uber 600 Arbeitnehmern) eine
Betriebsanderung in Form der Betriebseinschrankung erst bei einer Entlassung von 5 v.H.
der Belegschaft angenommen wird. Danach gilt fur die Frage, ob eine Betriebsanderung

(Betriebseinschrankung) vorliegt, folgende Staffelung:

Betriebe

mit 21 — 59 Arbeithehmern 6 Arbeitnehmer,

mit 60 — 499 Arbeitnehmern entweder 10 v.H. der
Arbeithehmer oder mehr
als 25 Arbeitnehmer,

mit 500 — 599 Arbeitnehmern 30 Arbeitnehmer,

mit tUber 600 Arbeitnehmer 5 v.H. der Arbeitnehmer,

die aus betriebsbedingten Griinden entlassen werden sollen.

Als Entlassung gilt auch das vom Arbeitgeber aus Grunden der Betriebsanderung veran-

lasste Ausscheiden von Arbeitnehmern auf Grund von Aufhebungsvertragen.

Findet der Personalabbau in einem wesentlichen Betriebsteil (vgl. Abs. 8) statt, gelten
dieselben GroRenordnungen mit der MalRgabe, dass an die Stelle des Betriebes der we-
sentliche Betriebsteil tritt.

Im Rahmen der betrieblichen Restrukturierungsmafinahme, kann die Festlegung der be-
troffenen Personen in einer Namensliste erfolgen (§ 1 Abs. 5 KSchG). In dieser besonde-
ren Situation kénnen es die betrieblichen Belange erfordern, dass die Namen der Betrof-
fenen ausgetauscht werden. Allein dieser Austausch der vor der Betriebsanderung betrof-
fenen Personen (Namen) andert an der Erfillung des Quorums nach § 17 A bs. 1
KSchG nichts.
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, Betriebsstilllegung*

(7) Unter Stilllegung ist nach herrschender Meinung die Aufgabe des Betriebszwecks un-
ter gleichzeitiger Auflésung der Betriebsorganisation aufgrund eines ernstlichen und end-
glltigen Entschlusses des Unternehmers fur unbestimmte, nicht nur voribergehende Zeit
zu verstehen (BAG, Urteil vom 27.09.1984 - 2 AZR 309/83). Die Weiterbeschaftigung we-
niger Arbeitnehmer mit Abwicklungsarbeiten steht der Annahme einer Stilllegung nicht
entgegen. Nur im Falle einer vollstandigen Betriebsstillegung erlbrigt sich die Prifung des

Umfangs der erforderlichen Personalreduzierung.

., Wesentlicher Betriebsteil”

(8) Eine Betriebsanderung nach § 111 Satz 3 BetrVG liegt auch dann vor, wenn sich die
Einschrankung /Stilllegung oder Verlegung nicht auf den ganzen Betrieb, sondern nur auf
einen oder mehrere wesentliche Betriebsteile bezieht. Bei einem wesentlichen Betriebs-
teil braucht es sich nicht um Betriebsabteilungen i.S. des § 171 handeln. Es genlgt viel-
mehr, dass der betroffene Betriebsteil einen Teilzweck erflllt und einen erheblichen Teil
der Arbeitnehmer beschaftigt oder wirtschaftlich gesehen fur den Betrieb von wesentlicher
Bedeutung ist, so dass sich auch Auswirkungen auf andere Betriebsteile ergeben. Von ei-
nem wesentlichen Betriebsteil ist bei quantitativer Betrachtungsweise dann auszugehen,
wenn die Zahl der Beschaftigten den GréRenordnungen des § 17 Abs. 1 KSchG ent-
spricht. Bei einer Gréfienordnung von weniger als 21 Arbeitnehmern liegt ein wesentlicher
Betriebsteil vor, wenn darin wenigstens 6 Arbeitnehmer beschaftigt werden (Urteil des
BAG vom 7.8.1990 — 1 AZR 445/89). Bei der Einschrankung von wesentlichen Betriebs-
teilen ist von einem erheblichen Personalabbau auszugehen, wenn die Zahl der von der
PersonalanpassungsmalRnahme betroffenen Arbeitnehmer auch der Relation des § 17
Abs. 1 KSchG entspricht. Bei einer Betroffenheit von weniger als 21 Arbeitnehmer liegt
diese vor, wenn mindestens 30 v.H. der Beschaftigten vom Personalabbau betroffen ist

(z. B. bei 6 Beschaftigten 2 Arbeitnehmer, bei 10 Beschaftigten 3 Arbeitnehmer).
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Beispiele:
Ertullung der Voraussetzungen fur wesentliche Betriebsteile
gispleie 1INt ucl [ | 2r |
X entli F eil a I e Entl Ul
l. = 17 |
Anzahl der Anzahl AN im Zahl der AN, die im Liegen die Voraussetz-
AN im Betriebsteil Betriebsteil von ungen - hinsichtlich der
Gesamt- Anpassungsmal- GroBenordnungen - vor?
betrieb nahmen betroffen sind ja nein
1007 24 7 b
614 72 6 X
499 26 7 X
20 5 5 X
19 5 1 X

, Kleinbetriebe"

(9) Bei der in § 216a Abs. 1 letzter Satz enthaltenen Definition der Betriebsanderung spielt
die UnternehmensgroRe keine Rolle. Damit kdnnen die Leistungen der §§ 216a und 216b
auch an Arbeitnehmer in Kleinbetrieben (Betriebe, mit in der Regel nicht mehr als 20 Ar-
beithehmern — vgl. § 111 Satz 1 BetrVG) gewahrt werden, wenn in diesen Betrieben eine
einer Betriebsanderung vergleichbare MaRnahme durchgefiihrt wird. Die GréRenordnun-
gen des BetrVG bleiben dabei zwar unbericksichtigt, jedoch mussen mindestens 30 v.H.
der Beschéftigten von der Personalanpassungsmaflinahme betroffen sein (vgl. Regelung
in Abs. 8).

,Auszubildende*

(10) In die Férderung sind auch Auszubildende einzubeziehen, die im Anschluss an die
Beendigung eines Ausbildungsverhaltnisses von Arbeitslosigkeit bedroht sind (§ 216a
Abs. 1 Satz 1 erganzt durch Gesetz lber den Arbeitsmarktzugang im Rahmen der EU-
Erweiterung vom 23.4.2004 - BGBI. | S. 602). Insoweit braucht dieser Personenkreis nicht
von einer Betriebsanderung erfasst worden sein. Damit werden auch Auszubildende nach
Abschluss ihrer Berufsausbildung begunstigt, die z. B. bei Uberbetrieblicher Ausbildung im
Konzernverbund nicht in einem Berufsausbildungsverhaltnis zu einem von der Betriebs-
anderung erfassten Betrieb standen. Andererseits wird damit die (befristete) Einstellung

durch Unternehmen unterstitzt, die die Ausgebildeten nicht regular einstellen kénnen,

Stand: Juni 2011 Seite 24



Transfer-Geschaftsanweisungen GA2

weil sie Uber Bedarf ausbilden. Die Erganzung der Vorschrift soll diesem Personenkreis
den Einstieg in Beschaftigung erleichtern. Durch die Anderung wird zugleich erreicht, dass
Unternehmen, die aktuell von Umstrukturierungen betroffen sind, nicht ihre Ausbildungs-

kapazitaten im Hinblick auf fehlende Ubernahmeméglichkeiten reduzieren.

2.2 Bedrohung von Arbeitslosigkeit

(1) Die Teilnahme an TransfermalRnahmen wird nur fir Arbeitnehmer, die von Arbeits-
losigkeit bedroht sind, gefordert. § 17 definiert den Begriff der drohenden Arbeitslosigkeit.

Nach § 17 liegt drohende Arbeitslosigkeit nur dann vor, wenn der Arbeitnehmer
- noch versicherungspflichtig beschaftigt ist.

- alsbald mit der Beendigung der Beschaftigung rechnen muss, d.h. dass Schritte zur
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses bereits eingeleitet sind (z. B. Kiindigung ausge-
sprochen, Aufhebungsvertrag abgeschlossen oder vereinbarte Namensliste im Inte-
ressenausgleich - § 1 Abs. 5 KSchG). Welcher Zeitraum als ,alsbald“ anzusehen ist,
richtet sich grundsatzlich nach den Umstéanden des Einzelfalles. Das Wort ,alsbald®
deutet nach dem Wortverstandnis zwar auf eine gewisse zeitliche Nahe der Beendi-
gung des Beschaftigungsverhaltnisses hin. Der unbestimmte Rechtsbegriff raumt den
AA allerdings einen Beurteilungsspielraum ein. Insoweit sind auch Zeitrdume von z. B.
18 oder 24 Monaten als ,alsbald“ anzusehen, wenn die entsprechenden Schritte zur
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses bereits eingeleitet sind und der Arbeitgeber in-
nerhalb dieses Zeitraums die im Rahmen des Transfer - Kug vorgesehenen Mal}-

nahmen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit anbietet.

- voraussichtlich nach Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses arbeitslos wird.
Drohende Arbeitslosigkeit ist nicht anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer im selben
Betrieb, Unternehmen oder Konzern, sei es am gleichen oder einem anderen Arbeits-
ort, eine zumutbare Beschaftigung erhalten kann, die die Arbeitslosigkeit verhindemn

wiurde.

Arbeitnehmer, die nach Beendigung ihres Beschaftigungsverhaltnisses fiir die Ubernahme

in eine beE vorgesehen sind, gelten als von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer.

» Wegfall der drohenden Arbeitslosigkeit"

(2) Grundsatzlich muss die Bedrohung von Arbeitslosigkeit fir den geférderten Arbeit-
nehmer wahrend der gesamten Dauer der Forderung vorliegen. Um den Weiterbildungs-
erfolg nicht zu gefahrden, ist der Zuschuss fiir die gesamte Dauer der Malnahme weiter-
zuzahlen, wenn wahrend der Teilnahme an einer TransfermalRnahme ein Arbeitsvertrag

abgeschlossen wird. Tritt wahrend der Teilnahme an der Transfermallinahme ein sonsti-
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ges Ereignis ein, das zum Wegfall der drohenden Arbeitslosigkeit fuhrt (z. B. Arbeitsauf-
nahme wahrend der Teilnahme), wird der Zuschuss nur anteilig bis zum Zeitpunkt des
Eintritts des Ereignisses gewahrt, es sei denn der Arbeitgeber ist vertraglich verpflichtet,
dem Malnahmetrager auch in diesen Fallen die Mallnahmekosten in voller Hohe zu zah-

len.

»Aufhebungsvertrag nach Beginn der MaRnahmen nach § 216a*

(3) Wird ein Teil der beabsichtigten TransfermaRnahmen vor Abschluss des Aufhebungs-
vertrages durchgefuhrt, ohne dass eine namentliche Festlegung des betroffenen Per-
sonenkreises erfolgte (z.B. Profiling, Finanzierung muss dann von den Betriebsparteien
und ohne Férderung der BA getragen werden), steht nach Abschluss des Aufhebungsver-
trages und damit bei Vorliegen der konkreten Bedrohung durch Arbeitslosigkeit fur weiter-
gehende Qualifizierungen und bei Erflllen der restlichen Anspruchsvoraussetzungen ei-

ner (Rest-)Férderung nach § 216a nichts entgegen.

»Geklndigte Arbeitnehmer (Abs. 4 und 5 zu 88 216a und § 216b vgl. Nr. 3.2.3)"

(4) In die beE kénnen auch Arbeitnehmer einminden, die bereits vor dem Zeitpunkt des
Ubergangs in die beE gekiindigt waren. Dies gilt jedoch nur solange, wie die Arbeitslosig-
keit bei den gekindigten Arbeitnehmern nicht eintritt. § 216b bezweckt den nahtlosen
Ubergang von versicherungspflichtiger Beschaftigung in versicherungspflichtige Beschéf-
tigung ohne Belastung der Versichertengemeinschaft vor dem Ubertritt in die beE. Von
daher ist ein Arbeitgeber, der eine beE nach § 216b anstrebt, gehalten, freigestellte Ar-
beitnehmer unverziglich wieder seinem Direktionsrecht zu unterstellen, um ihre Arbeitslo-
sigkeit (und damit den Bezug von Arbeitslosengeld nach § 143 Abs. 3) zu beenden. Glei-

ches gilt auch bei einer Freistellung von Arbeitnehmern im Insolvenzverfahren.

»Berucksichtigung von gekundigten Arbeitnehmern bei der GréBenordnung nach
Nr. 2.1 Abs. 6 ff*

(5) Soweit gekundigte Arbeitnehmer zu den Personen zahlen sollen, mit denen Entlas-
sungen nach § 216b Abs. 3 Nr. 2 vermieden werden, kénnen sie nur dann zur Erfillung
der MindestgréRenordnung (vgl. Nr. 2.1 Abs. 6 ff.) herangezogen werden und sich damit
anspruchsbegriindend fir alle Arbeitnehmer der beE auswirken, wenn ihre Verweildauer
in der beE den Zeitraum der Kindigungsfrist Ubersteigt. Dadurch soll das Bemiihen von
Betrieben, vorwiegend geklndigte Arbeitnehmer in eine beE einzugliedern, um sich da-
durch wahrend der Dauer der Kiindigungsfrist insoweit von Personalkosten zu entlasten,
verhindert, zumindest erschwert werden. Da bei einer externen beE die Arbeithehmer in

der Regel durch Aufhebungsvertrag aus dem bisherigen Betrieb ausscheiden und somit
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auf ihre Kindigungsfrist verzichten, kénnte die individuelle Betrachtung einer fiktiven Kin-
digungsfrist und der Vergleich mit der entsprechenden Verweildauer in der beE dann
problematisch sein, wenn im Sozialplan des Unternehmens eine einheitliche Bestands-
dauer der beE festgelegt wurde. Insofern bestehen keine Bedenken, wenn in diesen Fal-
len die im Arbeitsvertrag vereinbarte Verweildauer akzeptiert wird. Es muss hierbei unter-
stellt werden, dass der Betriebsrat bei dem Zustandekommen der arbeitsrechtlichen Ver-

einbarung (Sozialplan, sonstige Vereinbarung) regulierend mitgewirkt hat.

»Aufstockung der beE"

(6) Ist eine beE gebildet worden, kann das Transfer-Kug auch solchen Arbeitnehmern
gewahrt werden, die im Rahmen von Personalanpassungskonzepten aus dem betroffe-
nen Bereich des Betriebes zeitversetzt (z.B. nach einem Stufenkonzept) zur Aufstockung
in die beE einminden. Die fur die Gewahrung des Transfer-Kug fur diese Arbeitnehmer
erforderlichen zwingenden Grinde i. S. d. § 172 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b liegen in einem
solchen Fall vor. Die Zahl der Arbeitnehmer, um die die beE aufgestockt werden soll,
muss dabei nicht der in § 17 Abs. 1 KSchG geforderten Mindestzahl entsprechen. Soweit
das Ausmald und die betriebliche Situation es erfordern, kénnen auch weitere beE gebil-
det werden, wenn fiur sich gesehen in jeder dieser beE die vorgenannten Anspruchsvo-

raussetzungen erfullt werden.

»vermittlungsvorrang“; ,kiindigungsbeschrankte Arbeitnehmer*

(7) Der auch bei anderen aktiven Arbeitsférderungsleistungen geltende Vermittlungsvor-
rang ist stets zu bertcksichtigen. Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnis
endet, sind verpflichtet, sich spatestens drei Monate vor dessen Beendigung personlich
bei der Agentur fur Arbeit arbeitsuchend zu melden (§ 38). Wegen der in § 38 Abs. 3 Satz
1 Nr. 1 nun aufgenommenen Verpflichtung zur Arbeitsuchendmeldung wird auf die Aus-
fuhrungen zu § 216b Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 (Nr. 3.2.4 Abs. 3) und die erganzenden Verfah-
rensregelungen unter Nr. 4.3.1 verwiesen. Zum Personenkreis der ,Kindigungsbe-
schrankten Arbeitnehmer” wird auf die Ausfiihrungen unter Nr. 3.2.3 Abs. 1 bis 5 verwie-

sen.

2.3 TransfermalRnahmen

(1) TransfermalRnahmen sind alle MaBnahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmern in
den Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich Arbeitgeber angemessen beteiligen. Die
Frage, ob die vorgesehenen MalRnahmen der Eingliederung der Arbeitnehmer in den Ar-

beitsmarkt dienen (§ 216a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2), ist anhand des vom Arbeitgeber vorzule-
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genden MalRnahmekonzeptes zu Uberprifen. Von einer Einzelfallprifung ist grundsatz-
lich abzusehen. In Zweifelsfallen ist der Vermittlungsbereich einzuschalten.
»Langerfristige MaRBhahmen*

(2) Die Teilnahme an MalRnahmen, die Uber das Ende des Beschaftigungsverhaltnisses
hinausgehen, wird von Beginn an nicht gefordert. Sinn und Zweck der Regelung ist es,
durch TransfermaBnahmen im Rahmen des bestehenden Beschaftigungsverhaltnisses
den direkten Transfer aus dem alten in ein neues Beschéaftigungsverhaltnis zu erleichtern.
Insofern kommt auch eine teilweise Férderung bis zum Ende des Beschaftigungsverhalt-
nisses nicht in Betracht, da die Eingliederung der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt bis

zum Ende der Forderung nicht erreicht werden kénnte.
»FOrderungsfahige MaBhahmearten”

(3) Insbesondere werden folgende MalRnahmen geférdert:

MalRnahmen zur Feststellung der Leistungsfahigkeit, der Arbeitsmarktchancen und des
Qualifikationsbedarfs der Arbeitnehmer (Profiling), auch erganzt durch Angebote wie Be-
werbungstraining, Informationen Uber den Arbeitsmarkt, Stellensuche usw. (Outplace-

ment)

Maflinahmen, um eine bereits begonnene Berufsausbildung fortzufihren

MafRnahmen der beruflichen Weiterbildung

Malinahmen zur Forderung der Aufnahme einer Beschaftigung, z. B.

a) Mobilitatshilfen

b)  Einstellungszuschisse flr Arbeitsverhaltnisse bei anderen Arbeitgebern

c) zeitlich begrenzte Tatigkeit bei einem anderen Arbeitgeber

MaRnahmen zur Vorbereitung der Grindung und Begleitung einer selbstandigen Exis-
tenz.

» Art, Umfang und Inhalt der MaBnahmen*

(4) Die Anforderungen an Art, Umfang und Inhalt der MaBnahmen hat der Gesetzgeber
im Interesse eines maoglichst groRen Gestaltungsspielraums im Einzelnen nicht vorgege-
ben. Bei der Wahl der Maflnahmen soll die nach Einschatzung der Handelnden im Einzel-

fall beste Loésung ermdglicht werden.
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Die anlasslich einer Betriebsdnderung in einem Sozialplan oder einer sonstigen Betriebs-
vereinbarung festgelegten Eingliederungsmaflnahmen sind nicht als EinzelmaRnahmen,

sondern als eine TransfermafRnahme anzusehen.

,Mindeststandards”; ,, max. Férderhéhe*

(5) An die Forderung der einzelnen Bestandteile von Transfermalinahmen sind Mindest-
standards mit einer entsprechenden max. Foérderhohe geknipft. Diese Regelung ent-
spricht der gesetzlichen Forderung nach Qualitatssicherung und Angemessenheit der

Kostenerstattung. Eine entsprechende Ubersicht befindet sich auf Seite 34 dieser GA.

»Finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers*

(6) Der Arbeitgeber hat sich an der Finanzierung der EingliederungsmafRnahmen in an-
gemessenem Umfang zu beteiligen. Dies schlieRt eine Férderung aus, wenn die
Maflinahmekosten durch eine finanzielle Beteiligung Dritter und die Zuschussgewahrung
abgedeckt wurden. Von einer angemessenen Eigenbeteiligung ist dann auszugehen,
wenn der Arbeitgeber die ihm tatsachlich entstehenden Malnahmekosten
(MaBnahmekosten abzuglich evtl. Leistungen Dritter) zu mindestens 50 Prozent tragt.
Siehe dazu auch 2.7 Abs. 2.

» Feststellung der Eingliederungsaussichten”

(7) Der Arbeitgeber hat die Malnahme zur Feststellung der Eingliederungsaussichten
bis zum Eintritt in die beE (im Ausnahmefall bis zu einem Monat nach Eintritt in die beE)
durchzufihren und gemafl § 320 Abs. 4a Satz 2 auf Anforderung der AA das Ergebnis
anschlieflend zeitnah schriftlich mitzuteilen. Diese Ergebnisse sollen die Vermittlung von
Arbeit in Arbeit unterstiitzen und sind deshalb auch den AA zur Verfigung zu stellen. Am
Ende der individuellen Teilnahme ist vom MalRnahmetrager ein Arbeitspaket nach dem
vorgegebenen Muster (siehe Anlage 4) zu erstellen und der fir die Forderung zustandi-
gen AA zu Uberlassen. Das gilt nur den Fallen, in denen die Transfergesellschaft die Er-
stellung des vollstandigen Bewerberprofils in VerBIS nicht selbst vornimmt (vgl. Nr. 4.1 im
.verfahren®).

2.4 Durchfihrung von einem Dritten

Der Arbeitgeber darf die Transfermalinahmen nicht selbst durchfiihren, sondern muss
sie einem Dritten ubertragen. Die Auswahl des Dritten obliegt den betrieblichen Akteu-

ren.
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2.5 Sicherung der Durchfiihrung / Erklarung des Trégers

Eine TransfermaRnahme kann nicht gefordert werden, wenn zu Beginn der MalRnahme
nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Eingliede-

rungsmafinahme bis zu deren geplantem Ende fortgesetzt werden kann.

Bei VerauRerung des Unternehmens, dessen Umwandlung oder bei Ableben eines Ein-

zelunternehmers tritt der Rechtsnachfolger in die Verpflichtung ein.

Vom beauftragten Dritten ist eine Erklarung vorzulegen, dass die fir die Durchflihrung
notwendigen Voraussetzungen in raumlicher und personeller Hinsicht vorliegen und bis

zum Ende der geplanten Eingliederungsmal3nahme aufrechterhalten werden.

2.6 Internes System zur Qualitatssicherung

Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass der Trager, der fur ihn die TransfermalRnahme
durchfiihrt, ein internes System zur Qualitatssicherung anwendet. Der Trager hat ge-
genuber dem Arbeitgeber eine Erklarung abzugeben, dass sowohl die Zufriedenheit der
Teilnehmer am Ende der MaRnahme (Feedback) als auch deren Verbleib erfasst werden.
Vom Trager ist der Verbleib der Teilnehmer sechs Monate nach Beendigung der Maf3-

nahme festzustellen und dem Arbeitgeber sowie der Agentur fir Arbeit mitzuteilen.

2.7 Zuschuss

(1) Der Zuschuss ist als Pflichtleistung an Arbeitnehmer definiert und betragt 50 Pro-
zent der erforderlichen und angemessenen MalRnahmekosten, maximal 2500 Euro je

Teilnehmer.

Der Gesamtzuschuss fur eine TransfermalRnahme richtet sich nach den jeweiligen
MaRnahmeinhalten, die den Teilnehmern vermittelt werden, der MalRnahmedauer und den

daraus individuell entstehenden Kosten sowie der entsprechenden Teilnehmerzahl.

Es sind somit die jeweiligen Kostensatze je Teilnehmer, die dem Arbeitgeber vom beauf-
tragten Dritten in Rechnung gestellt werden, zugrunde zu legen, die Zuschusse je Teil-
nehmer zu ermitteln und zu einem Gesamtzuschuss zu addieren. Diese grundsatzliche

Berechnungslogik wird bei der Abrechnung in coLei PC Saison-Kug berucksichtigt.

»Malnahmekosten”; , Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit”

(2) Es werden ausschlieBlich diejenigen erforderlichen und angemessenen
MalRnahmekosten bezuschusst, die dem Arbeitgeber tatsachlich entstanden sind. Wird
ein Teil der Kosten durch Leistungen Dritter (z. B. Uber Landerprogramme, Uberbetriebli-
che Fonds) abgedeckt, ist dieser bei den fir die Férderung mafgeblichen Kosten nicht zu

bertcksichtigen. Sonstige Kosten des Arbeitgebers (Bereitstellung von Raumen, Kosten
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fur Verwaltungspersonal usw.) sowie Beitrage zur Unfallversicherung an die Berufsgenos-
senschaften gehoren nicht zu den MalRnahmekosten und kdnnen somit nicht in die Forde-
rung einbezogen werden. Kosten zur Sicherstellung des Lebensunterhalts der Teilnehmer
wahrend der Maflnahme werden nicht geférdert. Durch die mafRgebliche finanzielle Ei-
genbeteiligung des Arbeitgebers wird gewahrleistet, dass bei der Auswahl der Eingliede-
rungsmallnahmen durch die betrieblichen Akteure Sparsamkeits- und Wirtschaftlich-
keitsgesichtspunkte ausreichend beriicksichtigt werden. Eine zusatzliche Uberprifung

durch die Agenturen fur Arbeit ist nicht erforderlich.
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Kat. MaRnahme Zielsetzung Inhalte Methoden/Lernmittel Dauer Forderungs-
fahiger Betrag
A Profiling o Feststellung der vorhandenen o Aktuelle Situation auf dem e Verschiedene Tests, wie z.B. In der Regel 2 50 % aus max.
(zeitlich der Trans- Kenntnisse und Fahigkeiten, der Arbeitsmarkt Selbsteinschatzungstest, Be- Tage (bei Voll- 400,00 €
fer-Beratung vor- Eignung fir beruﬂiche Tétigkeiten o Erhebung der persénlichen rufsfeldtest, Intelligenz- zeit)
geschaltet) aus allen Berufszweigen und berufsrelevanten Daten Struktur-Test zum Erfassen
. Aussqgekréftige vollstandige Ver- « Eignungsabklarung durch :(r:g}lseléﬂﬁél"l;r] eSr:ar-
BIS-Eintragungen Gegeniiberstellung des erar-
beiteten Bewerberprofils mit * Einzelgesprach/-beratung
dem aktuellen Anforderungs- o Skripte, verschieden
profil des jeweiligen Berufsbil-
des
e Objektivierung der Selbstein-
schatzung
B Transferberatung Befahigung zur eigenstandigen, an- Einzelberatung Besprechung ges. 10 Stunden | 50 % aus max.
gemessenen und wirkungsvollen des Profilingergebnisses, Akti- 900,00 €
Reaktion auf die Anforderungen des vierung, Motivation, gemeinsa-
Arbeitsmarktes me Zielvereinbarung Coaching,
Folgegesprache, individuelles
Vermittlungscoaching und indi-
vidueller Bewerbungsstrategien
c Datenerfassung in e Minimierung des Arbeitsaufwandes | 40,-€ als Aufwandsentschadi- 50 % aus max.
VerBIS / Transfer- fir die Transfergesellschaft und die | gung fur die Transfergesell- 40,00 €
Mappe (nurim AA schaft (30,00 €)
iil:\Searrgnmsirr]lrlliirr]Sgerr\mt ¢ Aufwandsentschadigung fur die GA3.22 Abs. 15
den § 216b Maf- Transfergesellschaft
nahme)
Zu den unter Buchstaben A-C genannten Modulen kdnnen noch QualifizierungsmaRRnahmen gefordert werden
(Hochstgrenze fiir A bis D insg. 2.500,00 Euro)
Kat. MaRnahme Zielsetzung Inhalte Methoden/Lernmittel Dauer Forderungs-
fahiger Betrag
D Qualifizierung o Weiterbildungs- und Qualifizie- z.B. Bewerbungstraining und 100% des in
rungsmalnahmen zur Verbesse- Qualifizierungsmalnahmen in Anlage 3 gen.
rung der beruflichen Eingliede- Anlage 3 Bundesdurch-
rungsaussichten schnitts-
kostensatzes
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Die vorstehende Ubersicht verdeutlicht das Zusammenwirken der einzelnen Férderkom-
ponenten. So kann — bei Vorliegen der geforderten Standards - flr das Profiling, die
Transferberatung und die Datenerfassung in VerBIS ein max. Férderungsbetrag in Hohe

von 1.340,- € abgerechnet und mit 50% gefordert werden.

Die vorstehenden Betrage kdnnen nicht fir anderweitige Beratungs- oder Betreuungskos-
ten als forderungsfahiger MaRnahmebestandteil abgerechnet werden. Sollten z.B. im
Rahmen der Transferberatung mehr als 10 Std. Einzelberatung fir erforderlich erachtet
werden, so sind diese zusatzlichen Aufwendungen vom beauftragenden Betrieb zu tra-
gen.

»Berechnung Qualifizierungskosten*

(4) Ergibt die vergleichende Berechnung, dass die tatsachlichen Qualifizierungskosten un-
ter dem Ergebnis liegen, dass sich auf der Basis der BDKS errechnet, ist der geringere
Betrag erstattungsfahig, da der gesetzliche Obersatz der 50%-Begrenzung Uber aller Aus-

legung steht:

Beispiel 1

,Qualifizierung in MS Word*; durch Dritten folgende Rechnung:
80 Std. x 8,00 € = 640,- €.

Vergleichsberechnung gem. GA 2.7 Abs. 3 folgendes Ergebnis:
80 Std. x 4,48 € = 358,40 €.

Gesetzlicher Obersatz nach § 216a Abs. 2 SGB Ill (50 % Begrenzung) =
320,00 € (max. Forderbetrag)

Beispiel 2

,Qualifizierung in MS Word*; durch Dritten folgende Rechnung:
80 Std. x 10,00 € = 800,-- €.

Vergleichsberechnung gem. GA 2.7 Abs. 3 folgendes Ergebnis:
80 Std. x 4,48 € = 358,40 €.

Gesetzlicher Obersatz 50 % Begrenzung = 400,00 € - aber Begrenzung auf angemessen
und erforderlich = 358,40 € (max. Forderbetrag).
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»Vorsteuerabzug (8 15 UstG)"

(5) Umsatz- und Mehrwertsteuerbetrage kdnnen nicht geférdert werden. Bei der Abrech-
nung der MalRnahmekosten sind eventuell aufgefiihrte Mehrwertsteuerbetrage abzuzie-

hen.
2.8 Forderungsausschluss

» Eigeninteresse des Arbeitgebers”

Die Forderung darf nicht dazu fihren, dass Unternehmen eine im Eigeninteresse ste-
hende spezifische Fortbildung ihrer Arbeithnehmer zu Lasten der Beitragszahler finanzie-

ren.

Eine Forderung scheidet daher aus, wenn die von der Stilllegung eines Produktionszwei-
ges, eines Betriebsteils oder eines Betriebs betroffenen Arbeitnehmer fir eine Beschafti-
gung im selben Betrieb/Unternehmen oder Konzern qualifiziert werden sollen. Im Falle ei-
ner beruflichen QualifizierungsmalRnahme ist eine Interessenbindung in der Regel dann
auszuschlieBen, wenn das Ziel der MaRnahme auf eine Beschaftigungsaufnahme auf

dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgerichtet ist.

Ein weiterer Ausschluss liegt vor, wenn der Arbeitgeber durch die Forderung von beste-
henden Verpflichtungen entlastet wirde. Ist aus vertraglichen Regelungen, Betriebsver-
einbarungen, Sozialpldnen oder sozialplanahnlichen Vereinbarungen ersichtlich, dass der
Arbeitgeber sich zur alleinigen Finanzierung von Eingliederungs-mafRnahmen bereit er-

klart hat, ist eine FOrderung ausgeschlossen.

Zum Ausschluss von Arbeitnehmern des offentlichen Dienstes nach § 216a Abs. 3 Satz 3
siehe 2.1 Abs. 4.

2.9 Verhéltnis zu anderen Leistungen der Arbeitsforderung

(1) Wahrend der Teilnahme an Transferma3nahmen sind zur Vermeidung einer Doppel-
férderung andere Leistungen der aktiven Arbeitsforderung mit gleichartiger Zielsetzung
ausgeschlossen. Die Leistungen zur Férderung der Teilnahme an Transfermallnahmen
dienen dem unmittelbaren Transfer der Arbeitnehmer aus Arbeit in Arbeit. Demzufolge
kénnen Teilnehmer wahrend der EingliederungsmalRnahme nach § 216a individuelle Leis-

tungen der Arbeitsférderung nicht erhalten.

»Ausschluss der Férderung wahrend Transfer-Kug*

Dies schliel3t umgekehrt auch aus, dass die Teilnahme an Transfermaflnahmen fur Ar-

beithehmer gefordert wird, die Transfer-Kug nach § 216b beziehen. Lasst ein Arbeitge-
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ber von einem Dritten fur seine Arbeitnehmer, die im Kurzarbeitergeldbezug stehen,

ProfilingmalRnahmen durchfihren, kdnnen diese nicht Uber § 216a geférdert werden.

»vorrang gegeniber § 417 Nr. 2°

(2) Liegen die Voraussetzungen nach § 216a vor, ist die Férderung der Teilnahme an

Transfermal3nahmen vorrangig gegenuber der nach § 417 Nr. 2 zu erbringen.

»Andere Leistungen der Arbeitsférderung nach Beendigung der Transfermal3nah-

men

(3) Wurde durch die Teilnahme an Transferma3nahmen eine Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt nicht erreicht, kdnnen fir die Arbeitnehmer weitere Leistungen der aktiven Ar-
beitsférderung gemal den entsprechenden Bestimmungen gewahrt werden. Treten die
Arbeitnehmer nach Beendigung einer Transfermal®nahme in eine beE ein und beanspru-

chen Transfer-Kug nach § 216b, gelten die Regelungen unter 3.8.
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8 216b Transferkurzarbeitergeld

(1) Zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Vermittlungsaussichten
haben Arbeitnehmer Anspruch auf Kurzarbeitergeld zur Férderung der Eingliederung bei

betrieblichen Restrukturierungen (Transferkurzarbeitergeld), wenn

1. und solange sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgeltaus-

fall betroffen sind,
2. die betrieblichen Voraussetzungen erfillt sind,
3. die personlichen Voraussetzungen erflllt sind,

4. sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung uUber die Inanspruchnahme von
Transferkurzarbeitergeld, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen Uber einen die
Integration der Arbeitnehmer fordernden Interessenausgleich oder Sozialplan nach § 112

des Betriebsverfassungsgesetzes, durch die Agentur fur Arbeit beraten lassen und
5. der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur fir Arbeit angezeigt worden ist.

(2) Ein dauerhafter Arbeitsausfall liegt vor, wenn infolge einer Betriebsanderung im Sinne
des § 216a Abs. 1 Satz 3 die Beschaftigungsmadglichkeiten fir die Arbeithehmer nicht nur

voribergehend entfallen.

(3) Die betrieblichen Voraussetzungen fir die Gewahrung von Transferkurzarbeitergeld

sind erfillt, wenn

1. in einem Betrieb Personalanpassungsmalnahmen auf Grund einer Betriebsanderung

durchgefihrt werden,

2. die von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer zur Vermeidung von Entlassungen und
zur Verbesserung ihrer Eingliederungschancen in einer betriebsorganisatorisch eigen-

standigen Einheit zusammengefasst werden,

3. die Organisation und Mittelausstattung der betriebsorganisatorisch eigenstandigen Ein-

heit den angestrebten Integrationserfolg erwarten lassen und

4. ein System zur Sicherung der Qualitat angewendet wird.

(4) Die personlichen Voraussetzungen sind erflllt, wenn der Arbeithehmer

1. von Arbeitslosigkeit bedroht ist,

2. nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschaftigung
a) fortsetzt oder

b) im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhaltnisses aufnimmt,

Stand: Juni 2011 Seite 36



Transfer-Geschaftsanweisungen Gesetzestext 216b

3. nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist und

4. sich vor der Uberleitung in die betriebsorganisatorisch eigenstéandige Einheit aus An-
lass der Betriebsanderung bei der Agentur flr Arbeit arbeitsuchend meldet und an einer
arbeitsmarktlich zweckmaRigen MaRnahme zur Feststellung der Eingliederungsaussich-
ten teilgenommen hat; kénnen in berechtigten Ausnahmefallen trotz Mithilfe der Agentur
fur Arbeit die notwendigen FeststellungsmaRnahmen nicht rechtzeitig durchgefuhrt wer-
den, sind diese im unmittelbaren Anschluss an die Uberleitung innerhalb eines Monats

nachzuholen.
§ 172 Abs. 1a bis 3 gilt entsprechend.

(4a) Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, denen Anpassungsgeld gemaf § 5 des Ge-
setzes zur Finanzierung der Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus zum
Jahr 2018 (Steinkohlefinanzierungsgesetz) gewahrt werden kann, haben vor der Inan-

spruchnahme des Anpassungsgeldes Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld.

(5) Fur die Anzeige des Arbeitsausfalls gilt § 173 Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 3 entspre-
chend. Die Anzeige Uber den Arbeitsausfall hat bei der Agentur fur Arbeit zu erfolgen, in

deren Bezirk der personalabgebende Betrieb seinen Sitz hat.

(6) Wahrend des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hat der Arbeitgeber den geforder-
ten Arbeithnehmern Vermittlungsvorschlage zu unterbreiten. Stellt der Arbeitgeber oder die
Agentur fur Arbeit fest, dass Arbeitnehmer Qualifizierungsdefizite aufweisen, soll der Ar-
beitgeber geeignete Malknahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten anbie-

ten. Als geeignet gelten insbesondere

1. MalRnahmen, bei denen fir die Qualifizierungsmaflnahme und den Bildungstrager die
erforderlichen Zulassungen nach den §§ 84 und 85 in Verbindung mit der Anerkennungs-

und Zulassungsverordnung Weiterbildung durch eine fachkundige Stelle vorliegen, oder

2. eine zeitlich begrenzte, langstens sechs Monate dauernde Beschaftigung zum Zwecke

der Qualifizierung bei einem anderen Arbeitgeber.

Bei der Festlegung von Malinahmen nach Satz 3 Nummer 1 und 2 ist die Agentur flr Ar-
beit zu beteiligen. Nimmt der Arbeitnehmer wahrend seiner Beschaftigung in einer be-
triebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit an einer Qualifizierungsmalnahme teil, die
das Ziel der anschlieRenden Beschaftigung bei einem anderen Arbeitgeber hat, steht bei
Nichterreichung dieses Zieles die Rickkehr des Arbeitnehmers in den bisherigen Betrieb

seinem Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nicht entgegen.

(7) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitnehmer nur vortibergehend in der

betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit zusammengefasst werden, um anschlie-
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Rend einen anderen Arbeitsplatz in dem gleichen oder einem anderen Betrieb des Unter-
nehmens oder, falls das Unternehmen einem Konzern angehoért, in einem Betrieb eines
anderen Konzernunternehmens des Konzerns zu besetzen. § 216a Abs. 3 Satz 3 gilt ent-

sprechend.
(8) Die Bezugsfrist fur das Transferkurzarbeitergeld betragt langstens zwdlf Monate.

(9) Der Arbeitgeber Ubermittelt der Agentur fur Arbeit monatlich mit dem Antrag auf Trans-
ferkurzarbeitergeld die Namen und die Sozialversicherungsnummern der Bezieher von
Transferkurzarbeitergeld, die bisherige Dauer des Transferkurzarbeitergeldbezugs, Daten
Uber die Altersstruktur sowie die Abgénge in Erwerbstatigkeit. Mit der ersten Ubermittlung
sind zusatzlich Daten Uber die Struktur der betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit

sowie die Grdle und die Betriebsnummer des personalabgebenden Betriebs mitzuteilen.

(10) Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, finden die fur das Kurzarbeitergeld gelten-

den Vorschriften mit Ausnahme der ersten beiden Titel und des § 182 Nr. 3 Anwendung.
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Gesetzesbegrindung

Anderung des § 216b Absatz 1 Nummer 4

Durch die Anderung wird sichergestellt, dass die AA die Betriebsparteien so frilh wie még-
lich Uber die Férdermdglichkeiten und Foérdervoraussetzungen nach § 216b beraten kén-
nen (zum Beispiel ob der mit der Durchfihrung beauftragte Transferanbieter die betriebli-
chen Voraussetzungen erfillt). Sofern ein Interessenausgleich oder Sozialplan ausge-
handelt wird, ist gewahrleistet, dass die Beratung durch die AA vor Abschluss der Ver-
handlungen erfolgt. Die Voraussetzung der Beratung uber die Vereinbarung eines die In-
tegration der Arbeitnehmer férdernden Interessenausgleichs oder Sozialplans betont die
Zielrichtung des § 216b, die Arbeitnehmer so frih wie mdglich von Arbeit in Arbeit zu
vermitteln. Hierdurch soll auch gewahrleistet werden, dass dem Eingliederungsgedanken

besser Rechnung getragen werden kann.

Anderung des § 216b Absatz 3 Nummern 3 und 4

Durch die Regelung wird sichergestellt, dass der vom ehemaligen Arbeitgeber beauftragte
Transferanbieter oder die im Betrieb geschaffene Einheit die organisatorische und finan-
zielle Gewahr fur eine erfolgreiche Eingliederungsarbeit bietet. Voraussetzung fur eine er-
folgreiche Eingliederungstatigkeit ist - unabhangig von den Bedingungen des jeweiligen
Arbeitsmarktes - vor allem eine der Anzahl der Gbernommenen Arbeitnehmer entspre-
chende angemessene Infrastruktur des Tragers zur Umsetzung des Eingliederungskon-
zepts. Hierzu zahlen beispielsweise die Gewahrleistung eines Betreuungsschlissels von
mindestens 1:50, der Einsatz von qualifizierten Beratern oder die Anwendung von

Anreizsystemen zur friihzeitigen Arbeitsaufnahme.

Durch die Regelung uber die ausreichende Mittelausstattung wird gewahrleistet, dass der
beauftragte Transferanbieter die Fahigkeit hat, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen

und insbesondere die Gbernommene Eingliederungsaufgabe zu erfillen.

Weitere Voraussetzung fur die Gewahrung von Transferkurzarbeitergeld ist, dass ein in-
ternes Qualitatssicherungssystem angewendet wird. Dabei soll zum einen am Ende der
MaRnahmen die Zufriedenheit der Teilnehmer und des ehemaligen Arbeitgebers systema-
tisch erhoben werden. Zum anderen sollen die Beratungsinhalte und Aktivitaten sowie
Vermittlungserfolge und die Verbleibsquote sechs Monate nach Abschluss der Malinah-
men dokumentiert werden. Die Daten zum Malnahmeerfolg sollen sowohl dem ehemali-
gen Arbeitgeber als auch der BA zur Verfigung gestellt werden. Dies fordert die Transpa-
renz und Vergleichbarkeit der angebotenen MalRnahmen und fihrt zu einem effektiveren

Einsatz der Mittel sowohl des ehemaligen Arbeitgebers als auch der BA.
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In den Geschéftsanweisungen der BA sollen in Abstimmung mit dem Bundesministerium
fur Arbeit und Soziales zu diesen betrieblichen Voraussetzungen bundeseinheitliche Krite-
rien formuliert werden, die die ortlichen AA in die Lage versetzen, Uber das Vorliegen der
betrieblichen Voraussetzungen zu entscheiden. Erflullen Transferanbieter nicht die be-
trieblichen Voraussetzungen, kann Transfer-Kurzarbeitergeld kinftig nicht gezahlt wer-

den.

Anderung des § 216b Absatz 4 Nummer 4

Die Anderung verpflichtet Bezieher von Transferkurzarbeitergeld, sich bei der AA arbeit-
suchend zu melden. Mit dieser Arbeitsuchendmeldung machen Bezieher von Transfer-

kurzarbeitergeld ihren Anspruch auf Vermittlung nach § 35 geltend.

Anderung des § 216b Absatz 4a

Die Rechtsanderung entspricht der kohlepolitischen Verstandigung vom 7. Februar 2007
und ermdglicht die im Zusammenhang mit der Rahmenvereinbarung ,Sozialvertragliche
Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland" vom 14. August
2007 und § 5 Steinkohlefinanzierungsgesetz unterstellte Ubergangsweise einjahrige Kur-

zarbeitsphase vor Gewahrung des Anpassungsgeldes. Fortsetzung siehe GA 3.6.

Anderung des § 216b Absatz 6

Durch die Anderung wird die Bedeutung der frilhzeitigen Beteiligung der Bundesagentur
fur Arbeit betont. Wahrend der Phase des Bezugs des Transferkurzarbeitergeldes gilt es,
alle verfiigbaren Ressourcen zu mobilisieren, um einen mdglichst zigigen Ubergang in
eine Weiterbeschaftigung zu erreichen. Aus Grinden der Qualitatssicherung wird klarge-
stellt, dass als geeignet fur die Weiterbildung die QualifizierungsmaRnahmen angesehen
werden, die nach den §§ 84 und 85 bereits flir die Férderung der beruflichen Weiterbil-
dung zugelassen sind. Hier wird auf das seit 2004 durch Einfiihrung der AZWV praktizier-
te Verfahren verwiesen. Auf dieser Grundlage kann auf das ausdifferenzierte Angebot der
verschiedenen am Markt tatigen Bildungstrager zurtickgegriffen werden. Wie bisher blei-
ben betriebliche Beschaftigungen, die ausdricklich der beruflichen Qualifizierung am Ar-
beitsplatz (,training on the job“) dienen, moglich. Bei der Festlegung konkreter MalRnah-
men zur Qualifizierung ist die Agentur flr Arbeit zu beteiligen. Es sollte Einvernehmen
zwischen Transferanbieter und der Agentur fir Arbeit hergestellt werden. Hierdurch wer-
den Divergenzen zu regionalen Arbeitsmarktentwicklungen und vorhandenen Bildungs-
zielplanungen der Agentur fir Arbeit vermieden. Ziel ist es, durch widerspruchsfreie Ent-

scheidungen eine Qualifizierung am Bedarf vorbei zu vermeiden.
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Anderung des § 216b Absatz 9

Mit der Neufassung des Absatzes 9 wird die Transparenz im Leistungssystem erhdht, weil
die ortlichen AA nun monatlich statistische Meldungen zu wirkungsrelevanten Daten er-
halten. Dariber hinaus werden mit dem ersten Antrag Daten zur betriebsorganisatorisch
eigenstandigen Einheit und zum personalabgebenden Betrieb Ubermittelt. Die Auswertung
der Daten durch die Bundesagentur fur Arbeit ist erforderlich, um einen mdglichst effekti-

ven und effizienten Einsatz von Mitteln der Versichertengemeinschaft zu erzielen.

Um den Aufwand der Arbeitgeber beziehungsweise der Transferanbieter moglichst gering
zu halten, wird die statistische Meldung monatlich zusammen mit dem Antrag abgegeben.
Daten, die wahrend des Bezugs des Transferkurzarbeitergeldes unverandert bleiben (zum
Beispiel Daten zur Struktur - wie interne oder externe betriebsorganisatorisch eigenstan-
dige Einheit und Anzahl der zu Beginn darin zusammengefassten Arbeitnehmer -, Daten
zur GrolRe oder die Betriebsnummer des personalabgebenden Betriebs), mussen kunftig

nur einmalig mit dem ersten Antrag mitgeteilt werden.
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3. 8 216b Transferkurzarbeitergeld (Transfer-Kug)

3.1 Zweckbestimmung (8 216b Abs. 1)

§ 216b Abs. 1 beschreibt den arbeitsmarktpolitischen Zweck der Regelung. Das Transfer-
Kug dient einmal dazu, bei den von betrieblichen Restrukturierungsmafinahmen betroffe-
nen Arbeitnehmern die Entlassung zu vermeiden und zum anderen dazu, im Rahmen des
Bezuges von Transfer-Kug die Vermittlungsaussichten zur Eingliederung zu férdern.
Durch das Transfer-Kug soll ein Transfer von der bisherigen Beschaftigung bei einem von
einer Betriebsanderung nachteilig betroffenen Betrieb hin zu einer neuen Beschaftigung in
einem anderen Betrieb mit positiven Beschaftigungsperspektiven erleichtert werden. Da-
mit gehort die Leistung zu den Instrumenten der praventiven Arbeitsmarktpolitik, d.h. den
Leistungen der Arbeitsforderung zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit, die z. B. bei
Transfersozialplanen eingesetzt werden. Durch die Betonung des Transfercharakters wird
klargestellt, dass die Zielrichtung der Regelung nicht darauf ausgerichtet ist, Entlassungen
sozialvertraglich zu begleiten und damit die passive Kurzarbeit zu férdern, sondern vor-
rangig die Eingliederung auf dem 1. Arbeitsmarkt erreicht werden soll. Um maogliche Ver-
mittlungshemmnisse feststellen zu kénnen, missen die Arbeitnehmer vor der Uberleitung
in eine beE eine MalRnahme zur Feststellung ihrer Eingliederungsaussichten durchlaufen.
Im Rahmen dieser MaRnahme festgestellte Qualifizierungsdefizite sollen durch eine vom
Arbeitgeber der beE angebotene MalRnahme zur Verbesserung der Eingliederungsaus-
sichten beseitigt werden. Die unter Nr. 1 bis Nr. 3 genannten einzelnen Voraussetzungen
fur den Anspruch auf Transfer-Kug orientierten sich an der Systematik der Vorschriften
Uber das konjunkturelle Kurzarbeitergeld in § 169. Soweit nichts anderes geregelt wurde,
finden die flr das konjunkturelle Kug geltenden Vorschriften mit Ausnahmen der ersten
beiden Titel (§§ 169 — 176) und des § 182 Nr. 3 (Verordnungsermachtigung) Anwendung
(§ 216b Abs. 10). Mit der Erganzung der Nr. 4um die verpflichtende
Arbeitsuchendmeldung als Anspruchsvoraussetzung fir den Transfer-Kug-Bezug wird ei-
ne gesetzliche Liicke geschlossen. Nunmehr wird die BA in die Lage versetzt, eine feh-
lende Bereitschaft des Arbeitnehmers an der Eingliederung mitzuwirken, festzustellen und
diese Bereitschaft ggf. mit Sanktion einzufordern. Es wird verdeutlicht, dass die Aufnahme
in eine beE der friihest- und bestmdglichen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt dient
und so hilft, Leistungen der Versichertengemeinschaft einzusparen. Die Verantwortung
des Arbeitnehmers an einer zielfihrenden Mitgestaltung des Eingliederungsprozesses

wird hervorgehoben.
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3.2 Voraussetzungen

3.2.1 Dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall mit Entgeltausfall (8 216b Abs. 1
Nr.1i.V.m. Abs. 2)

(1) Ein dauerhafter Arbeitsausfall ist anzunehmen, wenn unter Berlcksichtigung der Ge-
samtumstande des Einzelfalles davon auszugehen ist, dass der betroffene Betrieb in ab-
sehbarer Zeit die aufgebauten Arbeitskapazitaten nicht mehr im bisherigen Umfang bend-
tigt. Insofern liegt ein dauerhafter Arbeitsausfall vor, wenn infolge einer Betriebsanderung
im Sinne des § 216a Abs. 1 Satz 3 die Beschaftigungsmdglichkeiten fur die Arbeitnehmer
nicht nur voriibergehend entfallen (§ 216b Abs. 2). Insofern kommt es auf den tatsachli-
chen Wegfall des Arbeitsplatzes fur den einzelnen Arbeithnehmer und damit auf den Voll-
zug der Betriebsanderung an. Somit liegen die Voraussetzungen fur in die beE einmin-
denden Arbeithnehmer nicht vor, wenn diese im Rahmen eines Zweitarbeitsverhaltnisses
auf Arbeitsplatzen des personalabgebenden Betriebes beschaftigt werden. Zur Feststel-

lung der Betriebsanderung siehe 2.1.

(2) Der bei dem einzelnen Arbeitnehmer vorliegende dauerhafte Arbeitsausfall muss
auch unvermeidbar sein. Dies kann regelmaflig dann angenommen werden, wenn flr
den einzelnen Kurzarbeiter infolge der Betriebsanderung der Arbeitsplatz weggefallen ist,

d.h. im Betrieb keine Beschaftigungsmoglichkeiten fir den Arbeitnehmer mehr bestehen.

(3) Der dauerhafte unvermeidbare Arbeitsausfall muss auch mit einem Entgeltausfall
einhergehen. Dabei muss der Entgeltausfall nicht dem Arbeitsausfall entsprechen (z. B.
bei einer Zuschusszahlung zum Kug). In der Regel wird mit der arbeitsrechtlichen Verein-
barung, mit der auch die Arbeitszeit ,auf Null* reduziert wird, auch der Entgeltanspruch

abbedungen.

3.2.2 Betriebliche Voraussetzungen (§ 216b Abs. 1 Nr. 2i. V. m. Abs. 3)

(1) § 216b Abs. 3 Nr. 1 bestimmt ausdrucklich, dass Personalanpassungsmaflinahmen
aufgrund einer Betriebsanderung nur dann anspruchsbegriindend sind, wenn sie in einem
Betrieb durchgeflihrt werden. Insofern ist der arbeitsrechtliche Begriff des Betriebes und
nicht das Unternehmen maRRgebend. Auf Nr. 3.1 der Kug-GA wird verwiesen. Der Umfang
der Personalanpassungsmalfinahmen ist nur in den Fallen des reinen Personalabbaus
von Bedeutung (vgl. Nr. 2.1 Abs. 6).
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,Zusammenfassung der Arbeitnehmer in der beE"; ,Vermeidung von Entlassun-

genu

(2) Die Arbeitnehmer missen zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesse-
rung ihrer Eingliederungschancen in einer betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit
(beE) zusammengefasst werden. Soweit das Arbeitsverhaltnis zum personalabgeben-
den Betrieb durch Aufhebungsvertrag beendet wurde, sollte die Verweildauer dieser Ar-
beitnehmer in der beE den Zeitraum der Kindigungsfrist schon wegen einer moéglichen
Sperrzeitbedrohung Ubersteigen. Denn grundsatzlich besteht bei dieser Konstellation fir
die Auflésung des Beschaftigungsverhaltnisses nur dann ein wichtiger Grund i.S. des §
144 Abs. 1 Satz 1, wenn durch die Folgebeschaftigung die Arbeitslosigkeit, die bei einer
an Stelle des Aufhebungsvertrages andernfalls ausgesprochenen Kindigung zu einem
spateren Zeitpunkt eingetreten ware, hinausgeschoben wird. Hierauf sollte bei Beratungs-
gesprachen hingewiesen werden. Kug-rechtlich bestehen keine Bedenken, wenn im Sozi-
alplan des Unternehmens eine einheitliche Bestandsdauer der beE fiir alle Arbeitnehmer
festgelegt wurde und die Verweildauer einzelner Arbeitnehmer in der beE kirzer ist als es
ihren individuellen Kindigungsfristen entspricht. Es muss hierbei unterstellt werden, dass
der Betriebsrat bei dem Zustandekommen der arbeitsrechtlichen Vereinbarung (Sozial-
plan, sonstige Vereinbarung) regulierend mitgewirkt hat und insofern eine mdgliche

Sperrzeitbedrohung fur einzelne Arbeitnehmer in Kauf genommen hat.

,unmittelbarer Ubergang der Arbeitnehmer in die beE*

(3) Das Kriterium der Vermeidung von Entlassungen wird auch dann erfullt, wenn gekin-
digte Arbeitnehmer wahrend oder nach Ablauf der Kindigungsfrist in eine beE einmin-
den. Das gilt jedoch nur solange, wie Arbeitslosigkeit bei den gekindigten Arbeitnehmern
nicht eintritt. Denn Wortlaut und Zweck der Regelung des § 216b verlangen fir einen Kug-
Bezug von Arbeitnehmern in einer beE einen unmittelbaren Ubergang der Arbeitnehmer
vom bisherigen entlassenden Betrieb in die beE ohne Eintritt von Arbeitslosigkeit. Die Vo-
raussetzung des § 216b Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 2, Vermeidung von Entlassungen, ist dann
nicht mehr erfiillbar, wenn die in die beE zu Gbernehmenden Arbeithehmer bereits arbeits-
los geworden sind und das versicherungspflichtige Beschaftigungsverhaltnis i.S. des § 25
Abs. 1 Satz 1 beendet wurde. Zur Frage des Eintritts der Arbeitslosigkeit auf Grund der
Beendigung des leistungsrechtlichen Beschaftigungsverhaltnisses zum Zwecke der

Gleichwohlgewahrung von Alg. nach § 143 Abs. 3 siehe Abs. 5.
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»Besonderheit: Transfer-Kug im Insolvenzverfahren®

(4) Die Vorschriften des BetrVG Uber Interessenausgleich, Sozialplan und Nachteilsaus-
gleich bei Betriebsanderungen (§§ 111 bis 113 BetrVG) gelten auch in der Insolvenz des
Unternehmens. Ebenso wie jeder andere Arbeitgeber hat daher auch der Insolvenzver-
walter mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern den Versuch eines
Interessenausgleichs zu unternehmen. Die Zahlungsunfahigkeit steht dieser Verpflichtung
nicht entgegen, denn Verhandlungen und Vereinbarungen (Interessenausgleich) tber die
Art und Weise der Durchfuihrung einer Betriebsanderung sind unabhangig davon sinnvoll,
ob finanzielle Mittel fur einen Sozialplan zur Verfigung stehen. Unterlasst der Insolvenz-
verwalter den Versuch eines Interessenausgleichs, haben die Arbeitnehmer gemafl § 113
Abs. 3 i. V. m. 113 Abs. 1 BetrVG einen Anspruch auf Nachteilsausgleich. Bei der Fest-
setzung der Hohe der Abfindung ist die Insolvenzsituation ohne Bedeutung. Die Durchfih-
rung des Interessenausgleichs ist aber im Insolvenzverfahren insofern erleichtert, als der
Insolvenzverwalter nach § 122 InsO die Mdglichkeit hat, nach dreiwdchigen ergebnislosen
Verhandlungen uber einen Interessenausgleich Betriebsanderungen durchzufiihren, ohne
zuvor das in § 112 Abs. 2 BetrVG vorgesehene Verfahren ausgeschopft zu haben. Er ist
daher nicht verpflichtet die Einigungsstelle anzurufen, muss allerdings zuvor die Zustim-
mung des Arbeitsgerichts einholen (§ 122 InsO). Wird in einem insolventen Unternehmen
eine Betriebsanderung durchgefihrt und minden die davon betroffenen Arbeithehmer zur
Vermeidung von Entlassungen in eine beE ein, haben sie bei Erfullung aller Anspruchsvo-

raussetzungen Anspruch auf Transfer-Kug.

(5) Wurden die von der Betriebsanderung betroffenen Arbeithehmer vom Insolvenzverwal-
ter gekindigt und freigestellt oder zunachst nur von der Arbeitsleistung freigestellt, was

durch Beratung moglichst vermieden werden sollte, gilt folgendes:

a) Die Voraussetzungen des § 216b (Einmundung der Arbeitnehmer in eine beE zur Ver-
meidung von Entlassungen) kénnen nur solange erflllt werden, wie eine Entlassung nicht
wirksam geworden ist. Eine Entlassung im Sinne der kiindigungs-schutzrechtlichen Vor-
schriften ist eine rechtliche Beendigung des Arbeitsverhaltnisses, also das Ausscheiden
des Arbeitnehmers aus dem Betrieb, wenn sie vom Arbeitgeber (Insolvenzverwalter) u. a.
durch einseitige Willenserklarung aufgrund ordentlicher Kiindigung herbeigefiihrt wird. Sie
wird mit Ablauf der Kiindigungsfrist wirksam. Auch dann, wenn eine mit einer Freistellung
verbundene Kiindigung der Arbeitnehmer durch den Insolvenzverwalter (§ 113 InsO) er-
folgt, dauert das Arbeitsverhaltnis und das versicherungspflichtige Beschaftigungsverhalt-
nis bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist fort. Nur im leistungsrechtlichen Sinne wird das
Beschaftigungsverhalinis beendet, wenn eine Arbeitsleistung tatsachlich nicht mehr erb-

racht wird, weil der Arbeitgeber auf seine Verfligungsgewalt verzichtet hat (BSG, DBIR Nr.
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4486a zu § 101 AFG) oder das Arbeitsverhaltnis auf Grund einer von ihm ausgesproche-
nen Kindigung als beendet ansieht und weitere Dienste des Arbeithehmers nicht an-
nimmt. Im Hinblick auf die Beendigung des leistungsrechtlichen Beschaftigungsverhaltnis-
ses (§ 118 Abs. 1 Nr. 1) kénnen sich die Arbeitnehmer arbeitslos melden und Alg bezie-

hen.

Beabsichtigt der Insolvenzverwalter im Zuge der Durchfihrung einer Betriebsdnderung
auch die gekundigten Arbeitnehmer einer beE zuzuflhren, so kénnten diese Arbeitneh-
mer nur dann das Transfer-Kug erhalten, wenn die Parteien Uber die ungekindigte Fort-
setzung des Arbeitsverhaltnisses einig sind und eine ,Ricknahme” der Kindigung verein-
bart wird. Dartber hinaus mussen sie grundsatzlich vor Einmindung in die beE an einer
arbeitsmarktlich zweckmafigen MaRnahme zur Feststellung ihrer Eingliederungsaussich-
ten (§ 216b Abs. 4 Nr. 4) teilgenommen haben (vgl. 3.2.3).

Dagegen ist von einer Entlassung und damit von einer den Ubertritt in eine beE aus-
schlieBenden Beendigung des versicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnisses aus-
zugehen, wenn der Arbeitnehmer auf Grund einer unwiderruflichen Freistellung von der
Arbeitsleistung aus dem Betrieb ausgeschieden ist, welche auf einem entsprechenden
Einvernehmen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeithehmer beruht. Dem steht nicht
entgegen, dass dem Arbeithehmer in diesen Fallen gleichwohl bis zum rechtlichen Ende

des Arbeitsverhaltnisses das geschuldete Arbeitsentgelt fortgezahlt wird.

b) Auch bei einer voriibergehenden Freistellung von Arbeitnehmern im Insolvenzverfahren
ohne eine die Arbeitsverhaltnisse beendigende Erklarung des Insolvenzverwalters bedarf
es des ,Wiederauflebens* des Beschaftigungsverhaltnisses, um mit diesen Arbeitnehmern

anschliel’end die Zugangsvoraussetzungen zum Transfer-Kug gem. § 216b zu erfillen.

Ein rlckwirkendes Einmlinden in die beE und die Verrechnung des im Rahmen der
Gleichwohlzahlung des § 143 Abs. 3 gewahrten Alg. ist nicht moglich. Zwischen den be-
teiligten Arbeitsvertragsparteien muss Einigkeit bestehen, dass der Arbeitgeber seine
Hauptpflichten unter Nutzung der noch vorhandenen betrieblichen Kapazitaten bis zum
Zeitpunkt der Uberfiihrung der Arbeitnehmer in die beE zu erflillen hat. Eine Riickkehr in
das ,alte Beschaftigungsverhaltnis® flr die Dauer einer sog. ,juristischen Sekunde® ist je-
doch nicht ausreichend, um diesen Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhaltnis nachzu-

kommen.
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»verbesserung der Eingliederungschancen*

(6) Von einer Verbesserung der Eingliederungschancen der in die beE einmiindenden
Arbeitnehmer ist immer dann auszugehen, wenn aufgrund des nach § 216b Abs. 4 Nr. 4
vorzuschaltenden Profilings Vermittlungshemmnisse bestehen oder eine sofortige Vermitt-

lung in Arbeit nicht moglich ist.

» Definition beE"

(7) Die beE unterscheidet sich vom Betrieb / der Betriebsabteilung i.S. des Kug-Rechts
grundsatzlich dadurch, dass in ihr u. a. wegen ihrer Aufgabenstellung (Zusammenfassung
auf Dauer nicht bendétigter Arbeitskrafte) sowie der dem Personalstand nicht angemesse-
nen Ausstattung mit technischen Arbeitsmitteln die Verfolgung eines eigenen arbeitstech-
nischen Zwecks allenfalls Nebensache ist. Wird im Betrieb eine interne beE griindet, ist
daher eine eindeutige Trennung zwischen den Arbeitnehmern der beE und des Betriebes
unerlasslich. Die in § 216b Abs. 2 (Verweis auf § 216a Abs. 1 Satz 3) i. V. m. Abs. 3 Nr. 2
geforderte Anspruchsvoraussetzung muss grundsatzlich zum Zeitpunkt der Griindung der
beE erflllt werden, spatestens jedoch im 1. Anspruchszeitraum (Kalendermonat), fir den

Transfer-Kug beantragt wird.

. EXterne beE"; ,Beschaftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften”

(8) RegelmaRig wird eine beE nicht vom bisherigen Arbeitgeber (Unternehmen), sondern
von einem neuen Rechtstrager (eigene Rechtspersonlichkeit) gebildet, der meistens kei-
nen weiteren Betrieb i.S. der Kug-Vorschriften hat. Es handelt sich hierbei um sogenannte
Beschaftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften (Transfergesellschaften). Die Ar-
beitnehmer scheiden aus dem bisherigen Betrieb in der Regel durch einen 3-seitigen Ver-
trag mit dem abgebenden Unternehmen und der aufnehmenden Transfergesellschaft aus
und begrinden gleichzeitig einen befristeten Arbeitsvertrag mit der Transfergesellschaft.
Die Beschaftigungsbedingungen der Arbeitnehmer in der beE kénnen im Sozialplan oder
in einer anderen Betriebsvereinbarung zwischen den Betriebsparteien geregelt werden.
Sie kénnen auch in einer tariflichen Vereinbarung zwischen der Gewerkschaft und der
Transfergesellschaft oder in dem individuellen Arbeitsvertrag selbst geregelt werden.
Hierzu zahlt neben den im wesentlichen gleichen Arbeitsbedingungen auch die Dauer des
befristeten Beschaftigungsverhaltnisses, das Einverstandnis des Arbeitnehmers mit der in
der Regel ,auf Null* verkiirzten Arbeitszeit sowie das Einverstandnis zur Aufnahme einer
Beschaftigung bei einem anderen Arbeitgeber. Durch die Auflosung des Arbeitsverhalt-
nisses zum bisherigen Arbeitgeber wird regelmafig auf die Kindigungsfrist ganz oder
teilweise verzichtet. Die vom Arbeitgeber dadurch eingesparten Lohnzahlungen tragen zur

Finanzierung der Remanenzkosten (Beitrage zur Sozialversicherung der Kug-Bezieher)
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bei und ermdglichen insoweit in vielen Fallen erst die Durchflihrung einer Transfer-Kug-

MaRnahme.

»Arbeitsplatz im Sinne des § 73 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter

Menschen” / Ausgleichsabgabe

Mit Ubergang in die Transfergesellschaft wird das Arbeitsverhaltnis beim bisherigen Ar-
beitgeber beendet und ein neuer befristeter Arbeitsvertrag mit der Transfergesellschaft
geschlossen, bei welcher nun der Arbeitsplatz im Sinne des § 73 Abs. 1 SGB IX zahlt
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-08-Ordnung-und-Recht/A-081-

Schwerbehindertenrecht/Generische-Publikation/GA-zum-Anzeigeverfahren-2010-12.pdf.

» EXterne beE von mehreren Arbeitgebern*

(9) Eine externe beE kann auch unter Mitwirkung von mehreren Arbeitgebern gebildet
werden (z. B. bei Kleinbetrieben). Auch in diesen Fallen ist bei der Prifung der Frage, ob
die Personalanpassungsmal3nahme aufgrund einer Betriebsdnderung durchgefihrt und
ob durch die Einmindung in die beE Entlassungen vermieden wurden, auf die Verhaltnis-
se abzustellen, die im Betrieb des jeweils Personal abgebenden Arbeitgebers vorliegen.

Zur Glaubhaftmachung und zum Nachweis der Voraussetzungen siehe 4.2.2.

»Aufstockung der beE"

(10) Soweit das zwischen den Betriebsparteien vereinbarte Personalanpassungskonzept
eine Eingliederung der Arbeithnehmer in die beE zu unterschiedlichen Zeitpunkten vor-
sieht, kann die Anspruchsvoraussetzung bei Griindung der beE auch anerkannt werden,
wenn zwar zu diesem Zeitpunkt weniger als die in § 17 Abs. 1 KSchG genannte Zahl von
Arbeithehmern in die beE einmindet, aber zu einem spateren Zeitpunkt die Mindestgro-
Renordnung der Arbeitnehmer erreicht wird. Insoweit hat sich die Entscheidung an ar-
beitsrechtlichen Regelungen zu orientieren, wenn sich die personellen Folgen der Be-
triebsanderung Uber einen langeren Zeitraum erstrecken. Im Fall eines solchen ,Stufen-

planes” bestehen mehrere Mdglichkeiten:

a) die Arbeitnehmer minden in die bisherige beE ein. Die Bezugsfrist bestimmt sich in

diesen Fallen nach der Restlaufzeit der beE;

b) es wird eine neue beE (mit einer neuen Laufzeit) flr spater ausscheidende Arbeit-
nehmer gegrindet. Eine GréRenordnung ist nicht zu prifen; eine beE mit einer neuen
Laufzeit kann auch mit einer geringen Zahl von Arbeitnehmern gebildet werden. Bei kurz-
zeitigem Auseinanderfallen der jeweiligen Ubertrittstermine (beispielsweise wenn inner-

halb desselben Anspruchszeitraumes mehrere Arbeitnehmer zu unterschiedlichen Zeit-
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punkten von dieser Betriebsanderung betroffen sind) sollte im Hinblick auf die Koordinie-
rung von Malinahmen und zur Verwaltungsvereinfachung darauf hingewirkt werden, diese

(weiteren) Arbeitnehmer der bereits bestehenden beE zuzufiihren.

» Einrichtung mehrerer beE"

(11) Ist der Betrieb von mehreren eigenstandig zu bewertenden und i.d.R. nicht zeitgleich
wirksam werdenden Betriebsanderungen betroffen und liegen jeweils alle Anspruchs-
voraussetzungen vor, konnen grundsatzlich mehrere eigenstandige beE bei einem Ar-
beitgeber bzw. unter dem Dach einer Transfergesellschaft eingerichtet werden. Im Einzel-
fall ist auch denkbar, die weiteren Arbeitnehmer der schon bestehenden beE zuzufihren,
sofern im Rahmen dieser Restlaufzeit zweckmaRige Qualifizierungsinhalte vermittelt wer-

den.

»vVersetzung von einer beE in eine andere*

(12) Kug kann jedoch nicht an Arbeitnehmer gewahrt werden, die von einer in eine andere

beE versetzt werden.

»Organisation der beE"

(13) Als weitere betriebliche Voraussetzungen wurden in § 216b Abs. 3 Nr. 3 aufgenom-
men, dass die Organisation und Mittelausstattung der beE den angestrebten Integrati-
onserfolg erwarten lassen sollen. Ziel ist es, dass die vom alten Arbeitgeber beauftragte
Transfergesellschaft der beE die organisatorische und finanzielle Gewahr fur eine erfolg-
reiche Eingliederungsarbeit bietet. Voraussetzung fir eine erfolgreiche Eingliederungsta-
tigkeit - unabhangig von den Bedingungen des jeweiligen Arbeitsmarktes - ist eine der
Anzahl der Gbernommenen Arbeitnehmer entsprechende angemessene Infrastruktur des

Tragers zur Umsetzung des Qualifizierungskonzepts. Dabei ist Wert darauf zu legen, dass

e ausreichende Niederlassungskapazitaten an den einzelnen Betriebssitzen existieren

und

e eine angemessene Anzahl qualifizierter Berater im Verhaltnis zu den dbernommenen
Arbeitnehmern beschaftigt werden (in der Gesetzesbegriindung zum Beschaftigungs-

chancengesetz wird hier ein Betreuungsschlissel von 1:50 genannt) sowie
¢ Raumlichkeiten mit geeigneter technischer Ausstattung vorhanden sind.

Hinsichtlich der Festlegung der Qualifikation der Berater ist dies in erster Linie die Ent-
scheidung der Transfergesellschaft. Werden z. B. anlasslich eines Kontaktes des Trans-
fer-Kug-Beziehers mit der AV hier Zweifel geduldert, so ist das Bb-AG/T zu informieren.

Dort wird dann das Gesprach mit der Transfergesellschaft gesucht, um den Sachverhalt
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zu klaren. Hierbei hat die Transfergesellschaft glaubhaft zu machen, dass die Qualifikati-
on des Beraterpersonals vorliegt. Kénnen Zweifel nicht ausgerdumt werden, ist hierzu

dem Fachbereich der RD zur Vorlage bei der Zentrale zu berichten.

Hierbei handelt es sich um allgemeingultige Betrachtungen, von denen im begrundeten

Einzelfall nach Wertung der Besonderheit abgewichen werden kann.

Entgegen der gesetzlichen Erwartung wird die AA auch regelmaflig nicht zum Zeitpunkt
der ersten Beratung / gemeinsamen Besprechung in der Lage sein, Auskunft dartber zu
geben, ob eine Transfergesellschaft die betrieblichen Voraussetzungen erfullt (vgl. Geset-
zesbegrindung zu § 216b Absatz 1 Nummer 4). Eine Bewertung wird sich hierbei erst im
Laufe des Transferprozesses vornehmen lassen. Sollten jedoch bei der AA negative Er-
kenntnisse aus vorheriger Zusammenarbeit vorhanden sein, ist vor einer Férderung si-
cherzustellen, dass diese Mangel behoben wurden. Andernfalls stellt dies einen Forde-

rungsausschluss dar.

» Mittelausstattung der beE"

(14) Durch die Regelung Uber die ausreichende Mittelausstattung wird gewahrleistet,
dass die beauftragte Transfergesellschaft die Fahigkeit hat, die vorhersehbaren Risiken
ihres Geschaftsbetriebes zu erkennen, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen und ins-
besondere die iUbernommene Eingliederungsaufgabe zu erfillen. Die Regelung verringert
die Gefahr des vorzeitigen Scheiterns der Transfergesellschaft insbesondere zu Lasten
der Arbeitnehmer wahrend der Laufzeit der beE. Bezgl. der Mittelausstattung wird seitens
der AA kaum Prifaufwand bestehen, da das Eigeninteresse der Transfergesellschaft eine
rundum finanziell abgesicherte Malinahme, einschliellich einer Insolvenzsicherung
(Burgschaft, Zahlungsausfallversicherung z. B. Aval oder sonstige Sicherungsformen)
durchzufiihren, regelmaRig einem risikobehafteten Vertragsschluss entgegen stehen wird.

Vertragseinsicht sollte sich daher auf Zweifelsfalle beschranken.

»System zur Sicherung der Qualitat”

(15) Zu einer angemessenen Organisation des Tragers der beE gehdért auch die nachhal-
tige Betrachtung der Eingliederungsergebnisse. Voraussetzung hierfiir ist u. a. ein Sys-
tem zur Sicherung der Qualitat. Im Vorfeld des im ,Verfahren“ ndher dargestellten ,ide-
altypischen Ablauf eines Transferfalles” hat die Transfergesellschaft der AA das Konzept

und Qualitatssicherungssystem zu erlautern
Ziele:

e Messung der erfolgreichen Arbeit (im Zusammenwirken mit der Auswertung nach
§ 216b Abs. 9 n.F.) und
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e Vergleichbarkeit (Wirksamkeit) und Transparenz der angebotenen Mallnahmen
e um damit effektiveren Mitteleinsatz zu erreichen, ferner

e werden dadurch die Eigenbemuhungen der Transfergesell-schaften zur Bildung von

Qualitatsstandards gefordert.

Als neu eingefiihrtes Instrument zur Sicherung der Qualitat und als Nachweis der Aktivita-
ten aller Beteiligten wird eine individuell zu fuhrende ,TransferMappe® eingefihrt (vgl. An-
lage 7 - Ergebnis einer Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeiterinnen der GIB und der
RD NRW). Diese TransferMappe ist sorgfaltig zu fihren und bei allen Beratungsgespra-
chen (AA und TG) vorzuhalten. Der TG obliegt die Verpflichtung, die T-Kug-
Bezieherlnnen zur ordentlichen Flihrung anzuhalten und Uber die Nutzung entsprechend
zu informieren. Sie dient damit ohne groRen Verwaltungsaufwand sowohl der Koordinati-
on der Akteure im Vermittlungs- / Melde- und Qualifizierungsgeschehen als auch im Prif-
verfahren z. B. zur Nachweisfihrung nach § 216b Abs. 6 Satz 1. Der Transfergesellschaft
sind die fur die Beschaffung der Ordner entstehenden Kosten mit der Zahlung der Pau-
schale fiir die Datentibermittlung in Héhe von 40,- € (vgl. Ubersicht zu 2.7 Abs. 3) abge-
golten. Wird nur die Kostenerstattung des Ordners ohne Datentubermittlung begehrt, so

sind hierfur max. 10,- € forderungsfahig.

(16) Wie erganzend in der Gesetzesbegrindung zu § 216b Abs. 3 Nr. 4 festgelegt, hat die
Transfergesellschaft nach Ablauf von 6 Monaten nach Abschluss der MalRnahme eine zu-
sammenfassende Dokumentation zum MafRnahmeerfolg dem personalabgebenden Be-

trieb und der AA zur Verfigung zu stellen. Inhalte:
Beratungsinhalte:

e Aktivitaten

e Vermittlungserfolge

e Verbleibsquote.

3.2.3 Personliche Voraussetzungen - § 216b Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 4 Nr. 1

(1) Zu dem in § 216b Abs. 4 Nr. 1 verwandten Begriff der Bedrohung von Arbeitslosig-
keit wird auf Nr. 2.2 verwiesen. Nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind Arbeitnehmer, de-
nen durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung ein Kindigungsschutz insoweit zuge-
standen wird, als sie betriebsbedingt ordentlich nicht kiindbar sind und die Regelung Uber

diesen Kiindigungsschutz keine Offnungsklausel enthailt.
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»Absoluter Kiindigungsschutz*

(2) Die in Tarifvertragen oder Betriebsvereinbarungen enthaltenen Regelungen zur Un-
kindbarkeit gestehen Arbeitnehmern, meist ab einem bestimmten Alter und Dauer der
Betriebszugehorigkeit einen Kindigungsschutz insoweit zu, als sie eine betriebsbedingte
(ordentliche) Kiindigung ausschlieRen. Soweit diese Regelungen weder eine Offnungs-
klausel enthalten noch der Ausschluss der Kiindigung von einem Vorbehalt abhangig ge-
macht wird, handelt es sich um einen absoluten Kindigungsschutz. Dieser stellt eine
Rechtsposition dar, die Bestandsschutz gewahrleistet, d.h. der einmal erworbene Status
der Unklndbarkeit ist in seiner Schutzwirdigkeit bereits abgewickelten Tarifansprichen
gleichzustellen und damit nach der Rechtsprechung des BAG tarifvertraglicher Abander-
barkeit wegen der gegebenen Schutzwurdigkeit entzogen (BAG, Urteil vom 16.2.1962 —
AP Nr. 11 zu § 4 TVG — und vom 15.11.1995 — AP Nr. 17 zu § 1 TVG - ). Malstab fur die
Abanderung entstandener tariflicher Rechte ist nach der Rechtsprechung des BAG die In-
tensitat des zu wahrenden Vertrauensschutzes. Diese dirfte bei einer einschneidenden
Abanderung einer Regelung zur Unkindbarkeit hoher zu bewerten sein, als z. B. der
ruckwirkende Abbau noch nicht abgewickelter Lohnanspriche, der fur den Arbeitnehmer
aufgrund objektiver Anhaltspunkte, namlich infolge entsprechender Verlautbarungen der
Tarifvertragsparteien, vorhersehbar war (BAG, Urteil vom 23.11.1994 — 4 AZR 879/93 —
(BAGE 78, 309). Insoweit haben die Tarifvertragsparteien keine Mdglichkeit die erworbe-
ne Rechtsposition wieder zu entziehen, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte vor, die das
Vertrauen der unter die Regelung fallenden Arbeitnehmer in den Fortbestand als nicht

mehr schutzwirdig erscheinen lassen.

Die vorstehenden Ausfiihrungen gelten fir Unkindbarkeitsregelungen in Betriebsverein-
barungen gleichermalden, wenn hieraus eine bestandsgeschitzte Rechtsposition erwach-

sen ist.

»Ausnahme der ordentlichen Kindigung von kindigungsbeschrankten Arbeitneh-

mern“

(3) Insofern ist fiir die Gewahrung von Transfer-Kug an Arbeitnehmer, die einen absoluten
ordentlichen Klundigungsschutz erlangt haben, die Frage entscheidend, ob sie auf-
grund von Restrukturierungsmaf®nahmen rechtswirksam entlassen werden kdénnen. Das
BAG hat wiederholt entschieden, dass auch ordentlich unkiindbaren Arbeitnehmern unter
bestimmten restriktiven Voraussetzungen rechtswirksam betriebsbedingt gekiindigt wer-
den kann (etwa BAG, Urteil vom 17.9.1998, 2 AZR 419/97 m.w.N.). Die Kiindigung muss
dann auferordentlich unter Einhaltung einer sozialen Auslauffrist erfolgen; dabei ist der

Arbeitgeber zu einer sozialen Auswahl entsprechend § 1 Abs. 3 KSchG verpflichtet.
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Entsprechend den vom BAG postulierten Voraussetzungen fir eine (rechtswirksame) au-
Rerordentliche Kundigung ordentlich unkindbarer Arbeithehmer kommt (ausnahmsweise)

eine Gewahrung von Transfer-Kug an ordentlich Unktindbare in Betracht, wenn
e der Arbeitsplatz des unkiindbaren Arbeitnehmers wegfallt und

o der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch unter Einsatz aller zumutbaren Mittel ein-

schlieRlich Umorganisation des Betriebes nicht weiterbeschaftigen kann.

Zu den dem Arbeitgeber zumutbaren Mitteln, eine Weiterbeschaftigung der betroffenen
Arbeitnehmer zu gewahrleisten, gehort insbesondere auch, notfalls entsprechende Wei-
terbeschaftigungsmdglichkeiten an vergleichbaren Arbeitsplatzen im gleichen Betrieb oder
in einem anderen Betrieb des Unternehmens dadurch zu schaffen, dass er dort tatigen
(ordentlich) kiindbaren Arbeitnehmern kindigt. Nach der Rechtsprechung des BAG (s.0.)
genugt es daher nicht, dass der Arbeitgeber das Bestehen entsprechender freier Arbeits-
platze in Abrede stellt; vielmehr muss er unter Vorlage der Stellenplane substantiiert dar-
legen, weshalb das Freimachen eines geeigneten Arbeitsplatzes oder dessen Schaffung
durch entsprechen-de Umorganisation nicht mdglich oder nicht zumutbar gewesen sein
soll. Auch das zu erwartende Freiwerden eines geeigneten Arbeitsplatzes aufgrund ubli-
cher Fluktuation ist zu berticksichtigen. RegelmaRig dirfte daher eine aullerordentliche
Kundigungsmoglichkeit ordentlich unkindbarer Arbeitnehmer nur dann anzunehmen sein,
wenn es sich bei einem stillzulegenden Betrieb um den einzigen Betrieb des Unterneh-

mens handelt.

» Keine absoluten Unkliindbarkeitsregelungen*

(4) Regelungen der ordentlichen Unktindbarkeit im vorstehenden Sinne liegen nicht vor,
wenn betriebsbedingte ordentliche Kiindigungen bei bestimmten Sachverhalten zulassig
sind, z. B. wenn dem Arbeitnehmer bei Wegfall seines Arbeitsplatzes kein anderer Ar-
beitsplatz angeboten werden kann oder der Arbeitnehmer von einem Sozialplan begins-
tigt wird (,Offnungsklausel®). Das gilt auch dann, wenn fiir die Laufzeit der Betriebsverein-
barung betriebsbedingte Anderungskiindigungen ausgeschlossen sind. Der Kiindigungs-
schutz hat daher nur solange Bestand, wie der Arbeitgeber nicht von der Méglichkeit zur
ordentlichen Kiindigung Gebrauch macht bzw. die Betriebsvereinbarung durch die Partei-

en des Betriebes nicht geandert, gekiindigt oder aufgehoben wird.

» Kein auRerordentliches Kiindigungsrecht des Insolvenzverwalters*

(5) Bei dem gesetzlichen Kindigungsrecht des Insolvenzverwalters nach § 113 InsO han-
delt es sich nicht um ein auRerordentliches Kindigungsrecht. Derartige Kiindigungen

stellen ordentliche Kindigungen dar, die auch die tarifvertraglichen Regelungen zur Un-
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kiindbarkeit verdrangen. Insofern kénnen bei Erflllung der Anspruchsvoraussetzungen
bisher unkindbare Arbeitnehmer, die durch den Insolvenzverwalter nach § 113 InsO ge-
kiindigt sind, das Kug nach § 216b erhalten.

3.2.4 Personliche Voraussetzungen - 8 216b Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Nr. 2 bis
Nr. 4

»Anwendung der Kug-GA*

(1) Die in § 216b Abs. 4 Nr. 2 bis Nr. 4 genannten Voraussetzungen orientieren sich - mit
Ausnahme der Nr. 4 - an § 172. Nach § 216b Abs. 4 letzter Satz gilt § 172 Abs. 1a bis 3
entsprechend. Es finden folgende Nrm. der Kug-GA Anwendung:

GA 4.1 — Versicherungspflichtiges Beschaftigungsverhaltnis,

GA 4.2 — Fortsetzen der versicherungspflichtigen Beschéaftigung

»Auslandspraktikum®

Anders als beim konjunkturellen und Saison-Kug ist die Zahlung von Transfer-Kug auch
fur ein Auslandspraktikum maoglich. Es gilt jedoch bestimmte sozialversicherungsrechtli-
che Bedingungen, u. a. Fortgeltung der deutschen Rechtsvorschriften zur Versicherungs-
pflicht u. a. zur Arbeitslosenversicherung. Inwieweit dies gegeben ist kann bei der DVKA -

http://www.dvka.de/oeffentlicheSeiten/DVKA.htm - geklart werden. Danach kann Uber die

Zahlung von Transfer-Kug fir eine Praktikumstatigkeit im Ausland entschieden werden.
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass das Rechtsverhaltnis zwischen Transfergesellschaft
und dem in Rede stehenden Kurzarbeiter fortbestehen muss und keine weiteres versiche-
rungspflichtiges Beschaftigungsverhaltnis (auch nach deutschem Recht) mit dem auslan-

dischen Betrieb begrindet wird, in dem das Praktikum absolviert wird.

GA 4.4 — Aufnahme eines versicherungspflichtigen Beschaftigungsverhéltnisses im An-

schluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhaltnisses
GA 4.5 — Vom Kug-Bezug ausgeschlossene Personen

GA 4.6 — Leistungsfortzahlung des Kug.

»Gekindigte Arbeitnehmer*

(2) Der Anspruchsausschluss nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 gilt nicht flr das Kug in einer beE.
Insofern haben auch Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhaltnis gekiindigt ist, einen An-

spruch auf Transfer-Kug in einer beE.

,Verpflichtende Arbeitsuchendmeldung vor Ubertritt in die beE*
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(3) Die in § 216b Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 neu eingefiihrte Verpflichtung, nach der
sich Bezieher von Transfer-Kug bei der AA arbeitsuchend melden missen stellt eine
neue Forderungsvoraussetzung dar, deren Nichteinhaltung einen eigenen Ablehnungstat-
bestand bildet. Sie wird erganzt durch die Neufassung des § 38 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1:

» 8 38 - Rechte und Pflichten der Ausbildung- und Arbeitsuchenden®

(1) Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnis endet, sind verpflichtet, sich spa-
testens drei Monate vor dessen Beendigung personlich bei der Agentur fir Arbeit arbeit-

suchend zu melden.
(3) Die Arbeitsvermittlung ist durchzufiihren

1. solange der Arbeitsuchende Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslo-

sigkeit oder Transferkurzarbeitergeld beansprucht,”

Hierdurch wird sichergestellt, dass die AA die Vermittlung zusatzlich zu den Bemihungen
des Transferanbieters fortlaufend wahrend des gesamten Bezugszeitraums von Transfer-
Kug durchflhrt.

Wie die o0.a. Gesetzesbegrindung hierzu ausfihrt, machen mit dieser
Arbeitsuchendmeldung Bezieher von Transfer-Kug ihren Anspruch auf Vermittlung nach §
35 geltend. Vom Gesetzgeber wird durch diese Vorgabe klar herausgestellt, dass im ver-
mittlerischen Bereich eine Doppelbetreuung durch Arbeitsvermittlung und Transfergesell-
schaft zur Verbesserung der Eingliederungschancen der betroffenen Personen erreicht
werden soll. Naheres zum Verfahren und der Zusammenarbeit mit der Transfergesell-
schaft regelt Nr. 4.4 Abs. 8 ff.

» reilnahme an einer MaBnahme zur Feststellung der Eingliederungsaussichten”

(4) Unabdingbare personliche Voraussetzung ist es, dass der Arbeithehmer vor Uberlei-
tung in die beE an einer arbeitsmarktlich zweckmaRigen MalRinahme zur Feststellung
der Eingliederungsaussichten teilgenommen hat. Gemeint ist damit eine sonstige
ProfilingmalRnahme, die grundsatzlich auch mit dem Zuschuss nach § 216a an den Ar-
beithehmer geférdert werden kann. Weder der Gesetzestext noch die Gesetzesbegrin-
dung enthalt einen Hinweis darauf, dass es eine geférderte MalRnahme sein muss. Inso-
fern sind die personlichen Voraussetzungen des § 216b Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Nr. 4
1. Halbsatz auch dann erflllt, wenn das Profiling vom Arbeitgeber selbst (und damit nicht
im Rahmen einer Férderung nach § 216a) oder von der Transfergesellschaft durchgefihrt
wurde, die auch die Transfer-Kug-Malinahme betreut. Aus der Gesetzessystematik in
Verbindung mit der Gesetzesbegrindung muss jedoch geschlossen werden, dass der

Gesetzgeber die finanzielle Beteiligung des (ehemaligen) Arbeitgebers an den Aufwen-
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dungen fir diese Maflnahmen voraussetzt. Insofern reicht ein durch die AA (z. B. im
Rahmen einer Arbeitsuchendmeldung des Arbeitnehmers) durchgefiihrtes Profiling
grundsatzlich nicht aus, um einen Anspruch auf Kug zu begriinden. Das gilt auch in den
Fallen, in denen die Betriebsdnderung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens durchge-
fuhrt wird. Ein berechtigter Ausnahmefall liegt einzelpersonenbezogen etwa vor, wenn der
Arbeitnehmer z. B. arbeitsunfahig erkrankt und dadurch verhindert war, an einer Feststel-
lungsmalinahme vor Eintritt in die beE teilzunehmen. Ob im Rahmen eines Insolvenzver-
fahrens fur eine Vielzahl von Arbeitnehmern ein ,berechtigter Ausnahmefall“ (= rechtlich
begrindeter Ausnahmefall) angenommen werden kann, erscheint bei Berlcksichtigung
der Unterrichtungs- und Beratungspflicht des Arbeitgebers nach § 111 Satz 1 BetrVG und
der Verdeutlichung des Transfergedankens in § 112 Abs. 5 Nr. 2a BetrVG eher zweifel-
haft. In jedem Fall der Anerkennung eines berechtigten Ausnahmefalles waren die beson-
deren Umstande des Einzelfalles und der rechtfertigende Rechtsgrund aktenkundig zu

machen.

Ausnahmeregelung des § 216b Abs. 4 Nr. 4 2. Halbsatz

(2) Die in 8 216b Abs. 4 Nr. 4 2. Halbsatz enthaltene Ausnahmeregelung zur Durchfih-
rung des Profilings innerhalb eines Monats nach Uberleitung der Arbeitnehmer in die beE
ist konkret formuliert und bietet entsprechend dem Regel- / Ausnahmeverhaltnis keinen
Raum zu einer weitergehenden Auslegung. Sie ist beschrankt auf die Falle, in denen die
Entscheidung der Betriebsparteien zur Einrichtung einer (in der Regel externen) beE un-
verschuldet so kurzfristig erfolgt, dass trotz Mithilfe der Agentur fir Arbeit selbst bei vor-
handener Infrastruktur eine qualitative MaRnahme der Eignungsfeststellung im Vorfeld
nicht mehr durchfiihrbar ist. Kommt die Ausnahmeregelung zur Anwendung und wird das
Profiling wahrend des Transfer-Kug-Bezuges durchgefiihrt, besteht wahrend der Dauer
der Teilnahme an der Malinahme kein Anspruch auf Transfer-Kug. Es tritt kein Arbeits-
ausfall wegen der betrieblichen Restrukturierungsmalinahme ein, sondern wegen der
Teilnahme an der TransfermafRnahme (Gleichstellung mit den Betrieben, die ein vorheri-

ges Profiling durchfiihren).
3.3 Vermittlung von Kug-Beziehern

,Grundsatz der Vorrangigkeit der Vermittlung*

(1) Der Bezug von Kug ist gegentber der Vermittlung in Arbeit nachrangig (§ 4 Abs. 2).
Dieser Grundsatz wird im Hinblick auf die in § 172 Abs. 3 Satz 2 enthaltene ausdrtickli-
che Verpflichtung der AA, die Kurzarbeiter in die Vermittlungsbemihungen einzubezie-

hen, verstarkt. Die AA missen sich daher bemihen, die Kug-Bezieher in andere zumut-
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bare befristete oder unbefristete Arbeitsverhaltnisse zu vermitteln. Die Vermittlungsver-
pflichtung der AA wird auch nicht durch die in § 216b Abs. 6 enthaltene Verpflichtung des
Arbeitgebers, den geférderten Arbeitnehmern Vermittlungsvorschlage zu unterbreiten, ge-

schmalert.

» Fruhzeitige Arbeitsuche nach § 38"

(2) In aller Regel erfolgt die Aufnahme eines zweiten Versicherungspflichtverhaltnisses
zur beE nahtlos zur Beendigung des ersten Versicherungspflichtverhaltnisses entweder
durch Aufhebungsvertrag oder nach Ablauf der Kiindigungsfrist. Arbeitnehmer, die nahtlos
nach der Beendigung ihres Arbeitsverhaltnisses zum personalabgebenden Betrieb in eine
beE eintreten, unterliegen nicht der Meldepflicht nach 8§ 38 aus dem ersten Arbeitsver-
haltnis. Fur Teilnehmer, deren Transfermallnahmen vor dem 1.1.2011 begonnen haben,
gelten die Vorschriften zur Arbeitsuchendmeldung nicht. Mit Einfihrung der verpflichten-
den Arbeitsuchendmeldung fur Transfer-Kug-Bezieher ab 1. Januar 2011 und unter Be-
ricksichtigung des nun aufgelegten Verfahrens zur ,kollektiven Arbeitsuchendmeldung®
(vgl. Vordrucke Kug 200 a und b) ist eine weitere Arbeitsuchendmeldung nach Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses zur Transfergesellschaft dann entbehrlich, wenn das vo-
raussichtliche Ende der beE bei der Arbeitsuchendmeldung zum Zeitpunkt des Ubertritts
in die beE mitgeteilt wurde und eine personliche Arbeitslosmeldung erfolgt ist. Vgl. hierzu
auch die Ausfuhrungen im ,Flyer* (Anlage 4a ,Arbeitshilfe fir Arbeitsvermittlung — dort Nr.
5).

»vermittlung in Zweitarbeitsverhaltnisse®

(3) Die Vermittlung von Arbeitnehmern der beE in Arbeit auf dem ersten oder gefoérderten
Arbeitsmarkt bei gleichzeitig ruhendem Arbeitsverhaltnis zur beE ist moglich (vgl. § 172
Abs. 3). Wahrend der Dauer des Zweitarbeitsverhéaltnisses ist die Gewahrung von Kug
ausgeschlossen; den Arbeitnehmern kann aber nach Ruckkehr in die beE das Kug erneut

im Rahmen der Dauer der Bezugsfrist der beE gewahrt werden.

» Einverstandnis des Arbeitgebers®

(4) Der besondere Status der Kurzarbeiter in einer beE erfordert nicht ein ausdruckliches
Einverstandnis des Arbeitgebers und des jeweiligen Kurzarbeiters flir eine Vermittlung
in ein Dauerarbeitsverhaltnis oder befristetes Zweitarbeitsverhaltnis. Insofern ist eine Ein-

verstandniserklarung entbehrlich.
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» Mitwirkung des Arbeitgebers bei der Vermittlung*

(5) Die zum Transfer-Kug ergangenen Vorschriften beinhalten keine ausdriicklichen Mit-
wirkungspflichten des Arbeitgebers bei der Vermittlung von kurzarbeitenden Arbeit-
nehmern durch die AA. Gleichwohl ergibt sich eine Verpflichtung zur Mitwirkung des Ar-
beitgebers aus seiner treuhanderischen Einbindung in das Verfahren der Beantragung
und des Nachweises der Voraussetzungen fur die Gewahrung von Kug (vgl. Mitwirkungs-
pflichten im Rahmen der Vorschriften der §§ 319, 320, 323, § 60 ff SGB ). Aufgrund der
Neuregelung des Verfahrens uber die verpflichtende Arbeitsuchendmeldung und die Auf-
nahme der Arbeitnehmerdaten in VerBIS wird regelmallig keine weitere Unterstlitzung
vom Arbeitgeber einzufordern sein. Unverandert bleibt die Verpflichtung des Arbeitgebers,
auf Anforderung das Ergebnis von Malinahmen zur Feststellung der Eingliederungsaus-
sichten mitzuteilen (§ 320 Abs. 4a Satz 2).

»Zumutbare Beschaftigungi. S. des § 172 Abs. 3

(6) Das Transfergeschehen weist in der Férderungs- und Betreuungscharakteristik ge-
genuber den sonstigen Instrumenten des SGB Il Besonderheiten auf, so dass die Zumut-
barkeit von Beschaftigungen, die wahrend des Bezugs von Transfer-Kug angeboten wer-
den, eigenstandig auszulegen ist. Hervorzuheben ist z.B., dass Bezieherlnnen von Trans-
fer-Kug in einem Arbeitsverhaltnis mit Entgeltanspruch zu einer Transfergesellschaft ste-
hen. Sowohl der Transfergesellschaft als auch der AA obliegt die gesetzliche Verpflich-
tung, eine schnellst- und bestmdgliche, aber auch nachhaltige Integration in Arbeit herbei
zu flhren. Mit den nachfolgenden Regelungen wird den unterschiedlichen Interessen

ausgewogen Rechnung getragen.

Ein Stellenangebot ist flr die / den Transfer-Kug-Bezieherin dann nicht zumutbar,

wenn

o die individuelle restliche Verbleibsdauer in der beE langer als die Dauer der angebo-

tenen befristeten Beschaftigung ist oder

e das erzielbare Bruttoarbeitsentgelt bei einem Vermittlungsvorschlag fir ein Dauer-
oder befristetes Arbeitsverhaltnis die Hohe des Bruttoarbeitsentgeltes in der Transfer-

gesellschaft unterschreitet.

Die Unzumutbarkeit des Arbeitsangebotes kann sich dariber hinaus anhand des Malista-
bes der in § 121 SGB Il genannten Griinde ergeben, soweit diese auf den Bezug von
Transfer-Kug Ubertragbar sind. Darunter kénnen insbesondere personenbezogene Griin-

de fallen.
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» verfahrensschritte zur Prifung von Sanktionsméglichkeiten®

(7) Die Vermittlungsfachkraft hat, in den Fallen, in denen Stellenangebote diesen Grund-
satzen nicht entsprechen, den Vermittlungsvorschlag ohne Rechtsfolgenbelehrung zu un-
terbreiten. Sollten sich Transferbeschaftigte auf die Unzumutbarkeit der Arbeitsaufnahme
berufen, haben sie dies gegenuber der Vermittlungsfachkraft vorzutragen. Die Nachweis-
fuhrung wird dann durch einen Datenabgleich mit den im Bb-AG/T vorhandenen Unterla-
gen erbracht. Vor der Umsetzung leistungsrechtlicher Sanktionen i. S. des § 172 Abs. 3
Satz 3 SGB Il ist ein Gesprach des Bb-AG/T mit der betroffenen Person/der Transferge-

sellschaft zu fihren.

3.4 Ausschluss von Arbeitnehmern bei fehlender Mitwirkung

Bezuglich der Rechtsfolgen bei Ablehnung oder Nichtantritt einer angebotenen zumutba-
ren Beschaftigung wird auf die entsprechende Anwendung der Vorschriften Uber die
Sperrzeit beim Arbeitslosengeld verwiesen (§ 172 Abs. 3 Satz 3 SGB Ill). Danach sind
Arbeitnehmerlnnen vom Kug-Bezug ausgeschlossen, wenn und solange sie bei einer
Vermittlung nicht in der von der AA verlangten und gebotenen Weise mitwirken. Es han-
delt sich hierbei um eine Kug-spezifische Vorschrift, die neben den Vorschriften der § 180
anzuwenden ist. Sie kommt zur Anwendung, wenn sich der Kug-Bezieher beharrlich wei-
gert, im Rahmen einer beratenden und vermittlerischen Tatigkeit angemessen mitzuwir-
ken. Fur die Dauer der Weigerung ist der Arbeithnehmer vom Anspruch auf Kug ausge-

schlossen.

Die Aufforderung der AA deren Nichtbeachtung die Rechtsfolge des § 172 Abs. 3 Satz 1
nach sich ziehen soll, ist mit einer Belehrung Uber die Rechtsfolgen zu versehen. Fir die
Aufforderung an den Kug-Bezieher, sich bei einer Vermittlung angemessen zu beteiligen,
ist die Vermittlungsfachkraft zustandig, die die Meldeaufforderung / den -termin bzw. den
Vermittlungsvorschlag auslést. Uber einen Sachverhalt nach § 172 Abs. 3 Satz 1 ist das
Bb-AG/T umgehend zu unterrichten, damit dort die in § 172 Abs. 3 Satz 1 genannten

Rechtsfolgen gezogen werden kénnen.

3.5 Anwendung der Sperrzeitvorschriften

(1) Nach § 172 Abs. 3 Satz 3 sind die flr das Alg geltenden Vorschriften tber die Sperr-
zeit anzuwenden. Das gilt flr eine Vermittlung in ein Zweitarbeitsverhaltnis und fir eine
Vermittlung in ein Dauerarbeitsverhaltnis gleichermalien. Im Falle der Sperrzeit ruht das
Kug flr die in § 144 genannte Dauer (12/6 Wochen bzw. 3 Wochen).

(2) Das Bb-AG/T der fiur die Bearbeitung des Kug-Antrages zustandigen AA (vgl. § 327

Abs. 3) ist unverziglich durch die Vermittlungsfachkraft zu unterrichten, wenn die Voraus-
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setzungen fur den Eintritt einer Sperrzeit gegeben sind. Es hat dem Arbeitnehmer einen
Bescheid zu erteilen und die Durchschrift dieses Bescheides der Transfergesellschaft zu
Ubersenden. Darauf ist zu vermerken, dass der Arbeithehmer bis zum Ablauf der in dem

Bescheid angegebenen Sperrzeit kein Kug erhalten kann.

Die Rechtsfolgebelehrung fult im Fall des Meldeversdumnisses auf den §§ 216b Abs.
10i. V. m. § 180 und 144 Abs. 1 Nr. 7 und im Fall der Arbeitsablehnung auf den §§ 216b
Abs. 10i. V. m. § 172 Abs. 3 Satz 3 und 144 Abs. 1 Nr. 2.

3.6 Transfer-Kug im Steinkohlenbergbau

Die Regelung stellt klar, dass Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, denen Anpas-
sungsgeld nach § 5 des Gesetzes zur Finanzierung der Beendigung des subventionier-
ten Steinkohlenbergbaus zum Jahr 2018 (Steinkohlefinanzierungsgesetz) gewahrt werden
kann, bis zu 12 Monate vor dem Bezug von Anpassungsgeld unabhangig vom Vorliegen
der Voraussetzungen des § 216b Absatz 1 bis 4 Transfer-Kug erhalten kdnnen (Gesetz
zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente vom 21.12.2008 BGBI. | Nr.
64, Seite 2917).

3.7 Unterbreitung von Vermittlungsvorschlagen durch den Arbeitgeber (8§ 216b Abs.
6 Satz 1)

Durch die Verpflichtung des Arbeitgebers, den Transfer-Kug-Beziehern Vermittlungsvor-
schlage zu unterbreiten (§ 216b Abs. 6 Satz 1), soll zum einen die passive Kurzarbeit
verhindert werden und zum anderen Arbeitsplatzangebote akquiriert werden, die der BA
nicht gemeldet werden. Dadurch soll der aktivierende Ansatz des Transfer-Kug gestarkt
werden. Es handelt sich hierbei um eine Ausfihrungsbestimmung zu § 216b Abs. 3 Nr. 2
und ist daher Bestandteil der betrieblichen Voraussetzungen. In der Praxis wird daher zu
prufen sein, ob der Arbeitgeber dieser Verpflichtung generell nachgekommen ist. Der Ar-
beitgeber kann auch fur die Erbringung der Vermittlungsleistungen einen Dritten beauftra-
gen. Nur dann, wenn die Feststellungen (z. B. anlasslich von Prufungen der Leistungsan-
trage im Betrieb) ergeben, dass der Arbeitgeber entgegen seiner im Leistungsantrag ab-
gegebenen Erklarung keine Vermittlungsvorschlage unterbreitet hat, kdnnen leistungs-
rechtliche Konsequenzen zu einer Aufhebung der Entscheidung dem Grunde nach fiihren.
Eine personenbezogene Prifung kann stichprobenweise z. B. anhand der ,TransferMap-
pe“ (vgl. 3.2.2 Abs. 15) durchgefiihrt werden (dies ware dann im Rahmen der Prifungs-

vorbereitung mit der Transfergesellschaft entsprechend abzuklaren).
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3.8 Anbieten von Mallnahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten
(8 216b Abs. 6 Satz 2)

» Berufliche Qualifizierung der Kurzarbeiter®

(1) Auch § 216b Abs. 6 Satz 2 n.F. ist als Sollvorschrift gefasst. Die Neuregelung unter-
streicht das Zusammenwirken von Transfergesellschaft und AA durch die Formulierung
,Stellt der Arbeitgeber oder die AA ein Qualifizierungsdefizit fest®. Die zu ziehende Folge
bleibt unverandert: Zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten, hat dann der Arbeit-
geber Qualifizierungsangebote zu unterbreiten. Grundlage flr das Anbieten von Qualifi-
zierungsmafinahmen ist das Ergebnis des Profilings. Dabei sollten Weiterbildungs- und
Qualifizierungsmanahmen moglichst frihzeitig einsetzen. Ob es sich um eine Mal3nah-
me handelt, die geeignet ist, die Eingliederungsaussichten zu verbessern, hangt dabei
von den konkreten Umstanden des Einzelfalls ab. Als geeignet gelten insbesondere nach
der AZWYV zugelassene Malinahmen. Dabei ist die MaRnahme als geeignet anzusehen,
wenn die Férderungsfahigkeit durch die AA aus Mitteln des ESF festgestellt wurde. Dane-
ben kdénnen auch nicht nach der AZWV zugelassene betriebliche und betriebsnahe
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote geeignet sein, um die Eingliederungsaus-
sichten zu verbessern. Unterlasst es der Arbeitgeber, entgegen der Erklarung im Leis-
tungsantrag geeignete Mallnahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten an-
zubieten, kann dies zu einer Aufthebung der Entscheidung dem Grunde nach fiihren. Auch

hier kdnnen Stichproben analog Nr. 3.7 letzter Satz gezogen werden.

(2) Nach Nummer 3.1 der ESF-Richtlinie vom 15.10.2008 kénnen notwendige Lehr-
gangskosten in entsprechender Anwendung des § 80 Satz 1 erstattet werden, soweit flr
Bezieher von Transfer-Kug nach § 216b, insbesondere aus kleinen und mittleren Unter-
nehmen, nach der AZWV zugelassene berufliche QualifizierungsmalRnahmen durchge-
fuhrt werden. Informationen zur Finanzierung von QualifizierungsmaRnahmen wahrend
des Bezugs von Transfer-Kurzarbeitergeld nach den ESF-Richtlinien finden sich im Intra-

net:
http://www.baintern.de/esf
sowie in den Merkblattern fir Arbeitgeber

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-

Sammlung/MB-Qualifizierung-Bezug-Transferkurzarbeitergeld-AG.pdf

und Arbeitnehmer

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-

Sammlung/MB-Qualifizierung-Bezug-Transferkurzarbeitergeld-AN.pdf
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»Ausschluss von FbW wahrend Kug*“

Wahrend des Bezugs von Transfer-Kug ist eine Gewahrung von Leistungen nach §§ 77 ff
ausgeschlossen. Die Foérderung von Mallhahmen, die zu einem Abschluss in einem all-
gemein anerkannten Ausbildungsberuf fuhren, ist grundsatzlich dem Bereich der Weiter-

bildungsférderung nach dem SGB Ill zuzuordnen.

3.9 Berufliche Qualifizierung, zeitlich begrenzte Beschaftigung bei einem anderen
Arbeitgeber (8 216b Abs. 6 Satz 3)

(1) Mit der Neuregelung des Satzes 3 Nr. 1im Beschaftigungschancengesetz und dem
Verweis auf die AZWV-zertifizierten WeiterbildungsmalRnahmen, soll die Qualitat insbe-
sondere von auflerbetrieblichen Malnahmen gesteigert werden. Die AA vor Ort kann bei
Vorliegen der AZWV-Zulassung auf weitere Feststellungen zur Qualitat der zu férdernden
Maflinahme verzichten. Jedoch wird vom Gesetzgeber im Hinblick auf die Geeignetheit
der MaRnahme eine einvernehmliche Entscheidung zwischen der AA und der Transferge-
sellschaft eingefordert. ,Ziel ist es, durch widerspruchsfreie Entscheidungen eine Qualifi-
zierung am Bedarf vorbei zu vermeiden.“ Dies setzt kurze Handlungs- / Entscheidungs-
wege zwischen Transfergesellschaft und AA und umgekehrt voraus. Nur durch ein abge-
stimmtes Handeln bei der Festlegung der geeigneten FérdermaRnahmen kénnen unbillige

Ergebnisse vermieden werden.

(2) Qualifizierung kann auch durch die zeitlich begrenzte Beschaftigung eines Kurzarbei-
ters bei einem anderen Arbeitgeber erfolgen. Eine Beschaftigung zum Zwecke der Quali-
fizierung kann z.B. in der Form des "Lernens bei der Arbeit" gegeben sein. Absprachen
uber Dauer, Inhalt und Ziel der Qualifizierungsmaflnahme (z.B. zu Qualifizierungsprofilen)
sind vorzulegen. Voraussetzung fir die Zahlung von Transfer-Kug ist jedoch, dass der
Kurzarbeiter kein Arbeitsentgelt bezieht und die Beschaftigung 6 Monate nicht Uberschrei-
tet. Der Arbeitgeber (Transfergesellschaft) hat die fur den Betriebssitz zustandige AA vor
Aufnahme der Beschaftigung zum Zwecke der Qualifizierung Name, Anschrift und Versi-
cherungsnummer des Kurzarbeiters, Beginn und Dauer der Beschaftigung sowie Name

und Anschrift des anderen Arbeitgebers zu benennen.

» Ruckkehr in den bisherigen Betrieb = Transfergesellschaft”

(3) Die in § 216b Abs. 6 Satz 5 getroffene Regelung bezieht sich auf die in Satz 3 enthal-
tene Mdglichkeit der Qualifizierung durch eine zeitlich begrenzte Beschaftigung bei einem
anderen Arbeitgeber. Sie ist auf diese Art der Durchfiihrung von Qualifizierungsmafnah-

men beschrankt und orientiert sich an den praktischen Bedurfnissen.
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» Direkte Arbeitnehmeriberlassung nicht zulassig”

(4) Gem. § 216b Abs. 6 dient die Teilnahme des Transfer-Kug-Beziehers an einer beE

vorrangig der Verbesserung der Eingliederungsaussichten, die

1. durch geeignete Malnahmen zum Zwecke der Qualifizierung oder
2. durch Beschéaftigung in einem Probearbeitsverhaltnis

erreicht werden soll.

Die Zielsetzung, die auf die schnellstmogliche Integration ausgerichtet ist, schlief3t es da-
her aus, dass dieser Personenkreis von der Transfergesellschaft (auch mit vorhandener
Erlaubnis) direkt als Zeitarbeitnehmer verliehen wird. Da die Feststellung der Eignung fir
eine bestimmte Tatigkeit auch mit dem Instrument der ,Probebeschaftigung” erreicht wer-
den kann, steht ein ,Verleih“ dem originaren Sinn solcher Mallnhahmen entgegen. Werden
daher Arbeitnehmer direkt durch die Transfergesellschaft verliehen, liegt eher die Vermu-
tung der zusatzlichen Gewinnerzielungsabsicht nahe. Der mit dem ,Verleiher* (Transfer-
gesellschaft) geschlossene Arbeitsvertrag steht dann einer Ruckkehr in die beE i.S. des §
216b Abs. 6 letzter Satz entgegen.

3.10 Anspruchsausschluss bei Besetzung eines anderen Arbeitsplatzes des Betrie-

bes oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens (8 216 b Abs. 7)

(1) Durch die Vorschrift des § 216b Abs. 7 soll verhindert werden, dass Betriebe sich
durch planmaRiges Vorgehen von Personal- und Qualifizierungskosten zu Lasten der AA
befreien. Der Anspruch auf Transfer-Kug ist daher ausgeschlossen, wenn die Arbeit-
nehmer nur voribergehend in der beE mit dem Ziel zusammengefasst werden, nach er-
folgter Umstrukturierung des Betriebes oder z. B. dessen Ubernahme andere Arbeitsplat-
ze in dem gleichen Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens oder auf
Konzernebene dem gleichen Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens

oder auf Konzernebene wieder beschaftigt zu werden (Vorhaltung von Arbeitskréaften).

»Ausnahme vom Anspruchsausschluss*

(2) Der Anspruch auf Kug in der beE ist jedoch nicht ausgeschlossen, wenn sich im Laufe
der Umstrukturierungsphase ein nicht vorhersehbarer gesicherter Arbeitskraftebedarf im
Betrieb auf Dauer ergibt und entgegen der ursprunglichen Planung einzelne im Rahmen
eines betrieblichen Anpassungskonzeptes in die beE versetzte Arbeitnehmer wieder in
diesen einminden. Eine Rickkehr in die beE i.S. des § 216b Abs.6 letzter Satz ist damit

jedoch ausgeschlossen.
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(3) Zum Ausschluss von Arbeitnehmern in Unternehmen der 6ffentlichen Hand (§ 216b
Abs. 7 Satz 2i. V. m. § 216a Abs. 3 Satz 3) sieche GA 2.1 Abs. 2 ff.

3.11 Bezugsfrist (§ 216 b Abs. 8)

(1) Nach § 216b Abs. 8 gilt fir das Transfer-Kug eine Hochstbezugsdauer von 12 Mona-

ten. Im Ubrigen wird zur Berechnung auf Kug-GA Nr. 11 verwiesen.

»Konjunkturelles Kug mit anschliel3endem Transfer-Kug*

(2) Schlief3t sich an eine Kug-Periode nach § 169 ein Transfer-Kug-Bezug an, so sind die
jeweiligen Sachverhalte als eigenstandige Versicherungsféalle zu bewerten. Eine Anrech-
nung der vorangegangenen Bezugszeit mit konjunkturellem Kug-Bezug auf den Transfer-

Kug-Bezug ist somit nicht zulassig.

3.12 Meldung der Strukturdaten (8 216b Abs. 9)

Die neugefasste Vorschrift des § 216b Abs. 9 zielt auf eine Erhéhung der Transparenz im
Leistungssystem ab, um die Effektivitdt und Effizienz dieser Instrumente und den passge-
nauen Einsatz der Mittel der Versichertengemeinschaft zu belegen. Geplant ist hier eine
Datenauswertung aus den BA-internen IT-Systemen, die eine weitgehende zusatzliche
Datenerhebung bei den Transfergesellschaften vermeiden hilft. Nahere Ausfiihrungen zu
der Meldung der Strukturdaten sind in den Ausfihrungen zur ,Statistik“ im Teil ,Verfah-

ren“ unter Nr. 4.5 enthalten.

3.13 Anwendung der Kug-Vorschriften (8 216b Abs. 10)

Da nach § 216b Abs. 10 die Vorschriften Uber das Kug mit Ausnahme der §§ 169 bis 176
und des § 182 Nr.3 Anwendung finden, gelten die insoweit hierzu ergangenen Regelung
in den Kug-GA entsprechend.
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4. Verfahren

4.1 Beratung

(1) Die Betriebsparteien sollen durch entsprechende Medien (Merkblatt, Flyer) und Veran-
staltungen im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit der AA (ber die Maglichkeit und die Be-
deutung der Beratung informiert werden. Die Beratung im Rahmen des § 216a Abs. 1,
Satz 1 Nr. 1 bzw. des § 216b Abs. 1 Nr. 4 hat im Vorfeld der Entscheidung uber die Inan-

spruchnahme von Transferleistungen zu erfolgen.
Nahere Ausfuhrungen zu den Beratungen siehe GA 1 Abs. 1.

Bittet ein Arbeitgeber um diese Beratung, wird das Bb-AG/T informiert. Erste Beratungs-
und Informationsgesprache sind unverzlglich zu vereinbaren und noch vor Abschluss des
Sozialplanes/Interessenausgleichs durchzufiihren. Die Koordination der Gesprache erfolgt
durch das Bb-AG/T. Hierfiir hat ein kompetentes AA-Team, bestehend aus Mitarbeiterin-

nen der Bereiche
e Bearbeitungsburo-AG/T (obliegt die Federfiihrung),

e Koordinator der AV (Arbeitsuchend-Meldung; Organisation, Uberregionale Kontakte

zwischen den beteiligten AA)
e AN- Leistung (Alg, Abfindung, Sperrzeit)
e AG-S ( Arbeitsmarktchancen)

zur Verfugung zu stehen. Um eine flachendeckend kompetente Beratung zu gewahrleis-
ten, muss ggf. eine Unterstutzung durch ,Experten®, die Uberregional tatig sind, sicherge-

stellt werden.

(2) Um einen reibungslosen Kommunikationsfluss zu gewahrleisten sind die Kontaktdaten
(Telefon mit Durchwahl, E-Mail-Adresse ggf. Mobiltelefonnummer) der Beteiligten auszu-
tauschen. Sowohl das Erstgesprach mit den Betriebsparteien, als auch die weiteren Ge-
sprache werden nach Mdglichkeit und Bedarf gemeinschaftlich vom Bb-AG/T und dem
Koordinator fur die Arbeitsvermittlung gefiihrt. Der/die Teamleiter/-in der AV ist/sind Uber

Zeitpunkt und Ergebnis der Gesprache zu informieren.

Uber das Beratungsgesprach i.S. der §§ 216a Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bzw. 216b Abs. 1 Nr. 4
ist ein Vermerk mit Erganzung (TL 412a und b) zu fertigen, der den Betriebsparteien (per-
sonalabgebender Betrieb, Betriebsrat und Transferagentur /-gesellschaft) gegengezeich-

net zur Verfiigung zu stellen ist.

Soweit fur den Betrieb noch keine MaRnahme- bzw. Leistungsakte (mit Kug Stammnum-

mer) vorhanden ist, ist der Beratungsvermerk bis zum Eingang eines Antrags zur Forde-
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rung der Teilnahme an TransfermalBnahmen bzw. einer Transfer-Kug-Anzeige in einem
Sammelordner abzulegen (Interimsldsung bis zur EinfUhrung von ,Zerberus® fur das
Transfergeschehen im Fruhjahr 2012). Eine Kug-Stammnummer ist in diesen Fallen erst

nach Eingang des Antrags bzw. der Anzeige zu vergeben.
4.2 TransfermalRnahmen

4.2.1 Antragstellung

(1) Die Forderung der Teilnahme an Transfermaflnahmen ist gem. § 323 Abs. 2 Satz 1
vom Arbeitgeber schriftlich unter Beifigung einer Stellungnahme der Betriebsvertretung
zu beantragen. Der Antrag kann auch von der Betriebsvertretung gestellt werden (§ 323
Abs. 2 Satz 2). Der Antrag ist vor Beginn der Transfermal3nahmen zu stellen (§ 324 Abs.
1). Sollte ein Arbeitgeber bei der Antragsfrist nach § 324 Abs. 1 fir Arbeithnehmer die Be-
antragung nach Eintritt des leistungsbegriindenden Ereignisses vorgenommen haben und
liegen damit die Anspruchsvoraussetzungen fur diesen Personenkreis nicht vor, so ist

dem Antrag nur fir die Ubrigen Arbeitnehmer zu entsprechen.

»Nachweis der Voraussetzungen*“

(2) Mit dem Antrag hat der Arbeitgeber die Voraussetzungen fir die Erbringung von Leis-
tungen zur Forderung der Teilnahme an Transfermal3nahmen nachzuweisen (§ 320 Abs.
4a). Gleichwohl wird in aller Regel ein vollstandiger Nachweis (z. B. die konkrete Teil-
nahme der Arbeitnehmer, die Hohe der finanziellen Aufwendungen des Arbeitgebers) erst
nach Abschluss der Férderungsmaflinahme mdéglich sein. Spatestens mit Beendigung der
MaRnahme hat der Arbeitgeber daher der AA einen Nachweis Uber die fehlenden An-
spruchsvoraussetzungen vorzulegen. Insofern ist der Arbeitgeber im Bewilligungsbe-

scheid zu verpflichten:

a) Belege Uber die entstandenen Mallnahmekosten nach Abschluss der Malinahme vor-

zulegen,

b) jede entscheidungsrelevante Anderung bei der Durchfiihrung der EingliederungsmaR-
nahmen mitzuteilen.

,Ausschlussfrist*

(3) Fir den Antrag auf Auszahlung der Zuschiisse zu den Transfermallinahmen gilt § 325
Abs. 5. Die Leistungen sind innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach dem

Ende der MaRnahme zu beantragen.

(4) Um eine einheitliche schriftliche Antragstellung sicherzustellen, wird ein Antragsvor-

druck (TL 402) zur Verfligung gestellt. Der Antragsvordruck ist in die colLeiPC-Saison-
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Kug-Anwendung/Zerberus integriert und wird im Intranet und Internet eingestellt. Wird ei-
ne Foérderung formlos beantragt, ist dem Arbeitgeber der Antragsvordruck zu Ubersenden

bzw. auf den im Internet eingestellten Vordruck hinzuweisen:

http://www.arbeitsagentur.de/nn 26728/zentraler-Content/\VVordrucke/A06-

Schaffung/Allgemein/Formulare-Kurzarbeitergeld.html

,GesamtmalRnahme*

(5) Sollen Leistungen fir EingliederungsmaflRnahmen erbracht werden, die aufgrund einer
Betriebsanderung den betroffenen Arbeithehmern eines Betriebs angeboten werden, ist
nicht von EinzelmaRnahmen, sondern von einer Gesamtmafinahme auszugehen. Sieht
ein Sozialplan oder eine sozialplanahnliche Vereinbarung und das vorgelegte Konzept
mehrere Malinahmeteile (z. B. Outplacement und Kurzqualifizierung) vor, ist nur ein An-
trag erforderlich. Im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht hat der Arbeitgeber jedoch u. a.
auch wesentliche Anderungen im MaRnahmeverlauf und der Teilnehmeraufstellung der
AA mitzuteilen. Anderungs- bzw. Verlangerungsantrage sind nicht als Neuantrage zu wer-

ten.

»Empfanger der Zuschusse*; ,Vertragliche Regelung*

(6) Der Arbeitgeber ist Antragsberechtigter und Empfanger der Zuschusse fur seine Ar-
beithehmer und zur zweckentsprechenden Verwendung der Zuschisse verpflichtet. Eine
vertragliche Regelung zwischen dem Arbeitgeber und dem mit der MaRnahme-
durchfihrung beauftragten Dritten ist erforderlich; aus dem Sozialplan oder der sozial-
plandhnlichen Vereinbarung muss sich der Anspruch des Arbeithehmers gegenuber dem
Arbeitgeber ergeben, seine Teilnahme an der von dem Dritten (Trager) durchzufihrende
TransfermaRnahme unter angemessener Kosteniubernahmen zu férdern. Mdgliche For-
mulierung im Sozialplan oder in der sozialplanahnlichen Vereinbarung: ,An den Kosten
der (Bezeichnung der MalRnahme) beteiligt sich die Firma ..... in dem Umfang, in dem die
Kosten durch die Erstattung gemaR § 216a SGB Il an den Mitarbeiter durch die Agentur
fur Arbeit (50 % der erforderlichen und angemessenen Kosten, hdchstens 2.500 €) nicht

gedeckt werden.”

, Treuhander, Treuhandkonto*“

(7) Ist ein Insolvenzverfahren beantragt oder erdffnet, dirfen Leistungen zur Férderung
von Transfermal3nahmen nur dann erbracht werden, wenn ein (Verwaltungs-) Treuhand-
konto eingerichtet wird, auf das die Zuschisse zu Uberweisen sind. Der Treuh&nder
(bzw. Insolvenzverwalter) Gbernimmt die Pflichten des Arbeitgebers im Rahmen der Inan-

spruchnahme der Férderung. Aufwendungen des Treuhanders, die im Zusammenhang
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mit der Einrichtung und Fihrung des Treuhandkontos entstehen, kdénnen nicht als
Maflnahmekosten bericksichtigt und geférdert werden.

4.2.2 Nachweis der Voraussetzungen

(1) Der Arbeitgeber hat dem Antrag insbesondere folgende Unterlagen beizufligen:
Interessenausgleich (soweit vorhanden)

Sozialplan, sozialplandhnliche Vereinbarung oder sonstige Vereinbarung mit der Be-

triebsvertretung / den betroffenen Arbeitnehmern Gber die geplante Betriebsanderung
Personalanpassungskonzept

Ausfihrliche Beschreibung der geplanten EingliederungsmaRnahmen (MaRRnahme-

konzept)

Aufstellung der zu erwartenden Maflinahmekosten (Projektkalkulation — Bestandteil des
Antrags — TL 403)

Teilnehmerliste (Bestandteil des Antrags — TL 404)

Stellungnahme der Betriebsvertretung (im Antragsformular TL 402 enthalten)

Erklarung zur gesicherten Durchfiihrung und Anwendung eines Systems zur Qualitatssi-
cherung beim MafRnahmetrager (im Antragsformular TL 402 enthalten).

4.2.3 Zustandigkeit

(1) Nach § 327 Abs. 3 Satz 3 ist fur Leistungen zur Férderung der Teilnahme an Trans-
fermalRnahmen die AA zustandig, in deren Bezirk der Betrieb des Arbeitgebers liegt. Ab-
zustellen ist hier nicht auf die Produktionsstatte, sondern auf den Ort, an dem die perso-

nellen Entscheidungen getroffen werden.

(2) Es wird empfohlen, die Zustandigkeit fur die Bearbeitung und Bewilligung der Leistun-
gen nach § 216a den Mitarbeitern der AA zu Ubertragen, die auch mit der Abwicklung der

Leistungen nach § 216b betraut sind.

4.2.4 Bearbeitung und Entscheidung

(1) Fur jeden Antrag ist eine MaRhahmeakte anzulegen und die Eingabe in colLeiPC-

Saison-Kug / Zerberus zu veranlassen (einschl. der Vergabe einer Kug-Stammnummer).

(2) Das fur die Bearbeitung und Bewilligung zustandige Team trifft die fachlichen Feststel-
lungen zu den Fordervoraussetzungen und zur Finanzierung der Ma3nahme und erstellt

die Bewilligungsverfiigung. Uber die Entscheidungsbefugnis entscheiden die AA.
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(3) Hat der Arbeitgeber alle Nachweise flr die Erbringung der Forderleistung erbracht

(siehe auch Nr. 4.2.2), ist ein Bewilligungsbescheid zu setzen.

4.2.5 Auszahlung der Leistung - Abschlagszahlungen

(1) Die Leistungen zur Férderung der Teilnahme an TransfermaRnahmen werden in der
Regel nach Vorlage der Nachweise uber die tatsachlich entstandenen MaRnahmekosten
und die Teilnahme der betroffenen Arbeitnehmer ausgezahlt. Gem. § 325 Abs. 5 sind die
Leistungen innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach dem Ende der Mal}-

nahme zu beantragen.

Hierzu hat der Arbeitgeber die bei den einzelnen Arbeithehmern und bei den jeweiligen
Férderungsmodulen entstandenen Kosten in einer Abrechnungsliste (TL 408) darzustel-
len und die zahlungsbegriindenden Unterlagen (Rechnungen des MalRnahmetragers bei-
zuftigen. Sollte der Arbeitgeber die Vorlage der zahlungsbegriindenden Unterlagen ver-
zogern, sollte ihm eine angemessene Frist zur Beibringung der Nachweise unter dem
Hinweis auf seine Mitwirkungspflicht gem. § 60 SGB | und die Folgen fehlender Mitwir-
kung nach § 66 SGB | gesetzt werden.

(2) Die Zuschiusse kdnnen auch anteilig ab Beginn der Férderung in monatlichen Ab-
schlagen mit Entstehen der Zahlungsverpflichtung des Arbeitgebers gewahrt werden.
Der Arbeitgeber hat seine Zahlungsverpflichtung in geeigneter Weise darzulegen und sich

zu verpflichten, etwa hierdurch zu Unrecht gewahrte Betrage zu erstatten.

(3) Die Leistungen zur Forderung der Teilnahme an Transfermalinahmen sind durch Er-
teilung einer Kassenanordnung im Verfahren SAP-ERP (bis 31.12.2010 FINAS) zur Zah-

lung anzuweisen; die Zahldaten werden aus coLeiPC-Saison-Kug nicht vorgeblendet.

Die Leistung wird ab dem 02.01.2011 unter dem Vorgangscode 23020002 (bis
31.12.2010 Buchungsstelle 3/681 99/01) gebucht.

4.2.6 Verfahrensablauf

Zur Entlastung der Eingangszone/Arbeitsvermittiung wird den Transferagenturen / Trans-
fergesellschaften zur Eingabe der Daten des Transfer-Arbeitspaketes in VerBIS ein tem-

porarer Zugang eroffnet (vgl. 4.3.1 Abs. 5).

Soweit die Erfassung der Ergebnisse der Malknahmen zur Feststellung der Eingliede-
rungsaussichten der Arbeitnehmer (Profiling) nicht durch die Transferagen-
tur/Transfergesellschaft in VerBIS erfasst werden (kdnnen), sind diese der Arbeitsvermitt-
lung zur Verfliigung zu stellen. Dazu sind die von der Transferagentur / Transfergesell-

schaft ausgefullten Arbeitspakete (TL 401) Uber den Koordinator an die zustéandigen Ver-
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mittlungsbereiche weiterzuleiten. Die Ergebnisse sollen die Vermittlung von Arbeit in Ar-

beit unterstutzen.

Wahrend der Teilnahme der Arbeitnehmer an TransfermafRnahmen sind deren Arbeits-
gesuche weiterzufihren und Vermittlungsbemuahungen zu unternehmen. Der Verbleib

der Teilnehmer nach Ende der MaRnahmen ist in den Bewerberdaten festzuhalten.
4.3 Transfer-Kurzarbeitergeld

4.3.1 Verfahren Arbeitsuchendmeldung (zu den vermittlerischen Aspekten vgl. auch

Anlage , Arbeitshilfe fur die Arbeitsvermittlung ..*)

(1) Das Bb-AG/T hat im Einvernehmen mit der Arbeitsvermittlung (AV) das Verfahren der

Zusammenarbeit vor Ort festzulegen. Auf Kug-GA 5.1 Abs. 1 wird hingewiesen.

. Beratungsgespréach®; ,Verfahren®

(2) Bereits bei der Beratung im Rahmen des § 216a Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bzw. des § 216b
Abs. 1 Nr. 4 sind die Betriebsparteien zu informieren, dass die Arbeitssuchendmeldung
der Arbeitnehmer vor Ubergang in die beE eine materiell — rechtliche Anspruchsvoraus-
setzung flr den Bezug von Transfer — Kurzarbeitergeld darstellt. Gleichzeitig ist auf das

festgelegte Verfahren zur Arbeitsuchendmeldung hinzuweisen.

(3) Eine Arbeitsuchendmeldung ist grundsatzlich an keine bestimmte Form gebunden, d.
h. sie kann auch schriftlich erfolgen. Im Transfergeschehen ist zunachst auf die schriftli-
che Form der Arbeitsuchendmeldung hinzuwirken. Mit Eingang der schriftlichen
Arbeitsuchendmeldung in der AA ist die Anspruchsvoraussetzung nach § 216b Abs. 4

Satz 1 Nummer 4 erfullt.

» Kollektive Arbeitsuchendmeldung”

(4) Nach erfolgter Auswahl der Transfergesellschaft, ist mit dieser ein konkretes Abstim-
mungsgesprach (Bb-AG/T und Koordinator der AV) Uber das festgelegte Verfahren zur
Arbeitsuchendmeldung zu flhren. Bei dem Gesprach mit der Transfergesellschaft sind
die mal3geblichen Termine im Transferablauf, insbesondere die Informationsveranstaltung
mit den Arbeitnehmern, festzulegen. Der Transfergesellschaft wird die Datei fur den Mas-
sendatenimport und die Liste zur schriftlichen Arbeitsuchendmeldung der Arbeithnehmer
(s. Vordrucke Kug 200a und b) zur Verfigung gestellt. Das Bb-AG/T stellt sicher, dass die
Eingangszone uber den Koordinator der AV zeitnah darlber informiert wird, dass auf-
grund eines bevorstehenden Transfer-Kug-Falles eine Erfassung von Kundendaten not-

wendig wird.
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Hinsichtlich der Datenerfassung bei Transferleistungen wird auf die ,Arbeitshilfe fur die

Eingangszonen*“ verwiesen (vgl. Anlage 4c).

»Massendatenimport”

(5) Zur Entlastung des Bb-AG/T und der Eingangszone ist die Ubermittlung der Perso-
nendaten der betroffenen Arbeitnehmer via Massendatenimport anzustreben, unabhangig
von der Anzahl der zu importierenden Kundendatensatzen. Hierzu ist die Bereitstellung

nachfolgend benannter Dateien erforderlich:
e elektronisches Dokument zur Ubermittlung der zPDV - Daten

e Schriftliche Erklarung zur Arbeitsuchendmeldung der einzelnen Arbeitnehmer sowie
die Einverstandniserklarung zur Einschaltung eines Dritten (Vordrucke Kug 200a
und b)

Der Teamleiter Bb-AG/T stimmt mit dem Koordinator der AV und mit der Teamleitung der
Eingangszone den Ablauf des Massendatenimports ab. Das Verfahren Massendatenim-
port ist grundsatzlich zu nutzen. Der Koordinator tbernimmt die Freischaltung Dritter in

VerBIS. Das Verfahren ist unter folgendem Link beschrieben:

Arbeitshilfe zur Masseniibernahme von Personendatensatze in das IT-Verfahren zPDV,

»Eingabe in VerBIS durch Transfergesellschaft*

Die Liste ,Schriftliche Erklarungen zur Arbeitsuchendmeldung der einzelnen Arbeitnehmer
sowie die Einverstandniserklarung zur Einschaltung eines Dritten® (Vordrucke Kug 200a
und b — Anlagen 5a und 5b) sind von der Transfergesellschaft / vom Arbeitgeber recht-
zeitig vor Ubertritt der Arbeitnehmer in die beE dem Bb-AG/T zuzuleiten. Dort ist eine Ko-
pie des Vordrucks Kug 200a zu fertigen und zum spateren Abgleich des Status ,Arbeitsu-
chend“ zu den Akten zu nehmen. Dann erfolgt unverziglich die Weitergabe durch die
Teamleitung an den Koordinator der AV. Diese Liste bildet zusammen mit dem elektroni-
schen Dokument zur Ubermittlung der zPDV-Daten die Grundlage fiir die Erfassung der
Kunden und deren Arbeitsuchendmeldung in VerBIS. Erfolgt keine Einbeziehung Dritter
fur die Erstellung der Bewerberprofile (Ausnahme) ist auf eine entsprechende Erklarung

der Arbeitnehmer im Vordruck Kug 200b zu verzichten.

» Zugriff Dritter max. 4 Wochen (je Arbeitnehmer)*

Den Transferagenturen /  Transfergesellschaften wird zur Eingabe des
Profilingergebnisses und Erstellung des Bewerberprofils in VerBIS durch den AV-
Koordinator ein temporarer Zugang von 4 Wochen erdffnet (vgl. Arbeitshilfe ,Einschaltung
von Tragern, die Mallnahmen nach § 46 SGB |l durchfiihren®).
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»Ausnahmeregelungen*

(6) Erfolgt kein Massendatenimport (Ausnahme) miissen vor Ubertritt in die beE zur Er-
fullung der Formalvoraussetzung ,Arbeitsuchendmeldung” die Arbeitnehmerdaten manuell
sowohl in zPDV und VerBIS als auch in Zerberus auf der Grundlage der Liste ,Schriftliche
Erklarung zur Arbeitsuchendmeldung der einzelnen Arbeitnehmer sowie die Einverstand-
niserklarung zur Einschaltung eines Dritten” (Vordruck Kug 200a und b) eingegeben wer-

den. Dies schliel3t ggf. eine Nacherfassung der Daten ab 1. Januar 2011 ein.

Ist eine Einschaltung Dritter zur Erstellung der Bewerberprofile nicht vorgesehen bzw.
nicht mdoglich, stellt das Bb-AG/T der Transfergesellschaft das ,Arbeitspaket /
Profilingbogen® fir Bezieher von Transferleistungen® (Vordruck TL 401) in elektronischer
Form zur Verfigung, welches vollstandig ausgefillt zeithah von der Transfergesellschaft
an die Arbeitsvermittlung zuriickgeschickt wird. Dies bildet dann die Grundlage flur Bera-

tungs- und Vermittlungsgesprache.

Die Arbeitspakete / Profilingb6gen (Anlage 4) sind im Intranet eingestellt und werden
auch als zentrale BK-Vorlage (Vorlagen-ID: 15734) zur Verfugung gestellt. Dazu sind von

der Transfergesellschaft die Arbeitspakete (TL 401) zeitnah dem Bb-AG/T vorzulegen.

Ist eine Arbeitssuchendmeldung praventiv im Vorfeld erfolgt (z. B. wegen drohender In-
solvenz) kann auf den Vordruck Kug 200b in diesen Fallen verzichtet werden. Dies ist in

dem dennoch vorzulegenden Vordruck 200a jeweils zu vermerken.

(7) Die betroffenen Arbeitnehmer sind im Rahmen einer Informationsveranstaltung vor
Ubertritt in die beE (iber das Verfahren der Arbeitsuchendmeldung, die Aufrechterhaltung
des Arbeitsgesuches wahrend des Transfer-Kug-Bezuges sowie die damit verbundenen

Folgen zu informieren.
Hierzu erfolgt die Aushandigung eines Info — Flyers (Anlage 4b).

(8) Im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Leistungsantrége und der Zahlung von
Transfer-Kug ist vom Bb-AG/T jeweils zu prifen, ob der Status ,Arbeitsuchend” bei den
Arbeitnehmern noch vorliegt. Mit EinflUhrung von Zerberus erfolgt ein automatischer Da-
tenabgleich mit VerBIS zum letzten Kalendertag eines jeden Monats (bei fehlendem Sta-
tus ,Arbeitssuchend” ist die von VerBIS ebenfalls an Zerberus tUbermittelte Statushistorie

des Monats — ggf. mit Unterstiitzung des Koordinators — auszuwerten).

Bis zur Einflhrung des neuen Verfahrens ist im Rahmen der Bearbeitung der Leistungs-
antrage Uber Stichproben im Umfang von 5% der aufgeflhrten Arbeithehmer zu prifen,
ob der Status ,Arbeitsuchend” im Verfahren VerBIS vorliegt. Liegt bei den dort aufgefihr-
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ten Arbeitnehmern der Status ,Arbeitsuchend” nicht vor, ist dies mit der zustandigen Ver-

mittlungsfachkraft bzw. dem Koordinator zu erértern.

4.3.2 Anzeige Uber Arbeitsausfall

(1) § 173 ist mit Ausnahme des § 173 Abs. 2 Satz 2 (unabwendbares Ereignis) anzuwen-
den. Insofern gilt die Nr. 5 der Kug-GA entsprechend. Zur Klarstellung wird in § 216b Abs.
5 Satz 2 SGB Il darauf hingewiesen, dass es bei der Bestimmung der Zustandigkeit der
AA auf den Sitz des personalabgebenden Betriebes ankommt und nicht auf den einer

externen Transfergesellschaft.

4.3.3 Nachweis der Voraussetzungen

Der Arbeitgeber der beE hat die von ihm behauptete Betriebsanderung in der Regel mit
der Anzeige uber Arbeitsausfall ausfuhrlich darzulegen und glaubhaft zu machen. Das
Personalanpassungskonzept (Interessenausgleich, Sozialplan oder sonstige Vereinba-
rungen), mit dem die personellen Konsequenzen der Betriebsanderung dargestellt wer-
den, ist vorzulegen. Dabei hat sich der (bisherige) Arbeitgeber zu Umfang und zeitlicher
Planung des Personalabbaus zu dufRern. Je nach Einzelfall sind auch andere betriebliche
Malnahmen (z. B. betriebliche Vorruhestandsregelung, Altersteilzeit, Ubergang in Alters-
rente, Entlassung) darzulegen. Ein auf den personalabgebenden Betrieb bezogener
Nachweis ist auch zu der Frage zu erbringen, ob durch die Zusammenfassung der Arbeit-
nehmer in einer rechtlich selbstdndigen beE Entlassungen von Arbeitnehmern des Betrie-
bes vermieden werden (§ 216b Abs. 1 Satz 1 i.V. mit Abs. 3 Satz 1 Nr. 2). Eine Stellung-

nahme des Betriebsrates ist im Falle einer unselbstandigen beE beizufligen.

Bei der Prufung der Anzeige im Betrieb sollen auch die Mdglichkeiten der Unterbreitung
von Vermittlungsangeboten an die Arbeitnehmer (§ 216 b Abs. 6 Satz 1 sowie die berufli-
che Qualifizierung in der beE i.S. des § 216 b Abs. 6 Satz 2 erdrtert werden.

4.3.4 Anwendung der Kug-GA zum Verfahren

(1) Die sonstigen in der Kug-GA unter der Nr. 17 enthaltenen Verfahrensregelungen gel-
ten bei der Gewahrung des Transfer-Kug entsprechend, soweit nicht Besonderheiten ent-

gegenstehen.

Auch das Transfer-Kug ist durch Erteilung einer Kassenanordnung im Verfahren SAP-
ERP (bis 31.12.2010 FINAS) zur Zahlung anzuweisen; die Zahldaten werden aus

coLeiPC-Saison-Kug vorgeblendet.

Die Leistung wurde ab dem 02.01.2011 unter dem Vorgangscode 23020001 (bis
31.12.2010 Buchungsstelle 3/681 98/01) gebucht.
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4.4 Schnittstellen im Transfergeschehen

(1) Um mdgliche Job-to-Job-Integrationen zu erfassen, ist dem AV-Koordinator zur Wei-
terleitung an die Eingangszone/zustandige Vermittlungsfachkraft die Liste der Arbeitneh-
mer zeitnah zur Verfligung zu stellen, die im Vormonat aus dem Bezug von Transferkurz-

arbeitergeld ausgeschieden sind (siehe auch Ziff. 4.4 Abs. 7).

(2) Eine Dokumentation in der Zentralen Betriebeanwendung zBTR ist zur Vermeidung
datenschutzrechtlicher Probleme erst nach Bewilligung des Transfer-Kug vorzunehmen.
Dabei gentgt die im Rahmen einer automatisierten Datentbertragung aus dem colLeiPC-
Verfahren/Zerberus erfolgte Dokumentation der Leistungsart und des Zeitraumes, flr den
die Leistung bewilligt wurde. Darlber hinausgehende Informationen (z. B. Uber den Inhalt

der Beratungs- und Informationsgesprache) sind nicht in zZBTR zu erfassen.

Durch eine regelmalige Kommunikation zwischen der AA und dem Arbeitge-
ber/Transfergesellschaft ist zu gewahrleisten, dass die Aktivitdten des Arbeitge-

bers/Transfergesellschaft und der AA koordiniert und dem Integrationsziel dienlich sind.

, Offentlichkeitsarbeit"

(3) Zur ersten Information der Arbeitgeber steht im Internet unter www.arbeitsagentur.de
die Broschure ,Qualitatskriterien fur erfolgreiche TransfermafRnahmen - Neue Perspekti-
ven fUr lhre Mitarbeiter zur Verfigung. Fur die BA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die
Broschire im Intranet eingestellt. In den AA kdnnen Broschiren jeweils in eigener Ver-
antwortung Uber das BA-MediaNet erstellt und mit agenturspezifischen Angaben erganzt

werden.

(4) Im Zuge der Bewilligung der Transferleistungen entscheidet das Bb-AG/T Uber die ge-
nerelle Zweckmafigkeit von Eingliederungsmallnahmen und stellt im Zweifel Einver-

nehmen mit der Vermittlung her.

»Standortbestimmung®; , Profiling®

(5) Die Transfermallnahme beginnt in der Regel - bei Transfer-Kurzarbeit zwingend - mit
einem Profiling, das die Starken und Schwachen des Arbeithnehmers analysiert und
arbeitsmarktlich relevante Veranderungen beim Arbeitnehmer anstéf3t. Darauf aufbauend
ist durch die Transferagentur bzw. den Arbeitgeber / die Transfergesellschaft ein individu-
eller Integrationsplan zu erarbeiten. Dieser ist dem Bb AG/T vorzulegen und an den Koor-
dinator fur die AV weiterzuleiten. Der Integrationsplan ist der Natur der Sache nach nicht

endgultig und kann aufgrund sich verandernder Sachlagen angepasst werden.

In Fallen, in denen das Profiling nicht den Anforderungen der Vermittlungsfachkrafte ge-

nugt, klart das Bb-AG/T den Arbeitgeber / die Transfergesellschaft erneut Gber die Min-
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deststandards und die weiteren Konsequenzen auf. Eine Nachbesserung hat unter an-

gemessener Fristsetzung zeitnah zu erfolgen.

(6) Ergeben das Profiling oder die mit dem Profiling beginnende Aktivierung des Arbeit-
nehmers einen Qualifizierungsbedarf, so ist eine Qualifizierung mit dem Zuschuss zu der
Transfermal®nahme abgedeckt, wahrend sie im Zuge der Transferkurzarbeit eigens nach
den ESF-Richtlinien unter angemessener Beteiligung des Arbeitgebers gefordert werden

kann.

Das Einvernehmen der AV ist stets einzuholen, wenn Transferkurzarbeit mit Qualifizie-
rungsmafinahmen nach den ESF-Richtlinien verbunden ist. Die fachliche Stellungnahme
der AV erstreckt sich dann speziell auf die arbeitsmarktliche ZweckmaRigkeit und Not-
wendigkeit der QualifizierungsmaRnahme gem. den ESF-RL. Sie ist fir jeden beteiligten
Arbeitnehmer in VerBIS im Bereich Kundenhistorie zu dokumentieren und geht dem Bb-
AG/T zu. Die einschlagigen Regelungen zu Aufbewahrungsfristen fir ESF-finanzierte

Qualifizierungen sind zu beachten.

Die QualifizierungsmafRnahmen sind in der Fachanwendung coSachNT Verfahrens-
zweig ESF - EQT der jeweiligen beE individuell zu erfassen. Die Erfassung erzeugt in
VerBIS einen automatischen Eintrag im Werdegang, der um das individuelle Qualifizie-

rungsziel zu erganzen ist.
(7) Bewilligungsbescheide von Transfer-Kug sind mit folgendem Hinweis zu versehen:

"Die von lhnen unterbreiteten Vermittlungsvorschlage sind in der ,TransferMappe® der
Leistungsbezieherin / des Leistungsbeziehers nachzuweisen. Ebenso ist dort der Nach-
weis Uber die erstellten Bewerbungsunterlagen zu fuhren. Jeweils am ersten Arbeitstag
eines Kalendermonats bitte ich mir die Liste der Arbeitnehmer, die im Vormonat aus dem
Transfer-Kurzarbeitergeld-Bezug ausgeschieden sind, zur Verfligung zu stellen. Eventuel-
le Qualifizierungsmalnahmen mit ESF-Férderung sind vor Beginn mit der Agentur fur Ar-

beit abzustimmen.”

Die Eingangsuberwachung und die Pflege der Daten erfolgt durch das Bb-AG/T.
Die vermittlungsrelevanten Daten sind anschlieRend tber den Koordinator fur die AV zur
Auswertung an die zustandige Vermittlungsfachkraft bzw. den Teamleiter EZ weiter zu lei-

ten.

(8) Empfanger von Transfer-Kug mussen sich als personliche Anspruchsvoraussetzung
vor Beginn der beE arbeitsuchend melden und wahrend des Bezuges von Transfer-Kug
auch weiterhin arbeitsuchend gemeldet bleiben und von der AV vermittlerisch betreut
werden. Zu den Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers gehéren damit Eigenbemuhun-

gen, die Wahrnehmung von Beratungsterminen der AV und die Pflicht, Vermittlungsvor-
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schlagen zeitnah Folge zu leisten. Vermittlungsvorschlage mit der entsprechenden

Rechtsfolgenbelehrung zu unterbreiten (vgl. Nrn 3.4 und 3.5).

Wird der rechtzeitigen Arbeitsuchendmeldung nach § 216b Abs. 4 Nr. 4 SGB IIl (vorwerf-
bar) nicht nachgekommen, liegt kein Fall des unmittelbaren Ubergangs vom personalab-
gebenden Betrieb zur beE vor. Die Zugangsvoraussetzung "von Arbeitslosigkeit bedroht"
nach § 216b Abs. 4 Nr. 1 SGB Il ist nicht mehr gegeben (weil Arbeitslosigkeit bereits ein-
getreten ist). Damit entfallt der Anspruch auf Transfer-Kug zur Ganze (vgl. aber 3.3 Abs.
2).

(9) Nach spatestens vier bzw. acht Monaten Laufzeit einer beE - bei kirzerer
MaRnahmedauer entsprechend angepasst - soll ein Gesprach mit dem Arbeitgeber /
Transfergesellschaft und Vertretern des Bb-AG/T und dem Koordinator beziglich der
Vermittlungsaktivitditen der Transfergesellschaft und m dglicher Integrationshemmnisse
der Teilnehmer stattfinden. Die sich aus § 216b Abs. 6 ergebende Verpflichtung zur Un-
terbreitung von Vermittlungsvorschlagen ist von den AA nachzuvollziehen. Der Nachweis
kann dabei durch in Augenscheinnahme von Unterlagen des Arbeitgebers/Transfertragers
insbesondere der ,TransferMappen® der Leistungsbezieherinnen / Leistungsbezieher ge-

fahrt werden.

Zwei Monate nach Ablauf der beE findet auf Initiative des Bb-AG/T ein Abschlussge-
sprach zwischen dem Arbeitgeber / Transfergesellschaft, AV-Koordinator und dem Bb-
AG/T statt.

Die Transfergesellschaft hat nach Ablauf von 6 Monaten nach Abschluss der Mal3nah-
me eine zusammenfassende Dokumentation zum MaRnahmeerfolg zu erstellen (vgl. Nr.
3.2.2 Abs. 16) und dem personalabgebenden Betrieb und der AA zur Verfigung zu stel-

len.

Die Einschaltung der Transfergesellschaft als Dritte ist nach der Datenerfassung zu been-
den. Mit dem Ende der Zuweisung des Bewerbers schliel’t die Transfergesellschaft ab, in

dem Freitextfeld Antwort wird die Erreichbarkeit des Bewerbers dokumentiert.

Grundsatzlich gilt: Vermittlungsbemiihungen und Vermittlungsvorschlage sind gegeniiber
einer (geplanten) Qualifizierungsmaflinahme innerhalb der beE vorrangig, da diese Aktivi-
taten dem Ziel einer zeitnahen Job-to-Job-Integration unmittelbar Rechnung tragen. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass das gemeinsame Ziel der nachhaltigen Integration einver-

nehmlich erreicht wird.
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4.5 Statistik

Die Statistik Uber Kurzarbeit wird anhand der Auswertungen aus den von Betrieben ein-
gereichten Leistungsantrdgen und Abrechnungslisten Uber realisierte Kurzarbeit erstellt.

Dies gilt auch fur Transfer-Kug.
Das Verfahren ist detailliert im Methodenbericht der Statistik beschrieben:

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/_Gene-

rische-Publikationen/Methodenbericht-Kurzarbeit-von-Betrieben-und-Kurzarbeiter.pdf

Statistik der Transferleistungen

Mit der Neufassung des § 216b Abs. 9 verpflichtet der Gesetzgeber die Transfergesell-
schaften zur monatlichen Ubermittlung transferrelevanter Daten (Name u. Sozialversiche-
rungsnummer des Transfer-Kug-Beziehers, Dauer des Transfer-Kug-Bezuges, Daten
Uber die Altersstruktur Abgang in Erwerbstéatigkeit) und zur einmaligen Ubermittlung von
Daten zur Struktur der beE und der Grof3e des personalabgebenden Betriebes. Die Aus-
wertung dieser Daten ist erforderlich um einen mdglichst effektiven und effizienten Einsatz

von Mitteln der Versichertengemeinschaft zu erzielen.

Diese Daten sind bereits jetzt entweder in Papierform (Kug-Anzeige, Leistungsantrag u.
Abrechnungsliste) oder in elektronischer Form (fir den personalabgebenden Betrieb in

zBTR, fur arbeitsuchend gemeldete Arbeitnehmer in VerBIS) vorhanden.

Um eine elektronische Auswertung der Daten zu ermdglichen und den personenbezoge-
nen Erfassungsaufwand durch das Bb-AG/T bzw. der Eingangszone in den IT-Verfahren
zu minimieren werden die arbeithnehmerbezogenen Daten ab dem Abrechnungszeitraum
Januar 2011 im Rahmen eines sogenannten Massendatenimports auf einem sicheren
elektronischen Ubertragungsweg von den Transferanbietern der BA zur Verfligung ge-
stellt. Die personenbezogenen Daten werden in die zPDV eingespielt, von der Eingangs-
zone nach VerBIS Ubertragen und anschlieend, mit der Bewerberkundennummer verse-
hen, in das IT-Verfahren Zerberus - Modul Transferleistungen durch das Bb-AG/T Uber-
fuhrt. Damit ist eine Nutzung der Daten der Transfer-Kug-Bezieher sowohl in VerBIS als
auch in Zerberus maoglich und sichergestellt, dass die fir die Auswertung der Transfersta-
tistik im DWH erforderlichen (zwischengespeicherten) Daten riickwirkend ab Januar 2011

zur Verfligung stehen.
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4.6 Allgemeines zu Transferleistungen
IT-Unterstutzung

Die Bearbeitung und Abwicklung von Transferleistungen nach §§ 216a und b erfolgt IT-
gestitzt Gber die Anwendung colLeiPC-Saison-Kug. Es ist geplant die PC-Anwendung ab

Mitte 2011 durch das zentrale Verfahren Zerberus abzulosen.
Aktenzeichen

Schriftwechsel und Vorgange zu Leistungen zur Foérderung der Teilnahme an Transfer-
maflnahmen sind unter dem Aktenzeichen 71216a, zu Transferkurzarbeitergeld unter

dem Aktenzeichen 71216b abzulegen.
Vordrucke
TransfermaflRnahmen

Zur Abwicklung der TransfermaRnahmen werden die nachfolgenden Vordrucke im Intra-
net, Internet (TL 402) bzw. BKB (Arbeitspaket/Profilingbogen) zur Verfigung gestellt und

sind soweit erforderlich in eigener Zustandigkeit herzustellen:

e TL 401 Arbeitspaket/Profilingbogen fur Bezieher von Transferleistungen (BK-Vorlage,
ID: 15734)

e TL 402 Antrag auf Férderung der Teilnahme an Transfermafinahmen (§ 216a)
e TL 403 Projektkalkulation fur Transfermal3nahmen (§ 216a)

e TL 404 Liste der Teilnehmer an Transfermal3nahmen (§ 216a)

e TL 408 Abrechnungsliste fir TransfermaRnahmen (§ 216a)

e TL 412a Beratungsvermerk und TL 412b Erganzung Transferberatung® (§§ 216a
und b)

Anmerkung: Zur Entlastung der Eingangszone/Arbeitsvermittlung wird den Transferagen-
turen/ Transfergesellschaften zur Eingabe des Profilingergebnisses und Erstellung des
Bewerberprofils in VerBIS ein temporarer Zugang erdffnet. Die Verteilung des Arbeitspa-

ketes in Papierform erubrigt sich in diesen Fallen.
Transfer-Kurzarbeitergeld
Die Vordrucke Kug 200a und b:

Liste der Teilnehmer an der beE mit Erklarung zur Arbeitsuchendmeldung und Einver-

standniserklarung zur Einbeziehung eines Dritten

sind in eigener Zustandigkeit herzustellen.
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Die Bedarfsmeldungen fir die Vordrucke

e Kug 201 Anzeige uber Arbeitsausfall in einer betriebsorganisatorisch eigenstandigen
Einheit (beE)

e Kug 207 Leistungsantrag auf Transfer-Kug
e Kug 208 Abrechnungsliste Transfer-Kug
MB 8c Merkblatt Gber Transferleistungen

sind in die Meldung der Kug-Vordrucke nach GA 17.23 Abs. 2 der Kug-GA einzubeziehen
(Einstellung der Bedarfsmeldung in BA-Dis bis zum 30.06. eines jeden Jahres).

Gleiches gilt fir die mit dem Kurzarbeitergeld gemeinsamen Vordrucke:
e Kug 006 Hinweise zum Antragsverfahren konjunkturelles Kug und Transfer-Kug
o Kug 050 Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes

e Kug 051 Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes flr Geringverdiener.
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Die nachfolgenden Anlagen wurden verlinkt:

Anlage 1 Beratungsvermerk

Anlage 2 Erganzung zum Beratungsvermerk

Anlage 3 Ubersicht ,Bundesdurchschnittskostensétze BDKS*

Anlage 4 Arbeitspaket / Profilingbogen

Anlage 4a Struktur und Ablauf Transferleistungen - Arbeitshilfe flr die Arbeits-
vermittlung

Anlage 4b .-Hinweise zur friihzeitigen Arbeitsuchendmeldung® (,Flyer®)

Anlage 4c Datenerfassung bei Transferleistungen — Arbeitshilfe fir die Eingangs
zonen

Anlage 5a Erklarung zur schriftlichen Arbeitsuchendmeldung (Kug 200b)

Anlage 5b Liste der Teilnehmer an einer Transfergesellschaft (Kug 200a)

Anlage 6 » 1 ransferMappe*

Anlage 7 Rechtsgrundlagen
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MUSTER - Word-Datei in der Arbeitsagentur erhaltlich

Agentur fur Arbeit

Beratung

Anlage 1

Kug-Stammnummer:

Betrieb:

Datum:

im Vorfeld der Entscheidung tber

- die Inanspruchnahme von Transfermal3nahmen (8§ 216a SGB llI)

- die Inanspruchnahme von Transferkurzarbeitergeld (§ 216b SGB III)

Gesprachsteilnehmer / Funktion:

Arbeitgeber:

ggf. Verbandsvertreter
Betriebsrat:

ggf. Gewerkschaftsvertreter

ggf. Transfergesellschaft:

Agentur fur Arbeit:

TL 412a - 06/2011

und / oder

(Beratungsvermerk)

Telefon:

E-Mail:

Funktion:

Funktion:

Funktion:

Funktion:
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I. Ausgangslage:
(Beschreibung der firmenseitigen Situation)

Il. Firmeninterner Diskussionsstand:
(Position des Arbeitgebers / des Betriebsrats; ggf. bereits Entwurf eines Sozialplans
vorhanden?)

lll. Erwartungshaltung der Gesprachsteilnehmer:
(Formulierung des Anliegens)

IV. Vereinbarungen:

[

Die Vertraulichkeit / Offenheit des Gesprachs wurde vereinbart.

] Die Rolle der BA als Berater wurde klargestellt - die Betriebs- / Vertragsparteien
entscheiden eigensténdig. Uber rechtliche Auswirkungen der von der Agentur fir
Arbeit gegebenen Hinweise wurde informiert.
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V. Gesprachsinhalt / Themen des Beratungsgesprachs:

] Erlduterung der wesentlichen Férdervoraussetzungen zu 88 216a/ b SGB Il

- Betriebsénderung nach § 111 BetrVG

- Bedrohung von Arbeitslosigkeit (Stichwort: Unkiindbarkeit)

- Verpflichtende Arbeitsuchendmeldung” und festgelegtes Verfahren
- dauerhafter, unvermeidbarer Arbeitsausfall

- gof. Fortgeltung von Tarifvertragen

- Unterbreitung von Vermittlungsvorschlagen durch den Arbeitgeber / die
Transfergesellschaft

Ausfluhrliche Informationen enthélt das Merkblatt:

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-
Sammlung/MB-08c-Transferleistungen.pdf

oder (vertieft) ,Weisungen“ zum Transfergeschehen:

http://www.arbeitsagentur.de/nn_27624/Navigation/zentral/Unternehmen/Hilfen/Trans
fer/Transfer-Nav.html

] Beschreibung der Systematik:

- Zusammenspiel von Transfermaf3nahmen und beE (Transferagentur /-gesellschaft)
- Formen der beE (intern/extern) sowie vertragliche Gestaltung des Ubertritts

- Dauer und Hohe der Forderung

- Férderung von Qualifizierungen (ESF / EGF, mogliche Férderhéhe nach RL ESF)

] Vorteile der Transferinstrumente:

- koordinierte sozialvertragliche Trennung von Mitarbeitern
- Minimierung von Kindigungsschutzklagen

- Erhalt des Betriebsfriedens

- Begrenzung des Imageschadens

- Erleichterung eines Betriebsiibergangs im Falle der Insolvenz (bezieht sich nicht auf
die vom Transfergeschehen ausgenommenen Mitarbeiterinnen)

- Unterstiitzungsangebote der Agenturen fur die Beschaftigten
- Vermeidung von Arbeitslosigkeit

- Verbesserung der Chancen einer Wiedereingliederung



http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-08c-Transferleistungen.pdf
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Zielrichtung der Transferleistungen: vermittlungs- / eingliederungsorientierter Ansatz

(Hinweis, dass die Grundausrichtung eines zu schaffenden Interessenausgleichs /
Sozialplans dieser Zielrichtung entsprechen soll - vgl. nachfolgende beispielhafte
Aufzdhlung)

[

[

Vermittlungsférdernde Inhalte eines Sozialplans, z.B.:

- Freistellung fur Qualifikationen und Bewerbungsgesprache bereits wahrend
der Kiindigungsfrist.

- aktivierende Inhalte, z. B. Uber die gesamte Laufzeit der beE degressiv
gestaffelte ,Sprinterpramien*

- Ruckkehrrecht bei erfolglosem Vermittlungsversuch

- Ausreichendes Budget fur QualifizierungsmalRnahmen im Sinne eines
Gesamtbudgets zur Sicherstellung des erforderlichen Eigenanteils des
Unternehmens

- Befristeter Lohnausgleich bei Aufnahme einer geringer entlohnten Tatigkeit

- Ubernahme von
Umzugskosten oder
durch Pendeln zum neuen Arbeitsplatz entstehende Fahrkosten

Vermittlungshemmende Inhalte eines Sozialplanes, z.B.:

- progressive Staffelung der Abfindungen mit zunehmender Verbleibdauer
in der beE

- Zahlung hoherer Abfindungsbetrége bei Auslaufen der beE

Auswahl der geeigneten Transfergesellschatft:

Hinweis auf Arbeitspapier Nr. 14 der GIB — u. a. mit nitzlichen Hinweisen zur
Auswahl der geeigneten Transfergesellschaft — zu erhalten unter folgendem Link:

http://www.gib.nrw.de/service/shop/gib schriftenreihen/arbeitspapiere/beschaeftigtent

ransfer/ Wird derzeit redaktionell Gberarbeitet!

Bewertung des qgf. vorliegenden Entwurfs eines Interessenausgleichs / Sozialplans:

Sonstiges:



http://www.gib.nrw.de/service/shop/gib_schriftenreihen/arbeitspapiere/beschaeftigtentransfer/

http://www.gib.nrw.de/service/shop/gib_schriftenreihen/arbeitspapiere/beschaeftigtentransfer/



VI. Stellungnahmen der Beteiligten:

VII. Nachste Schritte:
(z. B. weitere Gesprachstermine /
Austausch der Kontaktdaten)

VIIl. Anmerkungen:

(fur den Arbeitgeber)

(ggf. Vertreter eines Verbandes)

(ggf. fur die Transfergesellschaft)

(Stand Juni 2011)

Anlage 1

(fur den Betriebsrat)

(ggdf. Vertreter einer Gewerkschaft)

(fur die Agentur fur Arbeit)






MUSTER - Word-Datei in der Arbeitsagentur erhaltlich

Anlage 2

Erganzung
O zum Beratungsvermerk

O zur Anzeige Uber Arbeitsausfall

Agentur fur Arbeit: Datum:

Betrieb:

1. Betriebsdaten

Branche / Wirtschaftsklasse (aus zBtr)

Betrieb gehdrt zum Unternehmen/Konzern

Zahl der Beschaftigten

Tarifvertrag

Arbeitszeitregelungen (flexible Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten 0.4.)

Geplante Umstrukturierungen (Verlagerung der Produktion,
Ausgliederung von Betriebsabteilungen, Zusammenschluss mit
anderen Betrieben, Personalabbau usw.)

Betriebsrat Ja| ] Nein [_]

2. Personalstruktur

Arbeitnehmergruppen Anzahl

Arbeiter

Angestellte

unter 25-Jahrige

Uber 50-Jéhrige

Auszubildende
- Beruf:
- Beruf:
- Beruf:

Teilzeit

Schwerbehinderte

Unkiindbare

Qualifikationen, Tatigkeitsprofile

TL 412b — 06/2011





Zutreffendes bitte ankreuzen

3. Personelle MaRnahmen des Betriebes zur Vermeidung von Entlassungen

Flexibilisierung der Arbeitszeit

Abbau von Uberstunden und Mehrarbeit

Abbau von Leiharbeit und Verzicht auf Einsatz von Fremdfirmen

Kindigung von Werkvertragen

Etablierung eines internen Arbeitsmarktes

Personaleinsatzpool

Einstellungsstopp

I I O

Qualifizierungsmafnahmen
- Welche?

- In welchem Umfang?

Kurzarbeit

LI

Winterbau

4. Geplante Regelungen bei Betriebséanderung

Abschluss eines Interessenausgleichs

Aufstellung eines Sozialplans oder einer sozialplan&hnlichen Vereinbarung

L0 O

Freistellungen

Zahl der betroffenen Arbeithehmer:
Zeitraum der Austritte:

Zeitausgleich Uber Arbeitszeitkonten

Vorruhestandsregelungen

Abfindungen

(.

Durchfuihrung von Eingliederungsmalfinahmen
- welche?

[]

Betriebliche Mittel zur Durchfiihrung von Eingliederungsmafnahmen
- welche?

- Hoéhe der finanziellen Beteiligung:

Einschaltung einer Transferagentur L]

Name, Anschrift:

Einschaltung einer Transfergesellschaft (Transferkurzarbeitergeld / ESF- []
Qualifizierung)
Name, Anschrift:

TL 412b — 06/2011






5. Kontakte zu anderen Institutionen

Kommune, Land

Arbeitgeberverband

Gewerkschaft

Berufsverband

Handwerkskammer

IO

Industrie- und Handelskammer

Innung

Banken

Rechtsanwalt

Insolvenzverwalter

Unternehmensberater

Personalentwicklungsgesellschaft

O

6. Sonstiges / Besonderheiten

Ort, Datum

Verfligung

1.
2.
3

TL 412b — 06/2011

Unterschrift






		Ergänzung  □ zum Beratungsvermerk  □ zur Anzeige über Arbeitsausfall

		Transferberatung

		Flexibilisierung der Arbeitszeit

		Abschluss eines Interessenausgleichs




Anlage 3

Bundesdurchschnittskostensatze fur nach § 216 SGB Il geforderte
MalRnahmen (vgl. GA 2.7 und Ubersicht Seite 34)

BDKS
je Stunde
Access Schulung 4,48
Arbeitsmarktservicecenter (ASC) 4.47
Bewerbungstraining 4.47
Biro-, Rechercheservice und Support 4,48
Deutsch am Arbeitsplatz 4,48
Employability Workshop fiir Auszubildende 4.47
Englisch Business 4,48
Englisch Einzelunterricht 4,48
Englisch Intensivkurs 4,48
Englisch Zertifikatkurs 4,48
Existenzgriindungsberatung 4,47
Fasenverbundtechnik Grundkurs 5,10
Franzosisch — Aufbaukurs 4,48
Frei und selbstsicher reden 4,47
Immobilienwirtschaft Grundlagenseminar 4,39
Konfliktmoderation 4,86
Kreatives Schreiben 4,47
MS Excel 4,48
MS Word 4,48
Online Marketing 4,86
Orientierungs- und Bewerbungstraining 4,47
Orientierungsworkshop 4,47
Photoshop Schulung 7,05
Power Point Level 1 und 2 4,48
Prasentationstraining 4,86
Projektmanagement im Unternehmen — Sem. 4,86
SAP ERP Grundlagen 8,84
SAP Grundlagen 8,84
Spanisch Grundkurs 4,48
Spanisch Grundkurs Teil Il 4,48
Sprechstunde 4,85
telefonische Nachbetreuung 4,86
Verhandeln — Seminar 4,86
Vermittlungsunterstitzung 4,47
Web Design 5,85

Die o.a. Aufzahlung beinhaltet die haufigsten in der Praxis auftretenden und geftérderten
Qualifizierungsmaflinahmen nach § 216a. Weitere Informationen sind unter nachfolgendem
Link zu finden:

http://www.baintern.de/nn 95886/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-
Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeithnehmern/Dokument/Bundes-
Durchschnittskostensaetze.html#d1bodyText.4




http://www.baintern.de/nn_95886/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Bundes-Durchschnittskostensaetze.html#d1bodyText.4

http://www.baintern.de/nn_95886/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Bundes-Durchschnittskostensaetze.html#d1bodyText.4

http://www.baintern.de/nn_95886/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Bundes-Durchschnittskostensaetze.html#d1bodyText.4



		Bundesdurchschnittskostensätze für nach § 216 SGB III geförderte Maßnahmen (vgl. GA 2.7 und Übersicht Seite 34)




MUSTER - Word-Datei in der Arbeitsagentur erhaltlich

Arbeitspaket / Profilingbogen

fur Bezieher von Transferleistungen

Rechtsgrundlage:

(0] §216a SGB Il

[0] §216b SGB Il

Stand Juni 2011

Anlage 4






Kundennummer:

Org-Zeichen:

(falls bekannt)

(wird von lhrer Agentur fur Arbeit ausgefiillt),

Arbeitspaket Teil 1 — Personliche Daten

Personliche Informationen

Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Familienstand:

[ ledig

] verheiratet/ehedhnliche
Lebensgemeinschaft

[ allein erziehend

Staatsangeharigkeit: Zusitzliche Angaben auslandischer Arbeitnehmer
Geschlecht: [] Niederlassungserlaubnis [] unbefristet
Geburtsname: [ Aufenthaltserlaubnis befristet bis:
Geburtsort: [] Duldung [] Erwerbstatigkeit gestattet
Rentenversicherungsnummer:

)
Kontaktinformationen
Stral’e und Hausnummer: Land:
Postleitzahl, Ort: 1 Anschrift identisch mit Postanschrift
Telefon (wenn vorhanden): * Angabe freiwillig
Handy:* E-Mail:*
Fax:* Internetzugang:* [lja [nein

Name Kreditinstitut/Bank:*

Kontonummer:*

Bankleitzahl:*

Kundendaten

Ich suche einen:

[ Arbeitsplatz

Ich wiinsche:

] nur Beratung, keine Stellensuche

Ich bin/werde arbeitslos seit/ab:

Meine Arbeitslosigkeit endet am (falls bekannt):

Letzte Tatigkeit/Ausbildung/Sonstiges:

bis
Beziehen Sie oder Ihr Ehegatte/Partner Arbeitslosengeld Il oder haben es beantragt? [lja [] nein
Ich habe gesundheitliche Einschrankungen; die sich auf meine Stellensuche auswirken.| [] ja [ nein
Grad der Behinderung ] <30% [ 30-40% [] 50-100% [ gleichgestellt
Ich habe einen Antrag auf berufliche Rehabilitation gestellt. [lja [] nein
Liegt ein Bescheid vor? [lja [nein

] Ausbildungsplatz






Kundennummer: Org-Zeichen:

(falls bekannt)

oder Geburtsdatum:

(wird von lhrer Agentur fur Arbeit ausgefiillt)

Arbeitspaket Teil 2 — Berufliche Daten

Kundendaten

Ich iibe eine Nebentatigkeit aus.

Arbeitgeber:

[1ja [nein

Art der Tatigkeit:

Lage und Verteilung der Arbeitszeit:

(z.B. nur vormittags oder Mo, Di, Mi 8-12Uhr;
Do und Fr 13-16 Uhr.

Anzahl Wochenstunden:

In meinem familiaren Umfeld sind folgende Gegebenheiten zu beriicksichtigen:

Anzahl Kinder unter 15 Jahren im Haushalt:

[1 Betreuung sichergestellt

Geburtsdatum jlingstes Kind:

] Betreuung noch zu klaren

[ 1 Pflege einer(s) nahen Verwandten

[] Sonstige Verpflichtung (z.B. Ehrenamt)

Anzahl Stunden pro Woche, wann

Sonstiges

Grundwehr-/Ersatzdienst:  [] bereits geleistet/befreit
(diese Angabe ist nur erforderlich,

sofern Sie das 32. Lebensjahr

noch nicht vollendet haben)

] wehrdienstpflichtig, noch zu leisten






Angaben zu lhrem Profil: Berufliche Aus- und Weiterbildung
(Bitte geben Sie alle absolvierten Berufsausbildungen, berufliche Qualifikationen,
Zertifikate einschlieBlich etwaiger nicht abgeschlossener Ausbildungen an)

Zeitraum Ausbildungsstatte Ausbildung als Abschluss

von bis

Tag.Monat.Jahr Tag.Monat.Jahr| (Institution bzw. Unternehmen, Ort) (Bezeichnung) Ja Nein
L1 O
L1 O
L1 O
(1 | ]

Angaben zu lhrem Profil: Lebenslauf

(mindestens der letzten 7 Jahre — auch Zeiten ohne Erwerbstatigkeit)

Hochster Bildungsabschluss
[ kein Schulabschluss
[] Abschluss Férderschule
[] Hauptschulabschluss
(1 Erweiterter Hauptschulabschluss [ Abitur
[ Mittlere Reife

[] Klasse 11-13 ohne Abschluss
] Fachhochschulreife
] Fachabitur

] Hochschule ohne Abschluss

] Fachhochschule
] Berufsakademie
[ 1 Wissenschaftliche

Hochschule/Universitat

Zeitraum des Schulbesuchs
oder des Studiums

von
Tag.Monat.Jahr

bis
Tag.Monat.Jahr

Schulart

Gdf. Fachrichtung

Beruflicher Lebenslauf

Zeitraum

Beschaftigungsstelle

Tatigkeit als

von
Tag.Monat.Jahr

bis
Tag.Monat.Jahr

(Name, Ort)

(Bezeichnung)






Beendigung des letzten Ausbildungs-/Arbeitsverhiltnis

[ in gegenseitigem Einvernehmen

[[1 durch Arbeitgeber
[1 durch eigene Kiindigung

[] befristetes Beschaftigungsverhaltnis

[] ungekiindigtes Beschaftigungsverhaltnis

[] sonstiges:

Angaben zu lhrem Profil: Qualifikationen
(Weiterbildung, Zertifikate, Lizenzen)

Zeitraum

von bis
Tag.Monat.Jahr

Weiterbildungsstatte

Tag.Monat.Jahr| (Name, Ort)

Qualifikation/Gliltigkeitsdauer

(Bezeichnung Zertifikat, Lizenz — giltig bis)

Angaben zu lhrem Profil: Mobilitat

Reise-/Montagebereitschaft

Fihrerschein* und Fahrzeug

[] uneingeschrankt

FlUhrerschein

L] zeitweise

Fahrzeug vorhanden

Kraftrad
PKW
LKW

Omnibus

[
[
[
L]

[
[

1 nicht vorhanden

*  Fuhrerschein bitte zum
Gesprach mitbringen

Angaben zu lhrem Profil: Sprachkenntnisse

Grundkenntnisse Erweiterte Verhandlungssicher | Muttersprache
Kenntnisse
Deutsch O O] L] []
Englisch ] O] O] L]
Franzésisch ] O] L] L]
Tirkisch ] ] [ [
Russisch O O] L] []
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [






Arbeitspaket Teil 3 — Vorbereitung Vermittlungsgesprach

Dieser Teil dient lhrer Vorbereitung und der Ihres
Vermittlers/Beraters. Um Sie bei Ihrer Stellensuche
gezielt unterstiitzen zu kénnen, bendtigt Ihr(e)
Vermittler/-in bzw. Berater/-in rechtzeitig alle wichtigen
Informationen rund um lhre berufliche Situation.

Bitte fillen Sie diesen Teil zu Hause aus und senden
Sie ihn bis zum Rickgabetermin an lhre Agentur fir
Arbeit zurtck.

Name: Vorname:

Kundennummer: Org-Zeichen:
(falls bekannt)

oder Geburtsdatum: (wird von lhrer Agentur fir Arbeit ausgefiillt)

Termin Rickgabe dieses Bogens (Teil 3)] | Gesprachstermin Arbeitsvermittiung (Datum, Uhrzeit, Vermittler(in))

Bitte legen Sie diesem Fragebogen unbedingt folgende Unterlagen (in Kopie) bei

X vollstandige Bewerbungsunterlagen (einschl. Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)

X Nachweis iiber Berufsabschluss, sowie erfolgte Weiterbildungen

[ 1 Gesundheitsfragebogen/Arztliche Bescheinigungen/Gutachten (soweit fiir berufliche Integration erforderlich)
Angaben zu lhrem Profil: gesuchte Stelle

Ich suche — Stelleninfo

1 Ich bin hauptséchlich an einer Beratung zu Selbststéndigkeit interessiert

Stellenbeschreibung

gewunschter Beruf/Tatigkeit/Ausbildung

Alternativen (Beruf/Tatigkeit/Ausbildung)

berufliche Ziele

(z.B. Branche, Schwerpunkt der Tatigkeit)

Ausiibungsort

gewulnschte(r) Ausiibungsort(e)

max. akzeptierte Entfernung: km [] bundesweit [ international
Unterkunft [] bendtigt ] nicht benétigt






Ich suche — Zeit/Gehalt

L] nur unbefristete Beschaftigung [ befristete Beschaftigung, Dauer:

Arbeitszeiten: | [_] Vollzeit [ Teilzeit, Arbeitsbeginn/ -ende:
] Nachtarbeit [] Heimarbeit
[J Wochenende [J Schicht

Anzahl Wochenstunden:

Meine Vergutungsvorstellungen betragen: EUR/Monat (Brutto)

Verdffentlichung in der JOBBORSE der Bundesagentur fiir Arbeit

Die Aufnahme lhrer Daten in die JOBBORSE der Bundesagentur fiir Arbeit dient der Erhdhung Ihrer Chancen auf
dem Arbeitsmarkt. lhre Bewerberdaten kdnnen dadurch unkompliziert von Arbeitgebern gefunden werden.

Entscheiden Sie, ob Sie Ihre Bewerberdaten

[1 voll veroffentlichen
(mit Name, Adresse, Telefonnummer)

[ 1 anonym veréffentlichen
mit Zustimmung zur anonymen, telefonischen Kontaktaufnahme durch Arbeitgeber (Call-Me-Funktion)*
(ohne Name, Adresse, Telefonnummer)

[] anonym veroéffentlichen
ohne Zustimmung zur anonymen, telefonischen Kontaktaufnahme durch Arbeitgeber
(ohne Name, Adresse, Telefonnummer)

*In der Jobbdrse registrierte Arbeitgeber konnen Sie tber eine Rufumleitung anrufen. Allerdings ist die volle Anonymitat nur gewabhrleistet,
wenn Sie die Rufnummerniibertragung lhrer Telefonanlage deaktivieren.

Beachten Sie bitte, dass Sie nur die Aufnahme derjenigen Daten in die JOBBORSE ausschlieRen diirfen, die lhre
Identifizierung (z.B. Name, Adresse, Telefonnummer) ermdglichen. Falls Sie Griinde haben, die generell gegen
eine Veroffentlichung sprechen kdnnten, dann lassen Sie sich bitte von Ihrem zustandigen Vermittler beraten.
Wir weisen darauf hin, dass Adressdaten fir viele Firmen von grof3er wirtschaftlicher Bedeutung sind und nicht
immer fir Zwecke verwendet werden, die mit der JOBBORSE in Verbindung stehen. Fiir eine solche
missbrauchliche Verwendung tbernimmt die Bundesagentur fiir Arbeit keine Haftung.

Frihestmdoglicher Termin fir neue Arbeitsaufnahme/Ausbildungsbeginn:
Was ist Ihnen besonders wichtig [ ] Ortsnahe
(Bitte wahlen Sie einen Punkt) [] Passende Tétigkeit [ alles gleich wichtig

L] Arbeitszeit

Folgende Themen mochte ich mit einem Vermittler / einer Vermittlerin gerne besprechen:

Zusatzliche Angaben

Ja Nein
Haben Sie Ihre letzte Tatigkeit aus eigenem Antrieb unterbrochen/abgebrochen? L] L]
Kénnen Sie sofort anfangen zu arbeiten? L] L]
Gehen Sie davon aus, dass Sie in den nachsten 3 Monaten eine Stelle finden? L] L]






Weitere Informationen fiir lhren Vermittler / lhre Vermittlerin
Ich habe mich bisher beworben Ergebnis

bei als offen Absage

00D odo|o)d
00D odo|o)d

Bitte legen Sie meine Bewerbung nicht vor bei (Firma):

Stellenangebote habe ich bisher gesucht:

L] Uber das Internetangebot der L] Uber Informationen aus dem Familien-/Freundes-
Bundesagentur fir Arbeit /Bekanntenkreis
L] in anderen Internetjobbdrsen L] in der Tageszeitung

L] durch personliche/telefonische Anfrage  []
bei Firmen

Auf Vorstellungsgesprache habe ich mich vorbereitet durch/mit Hilfe von:

] Fachliteratur L] Internetangebot der Bundesagentur fiir Arbeit
L] Internet L]

] Familien-/Freundes-/Bekanntenkreis L] gar nicht

Mobilitat

Ich bin bereit, taglich zu meiner Arbeitsstelle zu pendeln (Hin- und Riickweg)

[ bis 1 Std. [ bis 2 Std. [ bis 2,5 Std. [] uber 2,5 Std.
bzw. maximal akzeptierte Entfernung [ 1 bundesweit [ international

Angaben Einkommen (Bruttogehalt)
letztes Bruttogehalt EUR/Monat  Arbeitszeit: [ ] Vollzeit [ ] Teilzeit Std.
Gehaltsvorstellungen EUR/Monat  Arbeitszeit: [] Vollzeit [ ] Teilzeit Std.

Fiir eine Arbeitsaufnahme bin ich bereit: Nein
mir, wenn nétig, ein Kraftfahrzeug anzuschaffen

als Wochenpendler einen doppelten Haushalt zu flihren

OO0 s
[

umzuziehen






Vorbereitung Vermittlungsgesprach — weitere Angaben zu lhren Kenntnissen und Fahigkeiten

Meine Fahigkeiten — berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen Grund- | Erweiterte
(z.B. Schwerpunkte der letzten beruflichen Tatigkeiten) EnilEEe | KE e

Experten-
kenntnisse

[
[

[

Ooooggoao)o
Ooooggoao)o

Ooooggoao)o

Meine Fihigkeiten — IT Kenntnisse Sl | Sl

. . kenntnisse | Kenntnisse
(z.B. Office- oder Grafikprogramme, Branchensoftware usw.)

Experten-
kenntnisse

[

OO 4 g g oo ojg
OO 4 g g oo ojg

OO g gg oo

Meine Fahigkeiten — Lizenzen, Weiterbildungen, Zertifikate E”"’aOnrqbe”

(z. B. Ausbildereignungspriifung, Gefahrgutschein, SchweiBerschein)

Glltig
bis

Nutzen sie hierzu auch das Internet unter:

hinterlegten Berufsbeschreibungen. Bitte erganzen Sie diese Liste bei Bedarf auf weiteren Seiten

www.jobboerse.arbeitsagentur.de — BERUFENET — ,Berufsbezeichnung® — Tatigkeiten — Kompetenzen




http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/



Personliche Stiarken —Ich bringe mit

Um Sie bestmoglich unterstiitzen zu konnen, kreuzen Sie bitte lhre personlichen Starken an, die

Sie in lhrem Beruf/ lhrer Tatigkeit besonders auszeichnen.
Bitte wahlen Sie insgesamt maximal 5 aus.

Analyse- und
Problemlosefahigkeit

Ich bin in der Lage, (neue)
Aufgabenstellungen zu erkennen und zu
strukturieren, sammele hierzu Informationen,
gewichte diese und entwickle
Lésungsvorschlage

Auffassungsfahigkeit/ -gabe

Ich bin in der Lage, Neues schnell zu
begreifen und zu erfassen

Einfuihlungsvermoégen

Ich kann mich gut in andere Menschen
hineinversetzen

Entscheidungsfahigkeit

Ich kann mich mit den relevanten
Alternativen sachlich auseinandersetzen, sie
bewerten und treffe eine Entscheidung

Fiihrungsfahigkeit

Ich kann aufgaben- und
mitarbeiterorientiert (erfolgreich) eine
Gruppe von Menschen leiten

Ganzheitliches Denken

Ich bin in der Lage, bei meinen
Uberlegungen/Planungen die Auswirkungen
auf andere Bereiche zu beriicksichtigen

Kommunikationsfahigkeit

Ich bin in der Lage, mich klar und
verstandlich auszudriicken und
argumentiere Uberzeugend

Organisationsfahigkeit

Ich kann Ablaufe planen und entwickeln

Kundenorientierung

Ich bin in der Lage, Kundenanliegen
offen gegenuber zu stehen und
versuche deren Wiinsche zu erfillen

Teamfahigkeit

Ich kann mich in einer Gruppe
einordnen und einbringen, um
gemeinsam ein Ziel zu erreichen

Belastbarkeit

Ich kann mit Druck und schwierigen
Arbeitssituationen gut umgehen

Eigeninitiative

Ich kann Vorschlage/Lésungen ohne Anstof}
von auf’en entwickeln

Flexibilitat

Ich kann mich schnell auf neue
Arbeitsbedingungen/Anforderungen
einstellen

Motivation/
Leistungsbereitschaft

Ich bin in der Lage, mich stets voll
einzusetzen

Kreativitat

Ich kann neue Ideen entwickeln und bin
einfallsreich

Selbstandiges Arbeiten

Ich kann Aufgabenstellungen ohne weitere
Anweisungen Iésen/ich kann
eigenverantwortlich arbeiten

Lernbereitschaft

Ich bin daran interessiert, mir neues
Wissen anzueignen

Zielstrebigkeit/
Ergebnisorientierung

Ich bin der Lage, konsequent zu erreichen,
was ich mir vorgenommen habe und lasse
mich nicht ablenken

Sorgfalt/ Genauigkeit

Ich kann préazise arbeiten und Uberprife
anschlielend mein Arbeitsergebnis

Zuverlassigkeit

Ich bin in der Lage, Vereinbarungen
einzuhalten

Bitte wahlen Sie insgesamt maximal 5 aus.






Name: Kundennummer: Geb.Datum: Org-Zeichen:

Erklarung des Teilnehmers:

Name und Sitz des Maldnahmetragers:

Name:

Strale, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Voraussichtliche Verweildauer in der betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit (beE)

von . . bis . :
(Tag) (Monat) (Jahr) (Tag) (Monat) (Jahr)

Ich habe am

von __: -bis__: Uhr : : von __: -bis__: Uhr
(Tag) (Monat) (Jahr)

(Tag) .(Monat) . (Jahr)

von __: -bis__: Uhr : : von __: -bis__: Uhr
(Tag) (Monat) (Jahr)

(Tag) .(Monat) . (Jahr)
an der ProfilingmalRnahme teilgenommen.

Der Inhalt des Profilingbogens und der Gesamteinschatzung, ggf. einer Aktualisierung, wurde mir
bekannt gegeben. Mit der Weitergabe der Ergebnisse an die Agentur fur Arbeit bin ich
einverstanden.

Unterschrift, Ort, Datum

Unterschrift des Profilers, Ort, Datum





Name: Kundennummer: Geb.Datum: Org-Zeichen:

Zusatzbemerkungen fur Transferleistungen
(durch den Betreuer/Profiler auszufiillen)

Einschatzung vermittlungsrelevanter Handlungsbedarf bezogen auf den Zielberuf*

Qualifikation: Potenzialanalyse Handlungsbedarf
. vermittlungsrelevanter nahere
kein Handlungsbedarf Handlungsbedarf Erlduterung

schulische Qualifikation

berufliche Qualifikation

Berufserfahrung

Sprachkenntnisse

Sonstiges

Leistungsfahigkeit:

vermittlungsrelevante
gesundheitl. Einschrdnkungen

intellektuelle Leistungsfahigkeit

Arbeits- und Sozialverhalten

Sonstiges

Motivation:

Eigeninitiative/Arbeitshaltung

Lern- und
Weiterbildungsbereitschaft

Sonstiges

Rahmenbedingungen:

Ortliche Mobilitat

Sonstiges

*Einschatzung nur, sofern méglich bzw. sinnvoll

Zur Eingliederung wird zusatzlich folgendes Vorgehen vorgeschlagen:

1. Gesamteinschatzung

2. Weiteres Vorgehen

! OPNV/Fihrerschein und KFZ: Kann der Arbeitnehmer die berufsiiblichen Arbeitszeiten in der Region mit seiner Mobilitét objektiv leisten





		Arbeitspaket / Profilingbogen

		Rechtsgrundlage:








Anlage 4a

Struktur und Ablauf Transferleistungen - Arbeitshilfe fir die

Arbeitsvermittlung

Mit dem Gesetz fur bessere Beschéaftigungschancen am Arbeitsmarkt wurde 8216b Abs. 4

Satz 1 Nummer 4 SGB lIl ergdnzt. Demnach haben sich betroffene Arbeithehmer vor der

Uberleitung in die betriebsorganisatorisch eigenstandige Einheit (beE) bei der Agentur fur

Arbeit arbeitsuchend zu melden.

Folgende Aufgaben/Schnittstellen ergeben fir die Arbeitsvermittlung:

1. Bestimmung eines Koordinators / Aufgaben des Koordinators

Die Agenturen benennen in eigener Verantwortung eine AV-Koordinatorin / einen AV-

Koordinator fiir die Arbeitsvermittlung.

Aufgaben des AV-Koordinators:

Ansprechpartner fir alle vermittlungsrelevanten Fragen im Zusammenhang mit dem

Transfergeschehen innerhalb der Agentur.

Abstimmung des Verfahrens der Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber / der Trans-
fergesellschaft, mit dem Team Bb AG/T sowie der Eingangszone und ggf. dem Ser-

vice Center.

Beteiligung an der Beratung des Arbeitgebers / der Transfergesellschaft durch die
AA.

Koordination des Massendatenimports in Absprache mit der TLin / dem TL Ein-

gangszone (s. auch 3.).

Vereinbarung des Termins fir eine Informationsveranstaltung flir Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer.

Beteiligung an der Durchfihrung einer Informationsveranstaltung fur Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer beim Arbeitgeber (s. auch 6.).

Koordination der Einschaltung der Transfergesellschaft zur Erstellung des Bewer-
berprofils (s. auch 7.), ggf. auch Informationsaustausch mit anderen Agenturbezir-

ken, wenn deren Kundinnen/ Kunden betroffen sind.

Prifung der von der Transfergesellschaft eingereichten Bewerberprofile auf die Ein-
haltung der vereinbarten Standards und Weiterleitung (s. auch 7.) an die jeweilige

betroffene Eingangszone (ggf. auch in anderen Agenturbezirken).
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2. Frihzeitige Beratung des Arbeitgebers/ der Transfergesellschaft durch die AA

Arbeitgeber und Transfergesellschaft sind vom AV-Koordinator und dem Bb AG/T fruhzeitig
hinsichtlich der Verfahrensablaufe zu beraten. Der AV-Koordinator informiert die betroffe-

nen Teams bzw. deren Teamleiter/in Gber den Inhalt und die besprochenen Ablaufe.

3. Massendatenimport / Schnittstelle zur Eingangszone

Der EZ wird eine vom Arbeitgeber beim Team Bb AG/T vorgelegte Liste der zuktinftigen
Teilnehmer an einer beE mit Transfer-Kug-Bezug zur Verfiigung gestellt. In der ,Erklarung
zur schriftlichen Arbeitsuchendmeldung nach 8§ 38 Abs. 1 SGB Il und § 216b Abs. 4 Satz 1
Nr. 4 SGB IlI* kann jede Arbeitnehmerin/ jeder Arbeitnehmer zusatzlich sein Einverstandnis
zur Arbeitsuchendmeldung sowie zur Einschaltung der Transfergesellschaft (fir die Bear-

beitung seines Bewerberprofils) geben.

Die Liste und die Erklarung der Arbeitnehmerin/ des Arbeitnehmers bilden die Grundlage fiir
die Erfassung der Daten in zPDV und VerBIS.

Die Erfassung in zPDV kann durch Massendatenimport (MDI) oder manuell erfolgen. Als
Bewerberbetreuer ordnet die Eingangszone den AV-Koordinator zu und legt auf diesen eine
unterminierte WV mit folgender Betreffzeile: ,Einschaltung der Transfergesellschaft. Der
AV-Koordinator schaltet die Transfergesellschaft zur Erstellung des Bewerberprofils ein

(zum weiteren Ablauf siehe auch Punkt 7).1

4. Arbeitsuchendmeldung nach § 216b Abs. 4 Satz 1 Nummer 4 SGB Il und
8 38 Abs. 1 SGBIII

Ist das Ende der Transfergesellschaft und somit die Beendigung des Beschéftigungsver-
haltnisses bekannt, so kann die Arbeitsuchendmeldung nach § 216b Abs. 4 Satz 1 Nummer
4 SGB Il im Rahmen des Datenimports auch als schriftliche Arbeitsuchendmeldung im Sin-
ne des 8§ 38 Abs. 1 SGB Ill gewertet werden. Die personliche Arbeitsuchendmeldung nach

Terminvereinbarung ist nachzuholen (siehe auch Punkt 9).

5. Flyer zur Arbeitsuchendmeldung nach § 216b Abs. 4 Satz 1 Nr.4 und § 38
Abs. 1 SGBIII

Das folgende Papier ist den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen der Infor-

mationsveranstaltung (Flyer siehe Anlage 4b) auszuh&andigen:

! Die Einschaltung der Transfergesellschaft ist, bis zur Bereitstellung aller technischen Vorausset-
zungen (voraussichtlich VerBIS-Version P12), immer von der Agentur fir Arbeit zu veranlassen, bei
der der Arbeitnehmer seinen Hauptwohnsitz / gewdhnlichen Aufenthalt hat. Die Transfergesellschaft
ist dort als Dritter einzurichten. Der AV-Koordinator sollte als Ansprechpartner auch fir andere Agen-
turen fur Arbeit zur Verfigung stehen.
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6. Informationsveranstaltung vor Ubertritt in die Transfergesellschaft

Vor Ubertritt in die Transfergesellschaft informiert der AV-Koordinator die Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer im Rahmen einer Informationsveranstaltung tiber folgende Themen:

e Arbeitsuchendmeldung nach §216b Abs. 4 Satz 1 Nummer 4 SGB Il und 838 Abs. 1
SGBIIl sowie Aushandigung des Flyers (siehe. auch Punkt 5) - Information tber

Notwendigkeit einer (personlichen) Arbeitsuchendmeldung;
o Erstellung des Bewerberprofils durch die Transfergesellschaft;

o Rechte und Pflichten wahrend der Arbeitsuchendfiihrung bei der Agentur fir Arbeit

(u.a. Verfahren bei Einladungen und Vermittlungsvorschlagen, Rechtsfolgen).

7. Einschaltung der Transfergesellschaft zur Erstellung des Bewerberprofils

Die Transfergesellschaft wird mit der Einschaltung beauftragt ein vollstandiges Bewerber-
profil zu erstellen. Der AV-Koordinator schaltet die mit der Erstellung des Profils beauftragte
Transfergesellschaft als ,Dritten” frei. Die Bearbeitung des Bewerberprofils erfolgt nach
(zwischen dem AV-Koordinator und der Transfergesellschaft) vereinbarten Qualitatsstan-
dards, die sich an den BA-internen Qualitats- und Mindestdokumentationsstandards orien-

tiert.

Nach der Riuckibersendung des lberarbeiteten Datensatzes vom ,Dritten”, erhalt der AV-
Koordinator der Arbeitsvermittlung eine automatische Wiedervorlage. Der AV-Koordinator

pruft das Bewerberprofil.

Entspricht dieses den vereinbarten Standards, wird eine Wiedervorlage fur die zustandige
Eingangszone erstellt, die die Zuordnung des zustandigen Bewerberbetreuers sowie die
Terminierung fur das Erstgesprach vornimmt. Die Freischaltung des Dritten ist aufzuheben.
Die Uberarbeitung des Bewerberprofils durch die Transfergesellschaft hat innerhalb von 4

Wochen nach Einschaltung zu erfolgen.

Entspricht das Bewerberprofil nicht den vereinbarten Standards, wird dieses erneut an die

Transfergesellschaft zur abschlieBenden Bearbeitung Gbermittelt.

Die Einschaltung der Transfergesellschaft erfolgt nicht bei bereits arbeitsuchend gemelde-
ten Kundinnen und Kunden. In diesen Féllen liegt bereits ein aktuelles Bewerberprofil vor.
Die Einschaltung erfolgt ebenfalls nicht, wenn die Kundin/ der Kunde sein Einverstandnis

dazu nicht gegeben hat.

8. Aufstocker

a) Aufstocker in Betreuung der Jobcenter
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Erfolgt die Betreuung bereits durch das Jobcenter, liegt ein Datensatz vor. Der AV-
Koordinator wird in diesem Fall nicht als Betreuer zugeordnet, eine Einschaltung der Trans-
fergesellschaft erfolgt nicht. Der Hauptbetreuer erhalt eine unterminierte Wiedervorlage mit

dem Hinweis, dass die Kundin/ der Kunde Teilnehmer einer Transfergesellschaft ist.
b) Aufstocker in Betreuung optierender Kommunen/zkT

Erfolgt die Betreuung durch die optierende Kommune/zkT, so ist die Betreuung aufgrund
der fehlenden IT-Schnittstelle fir die Agentur nicht nachvollziehbar. In diesen Fallen kann
tiber den MDI eine ,Doppelmeldung” nicht ausgeschlossen werden, solange der Kunde sich
nicht dazu aul3ert, dass er aufstockende Leistungen erhalt. Die Kundin/ der Kunde wird wie
ein Kunde des SGB Il betreut.

9. Betreuung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

In VerBIS wird sowohl auf der ,Kurzibersicht®, als auch im Abschnitt ,Kundendaten“ im Rei-
ter ,Leistungen” (Block ,Leistungsdaten” unter Checkbox ,Aufstocker®) angezeigt werden,
wenn eine Kundin/ ein Kunde Transfer-Kug-Bezieher ist. Liegt in zPDV die Mitteilung aus
Zerberus zur Beendigung des Transfer-Falles vor, wird die Kennzeichnung in VerBIS auto-

matisch entfernt.

Nach der Einschaltung der Transfergesellschaft erfolgt die Terminierung zum Erstgespréch

zeitnah durch die Eingangszone.

Ziel der Arbeitsuchendmeldung nach 8216b Abs. 4 Satz 1 Nummer 4 SGB Ill und 838 Abs.
1 SGB lll ist eine schnellstmégliche Integration in den Arbeitsmarkt. Die Arbeithnehmerinnen
und Arbeitnehmer sind deshalb bereits wahrend der Teilnahme an der Transfergesellschaft
in das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit und in das Kundenkontaktdichtekonzept voll-
umfanglich einzubeziehen. Wahrend der Teilnahme an TransfermalBnahmen erhalten Ar-

beitsuchende keine Leistungen der aktiven Arbeitsférderung.

Vermittlungsaktivitaten sind auf eine nachhaltige Integration auszurichten.

10. Sperrzeiten bei Arbeitsablehnung/Meldeversaumnis und Rechtsfolgenbe-
lehrungen (vgl. GA 3.3 Abs. 6 und 7)

Bei einer gleichzeitigen Arbeitsuchendmeldung nach § 38 Abs. 1 SGB Il und nach § 216b
Abs. 4 Satz 1 Nummer 4 SGB Il ergibt sich bei Einladungen und Vermittlungsvorschlagen
im Hinblick auf die anzuwendenden Rechtsfolgen eine Konkurrenzsituation. Da versiche-
rungswidriges Verhalten jedoch nur bei einer Leistung eine Rechtsfolge nach sich ziehen
kann, ist bei der Zusendung einer Einladung bzw. eines Vermittlungsvorschlags die Aus-

wabhl der konkreten Rechtsfolgenbelehrung vorzunehmen:
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a) Sperrzeit bei Arbeitsablehnung

Liegt der Beschaftigungsbeginn des jeweiligen Arbeitsangebotes wéahrend des Transfer-
Kug-Bezuges (vor Eintritt der Arbeitslosigkeit), ist der Vermittlungsvorschlag mit einer
Rechtsfolgenbelehrung nach § 216b Abs. 10i. V. m. 8 172 Abs. 3 Satz 3i. V. m. § 144 SGB

Il zu unterbreiten und ggf. tber die Rechtsfolgen im Kug-Bezug zu entscheiden.

Im Alg | kdnnen bei Arbeitsablehnung in der Aktionszeit nur dann Sperrzeiten eintreten,
wenn der Beschéaftigungsbeginn des konkreten Arbeitsangebots nach Eintritt der Arbeitslo-
sigkeit liegt (vgl. DA 7.2 Abs. 2 zu § 144 SGB Ill). In diesen Féllen sind die Vermittlungsvor-
schlage mit einer Rechtsfolgenbelehrung nach 8§ 144, ggf. 88 144,147 SGB Il zu versehen.

Befindet sich die Kundin/ der Kunde zum Zeitpunkt der Erstellung eines Vermittlungsvor-
schlages in einer beE (Transfer-Fall), so erscheint in VerBIS auf der Seite ,VV erstellen” ein
entsprechender Hinweis. Die Vermittlungsfachkraft kann in Folge dessen die korrekte Aus-

wahl der Rechtsfolgebelehrung nochmals prifen.
b) Sperrzeit bei Meldeversaumnis

Fallt die Meldeaufforderung/Meldetermin in die Zeit des Transfer-Kug-Bezuges, so ist diese
mit einer Rechtsfolgenbelehrung nach § 216b Abs. 10i. V. m. § 180 Satz 1i. V. m. § 144

SGB Il zu unterbreiten und ggf. Uber die Rechtsfolgen im Kug-Bezug zu entscheiden.

Im Alg | treten bei Meldeversaumnis in der Aktionszeit Sperrzeiten ein, wenn der nach § 38
Abs. 1 SGB Il arbeitsuchend gemeldete Arbeitnehmer einer Meldeaufforderung ohne wich-
tigen Grund nicht nachkommt; die Sperrzeit beginnt mit dem Beginn der Beschéaftigungslo-
sigkeit. Fallt die Meldeaufforderung/Meldetermin in die Zeit der Arbeitslosigkeit, so ist diese
mit einer Rechtsfolgenbelehrung nach § 144, ggf. 88 144,147 SGB Ill zu versehen.

In der DA zu 88 144,147 SGB lll wird klargestellt, dass Arbeitsangebote/ Meldeaufforderun-
gen mit RFB zu 8 172 Abs. 3 Satz 3i. V. m. § 144 SGB 1/ § 180 Satz 1i. V. m. § 144 SGB
Il (ggf. i. V. m. § 216b Abs. 10 SGB Ill) keine Rechtsfolgen beim Anspruch auf Alg | nach

sich ziehen.

11. Arbeitslosigkeit nach Ende der Forderung nach 88 216a, 216b SGB llI

Der Koordinator stimmt mit den Teamleitern Eingangszone und Arbeitnehmer-Leistung

frihzeitig das Verfahren zur Arbeitslosmeldung und Antragstellung Alg | ab.
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Hinweise zur frihzeitigen Arbeitsuchendmeldung

Die besten Chancen einen neuen Arbeitsplatz zu finden bestehen noch vor Eintritt der Ar-
beitslosigkeit. Mit der friihzeitigen Arbeitsuchendmeldung méchten der Gesetzgeber und die
Bundesagentur fir Arbeit erreichen, dass bereits vor dem Ende der Beschéaftigung bzw. vor
und wahrend der Teilnahme an einer Transfergesellschaft (TG) Vermittlungsbemiihungen
beginnen und Arbeitslosigkeit somit moglichst vermieden wird. Im Folgenden haben wir fur

Sie einige Hinweise im Zusammenhang mit lhrer Arbeitsuchendmeldung zusammengestellt.

A. Arbeitsuchendmeldung vor Eintritt in die Transfergesellschaft ( § 216 b
Abs. 4 Nr. 4 SGB 111)

Eine Arbeitsuchendmeldung vor lhrem Eintritt in die Transfergesellschaft ist ebenso
wie die dauerhafte Arbeitsuchendmeldung wahrend der Teilnahme an der Transfer-
gesellschaft zwingende Voraussetzung fir Ihren Bezug von Transferkurzarbeitergeld.
Sie ist an keine bestimmte Form gebunden, d.h. sie kann auch schriftlich erfolgen. Ihr bis-
heriger Arbeitgeber wird im Rahmen des Transferkurzarbeitergeldverfahrens eine Liste er-
stellen, mit der die notwendigen Informationen an die zustandige Agentur fur Arbeit Gbermit-
telt werden. Auf dieser Liste kbnnen Sie mit lhrer Unterschrift bestatigen, dass Sie sich ar-
beitsuchend melden wollen. Sie erteilen damit auch lhr Einverstandnis zur Weitergabe |hrer

Arbeitsuchendmeldung an die Agentur fiir Arbeit.

Sind Sie damit nicht einverstanden, sollten Sie auf anderem Weg sicherstellen, dass Sie
sich rechtzeitig vor Eintritt in die Transfergesellschaft bei der Arbeitsagentur arbeitsuchend

melden, um Transferkurzarbeitergeld beziehen zu kénnen.

B. Arbeitsuchendmeldung wegen bevorstehender Arbeitslosigkeit ( § 38
Abs. 1 SGB IlI)

Wenn Ihr Arbeitsverhaltnis endet, missen Sie sich spatestens 3 Monate vorher bzw.
3 Tage nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes persénlich bei der Agentur fir
Arbeit arbeitsuchend melden. Wird eine personliche Meldung nachgeholt, reicht zunachst
auch eine schriftliche Anzeige unter Angabe der persdnlichen Daten und des Beendigungs-

zeitpunktes aus.

Die Arbeitsuchendmeldung kann auch langer als 3 Monate vor Ende des Beschaftigungs-
verhaltnisses vorgenommen werden. Voraussetzung dafir ist, dass lhnen das Ende des
Beschaftigungsverhaltnisses mit der Transfergesellschaft bekannt ist. In diesem Fall kann
die schriftliche Anzeige im Rahmen des unter A. beschriebenen Verfahrens in Verbindung

mit der Arbeitsuchendmeldung wegen des Anspruchs auf Transferkurzarbeitergeld erfolgen.
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C. Weiteres Vorgehen

Die Agentur fur Arbeit wird Sie in Zusammenarbeit mit Inrem bisherigen Arbeitgeber und

der Transfergesellschaft Giber das weitere Verfahren unterrichten.

Zeitnah nach Ihrer Arbeitsuchendmeldung erhalten Sie eine Einladung bei lhrem/r Arbeits-
vermittler/in. Falls Sie an diesem Tag oder Zeitpunkt verhindert sind, unterrichten Sie bitte
umgehend lhre Agentur fur Arbeit und geben Sie auch den Grund an. Bitte beachten Sie,
dass negative Rechtsfolgen eintreten kénnen, wenn Sie den Termin ohne wichtigen Grund

nicht wahrnehmen. Naheres entnehmen Sie bitte dem Einladungsschreiben.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 01801/555111 (Festnetzpreis 3,9
ct/min; Mobilfunkpreise hochstens 42 ct/min; Mo.-Fr. 08:00 — 18:00 Uhr). Aktuelle Informati-
onen (ber Dienste und Leistungen der Agentur flir Arbeit finden Sie auch im Internet unter

www.arbeitsagentur.de.
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1.409 — Datenerfassung bei Transferleistungen

Sachbearbeitung buchen

IT Baustein Formulierungsvorschlag
BEO Sachbearbeitung e Vermittlung (AV oder ZOT)
buchen e Bearbeitung von Bewerberdaten

Datenerfassung zPDV

IT Baustein Formulierungsvorschlag

Hinweis Grundlage fiur die Datenerfassung ist die vom Arbeit-
geber vorgelegte Liste der Teilnehmer an Transfer-
maflinahmen (Kug 200a).

Diese beinhaltet Angaben, ob

o die Erklarung zur schriftlichen
Arbeitsuchendmeldung nach 8§ 38 Abs. 1 SGB Il
erfolgt ist.

o die Einverstandniserklarung zur Einschaltung
der Transfergesellschaft zur Datenerfassung
vorliegt.

Die Datenerfassung kann tber den Massendatenim-
port in die zPDV oder manuell erfolgen.

zPDV Massendatenimport Der Massendatenimport sollte grundsatzlich genutzt
werden. Von dieser Regelung kann abgewichen
werden, wenn die manuelle Erfassung in der Dienst-
stelle keine erhebliche Personalbindung bedeuten
wirde.

Der Koordinator der Arbeitsvermittlung klart mit dem
Teamleiter EZ, welcher Mitarbeiter den Massenda-
tenimport durchfihrt.

Die einzelnen Schritte sind der Arbeitsanleitung zur
Massenibernahme von Personendatensatzen in das
IT-Verfahren zPDV zu entnehmen.

zPDV Suche Kunde immer in zPDV suchen (Premiumsuche)

zPDV Grunddaten Erfassung (Neukunden) oder Aktualisierung (Reakti-
vierungskunden) der Grunddaten in der zPDV (inklu-
sive Rentenversicherungsnummer, ggf. Geburtsort,
Telefonnummer und falls vorhanden E-Mail-Adresse)
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Vorbereitung zur Einschaltung der Transfergesellschaft

IT

Baustein

Formulierungsvorschlag

VerBIS

Erfassung der Stamm-
daten

e Bei Neukunden wird der zusténdigen Agenturbe-
zirk, die Tragerschaft und die zustandige Dienst-
stelle aus MODEX tibernommen.

e Bei Reaktivierungskunden sind die vorgenannten
Merkmale gegebenenfalls zu aktualisieren.

Bei Neukunden und Reaktivierungskunden ist zu beach-
ten:

e Nachrichten senden an Postfach des: Bewerbers
(Standardeintrag — keine Anderung vornehmen)

VerBIS

Benutzername, Kenn-
wort

Mitteilungsoptionen Benutzername Kennwort: Kein Ver-
sand durch EZ

Schaltflache: weiter

Die Entscheidung Uber die Vergabe trifft der Arbeitsver-
mittler.

VerBIS

Lebenslauf erfassen

Bei Neuaufnahmen:

1. Letzte Tatigkeit vor Eintritt in die TransfermaRnahme

o Veroffentlichung im Bewerberprofil:

e Veroffentlicht ohne Name der Firma/ Einrichtung
auswahlen

e Der Bewerber ist arbeitsuchend zu fihren.

e Grund fur die Beendigung des Beschaftigungs-
verhdltnisses: Ubergang Transfergesellschaft

e Branche des Arbeitgebers

e Grund der Abmeldung / des Abgangs aus der AV
oder BB: Selbsténdig gesucht

2. Teilnahme an der Transfermalinahme

¢ Neuer Lebenslaufeintrag vom Typ ,Berufspraxis”

e Veroffentlichung im Bewerberprofil:

e Veroffentlicht ohne Name der Firma/ Einrichtung
auswahlen

e Artund Name der Firma erfassen und mit dem
Klammerzusatz (Transfergesellschaft) kenn-
zeichnen

e Der Bewerber ist arbeitsuchend zu fuhren.

¢ Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses:
befristetes Beschaftigungsverhaltnis

e Branche: Bei einer betriebseigenen Transfer-
malnahme ist die Branche des Arbeitgebers
auszuwahlen, bei einem Fremdtrager die Bran-
che der Transfergesellschaft.

e Grund der Abmeldung / des Abgangs aus der AV
oder BB: Selbstandig gesucht

Bei Reaktivierungen:

Der Lebenslauf ist zu aktualisieren.
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Anlage 4c

IT

Baustein

Formulierungsvorschlag

VerBIS

Kundendaten: Status

Zugangsdaten AV

"Anmeldung/ Reaktivierung in AV zum”, Datum der aktu-
ellen Asu-Meldung eintragen (Eingangsdatum der vom
Arbeitgeber vorgelegten Liste), eine riickwirkende An-
meldung bis zu vier Wochen in die Vergangenheit ist
mdoglich bzw. der Tag nach dem letzten AV-
Statuswechsel)

Schaltflache: zur AV anmelden /in AV reaktivieren

e Profillage und Kundengruppe wird grundsatzlich
durch den Arbeitsvermittler festgelegt
e Zugriffsrecht des Kunden auf ,lesend” lassen

Schaltflache: Speichern

VerBIS

Bewerberbetreuung

Schaltflache: Neuen Mitarbeiter hinzufigen, Koordinator
der Arbeitsvermittlung auswahlen, tbernehmen.

Bei Reaktivierungen:

Bewerberbetreuer aktualisieren

VerBIS

Kundenwiedervorlagen

Unterminierte Wiedervorlage auf den Koordinator der
Arbeitsvermittlung setzen:

o Falligkeit ohne Datum

e Betreff: Einschaltung der Transfergesellschaft

¢ Kontrollfeld ,nach Bearbeitung in Historie able-
gen“ aktivieren

VerBIS

Kundenhistorie

Empfang/EZ-Vermerk

Betreff: Datenerfassung aufgrund Teilnahme an einer
Transfermafl3nahme

Im Text missen folgende Details vermerkt werden:

e Eingang der Arbeitsuchendmeldung (Eingangs-
datum der Liste des Arbeitgebers)

e Angaben zur geplanten Teilnahme an der Trans-
fermalRnahme

Bearbeitung beenden

IT Baustein Formulierungsvorschlag
BEO Bearbeitung been- Auswahl: Sachbearbeitung erledigt
den
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Anlage 4c

Hinweise:

Die Transfergesellschaft erstellt ein vollstindiges Bewerberprofil. Nach der Fertigstellung
erhalt der Koordinator der Arbeitsvermittlung eine Wiedervorlage. Entspricht das Bewer-
berprofil den vereinbarten Vorgaben, erstellt dieser eine Wiedervorlage fur die zustandige
Eingangszone. Die Zuordnung des zustandigen Bewerberbetreuers sowie die Terminie-
rung fur das Erstgespréach erfolgt durch die Eingangszone. Der Bewerber erhélt eine Ein-
ladung nach § 216b Abs. 4 Satz 2i. V. m. 8 172 Abs. 3 (RFB Transfer-Kug).

Die Einschaltung der Transfergesellschaft erfolgt nicht bei bereits arbeitsuchend gemelde-
ten Kundinnen und Kunden. In diesen Fallen liegt bereits ein aktuelles Bewerberprofil vor.
Der zustandige Bewerberbetreuer ist per unterminierte Wiedervorlage tber den Eintritt in
die Transfergesellschaft zu informieren. Die Einschaltung erfolgt ebenfalls nicht, wenn die

Kundin/ der Kunde sein Einverstandnis dazu nicht gegeben hat.

Datenerfassung bei Transferleistungen bearbeiten

Datenerfassung bei Transferleistungen nachbearbeiten

Aktualisierung HEGA 03/2011
Baustein Lebenslauf erfassen

Eingefugt: Art und Name der Firma erfassen und mit dem Klammerzusatz (Transferge-

sellschaft) kennzeichnen
Hinweise

Eingefugt: Der zustandige Bewerberbetreuer ist per unterminierte Wiedervorlage tber den
Eintritt in die Transfergesellschaft zu informieren.

Seite 4
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		1.409 – Datenerfassung bei Transferleistungen

		Sachbearbeitung buchen

		Datenerfassung zPDV
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		Bearbeitung beenden

		Hinweise:

		Aktualisierung HEGA 03/2011






MUSTER - Word-Datei in der Arbeitsagentur erhaltlich
Anlage 5a

Erklarung zur schriftlichen Arbeitsuchendmeldung
nach §§ 38 Abs. 1 und 216b Abs. 4 Nr. 4 SGB Il

und
Einverstandniserklarung zur Einschaltung eines Dritten (Transfergesellschaft)

Bezeichnung der Transfergesellschaft

Bezeichnung des personalabgebenden Betriebes

Name, Vorname

PLZ, Wohnort

StraBe, Hausnummer

Versicherungsnummer

[ 1 Ich melde mich arbeitssuchend im Sinne der §§ 38 Abs. 1 und 216b Abs. 4 Nr. 4 SGB III.

[] Ich bin einverstanden, dass ein Dritter (Transfergesellschaft) zur Eingabe meiner
personlichen Daten in das Fachverfahren der Agentur fir Arbeit beauftragt wird
(Arbeitsuchendmeldung muss erfolgt sein).

(Ort, Datum) (Unterschrift)

DRUCKEN FORMULAR ZURUCKSETZEN

Kug 200b — 01/2011





		Bezeichnung der Transfergesellschaft: 

		Bezeichnung des personalabgebenden Betriebes: 

		Name Vorname: 

		PLZ Wohnort: 

		Straße Hausnummer: 

		Versicherungsnummer: 

		Ich melde mich arbeitssuchend im Sinne der  38 Abs 1 und 216b Abs 4 Nr 4 SGB III: Off

		Ich bin einverstanden dass ein Dritter Transfergesellschaft zur Eingabe meiner: Off

		Ort Datum: 

		Drucken: 

		Zurücksetzen: 






MUSTER - Word-Datei in der Arbeitsagentur erhaltlich

Vorblatt zu den Erklarungen

»Schriftliche Arbeitsuchendmeldung” und
»Einverstandnisklarung zur Einschaltung eines Dritten der einzelnen Arbeitnehmer*

Anlage 5b

- Nur durch Transfergesellschaft auszufillen

Eingangsvermerk Arbeitsagentur:

Liste der Teilnehmer an einer Transfergesellschaft (TG)

Bezeichnung der Transfergesellschaft: Betr.Nr.: Kug-Nr.:
Branche/ WKL der Transfergesellschaft:
Bezeichnung des personalabgebenden Betriebes: Betr.Nr.: Kug-Nr.:

Branche/ WKL des personalabgebenden Betriebes:

Name, Vorname VSNR. Zuletzt ausgelbte | Geplanter Zeitraum | Erklarung zur Einverstandniserkla- Teilnahme an der
Anschrift Tatigkeit beim AG | der Beschéftigung schriftlichen rung zur Einschaltung | Info-Veranstaltung
inder TG Arbeitsuchendmeldung | eines Dritten am
von — bis von — bis X (Bitte ankreuzen) X (Bitte ankreuzen) X (Bitte ankreuzen)
[ ]ist beigefugt []ist beigefigt ]
1 Wenn nein, Begriindung
bitte auf Beiblatt [ liegt nicht vor
[ ]ist beigefugt []ist beigefigt ]
2 Wenn nein, Begriindung
bitte auf Beiblatt [ liegt nicht vor
[ ]ist beigefugt []ist beigefigt ]
3 Wenn nein, Begrindung
bitte auf Beiblatt [ liegt nicht vor
[ ]ist beigefugt []ist beigefiigt ]
4 Wenn nein, Begrindung
bitte auf Beiblatt [ liegt nicht vor
[ ]ist beigefugt []ist beigefiigt ]
5 Wenn nein, Begrindung
bitte auf Beiblatt [ liegt nicht vor
[ ]ist beigefugt []ist beigefigt ]
6 Wenn nein, Begrindung
bitte auf Beiblatt [ liegt nicht vor

Kug 200a — 01/2011







MUSTER - Word-Datei in der Arbeitsagentur erhaltlich

TransferMappe

Unterlagen fur den Berufsweg

Einleitung

1. Profil
Stérken und Interessen

2. Berufswegplanung
Planungen und néchste Schritte

3. Qualifikation und Unterlagen
Unterlagen und Dokumente

4. Vermittlungsaktivitaten
Bisherige Aktivitaten

5. Infos

Wichtige Informationen und Adressen

Stand 11/2010

Anlage 6






TransferMappe

Einleitung

Unterstutzung auf Ihrem weiteren Berufsweg

Liebe Mitarbeiterin,
lieber Mitarbeiter,

neue oder andere berufliche Wege liegen vor Ihnen — diese
TransferMappe wird Sie dabei begleiten!

Die TransferMappe unterstiitzt und strukturiert den Beratungsprozess mit
lhrem persdnlichen Berater in der Transfergesellschaft. Weiterhin dient sie
der Orientierung und Informationsvereinfachung fir lhren
Arbeitsvermittler, der Sie ebenfalls auf Ihrem Weg begleiten wird.

Hier archivieren Sie lhre ermittelten Stérken und lhre eigenen Féhigkeiten
sowie Interessen und kdnnen diese somit zielgerichtet nutzen.

Mit der TransferMappe planen Sie die zukinftigen einzelnen Schritte in
lhre neue Anstellung. Hier bewahren Sie auch die Zielvereinbarungen und
Planungen auf, die Sie kiinftig benétigen.

Die TransferMappe ist personliches Eigentum. Es obliegt Ihnen die
Verpflichtung, diese sorgféltig zu fuhren und sowohl der Agentur fiir Arbeit
als auch der Transfergesellschaft auf Verlangen vorzulegen.

In der TransferMappe finden Sie aul3erdem Platz fir Zeugnisse und
Bescheinigungen, die lhre berufliche Vergangenheit und Gegenwart
dokumentieren. Die TransferMappe hilft Ihnen auch bei Bewerbungen
oder Vorstellungsgesprachen, diejenigen Dokumente auszuwéhlen, die
einen guten Uberblick tiber Sie und Ihre Kompetenzen geben.

Und nattirlich behalten Sie stets den Durchblick, wo, was,
wann, mit wem, wie gelaufen ist.

Viel Erfolg!





TransferMappe

Diese TransferMappe gehort

Name:

Stral3e: PLZ / Wohnort:
Geburtsdatum:

Telefon (Festnetz): Telefon (Mobil):
E-Mail:

Diese TransferMappe wurde Uberreicht durch

Adresse der Transfergesellschaft und
Projektname

Ihre personliche Beraterin / Ihr personlicher Berater:

Telefon:

W eitere Ansprechpartner:

Telefon:

lhre zustandige Agentur fur Arbeit:

Name und Kontaktdaten lhres Arbeitsvermittlers:





1 Profil

Starken und Interessen

TransferMappe

1 Profil





2 Berufswegeplanung

Planungen und nachste Schritte

TransferMappe

2 Berufswegeplanung





2011

Jahresuberblick - 1. Halbjahr (Muster)

Januar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

TransferMappe

 kw | mo | o [ m | oo | FR | sa | so |
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
MO DI M DO FR
5 1 2 3 4 5 6
6 7 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

kw | mo | bt | mi | bo | FR | sA | so |
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

kw | Mo | o | M | pbo | FRR | sA | so |
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

kw | Mo | oot | M | pbo | FR || sa | so |
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

kw | Mo | o1 | M | po | FR || sa | so |
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30

2 Berufswegeplanung



http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_52_2010.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_1_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_2_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_3_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_4_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_5_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_5_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_6_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_7_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_8_2011.html
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http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_11_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_12_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_13_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_13_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_14_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_15_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_16_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_17_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_17_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_18_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_19_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_20_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_21_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_22_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_22_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_23_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_24_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_25_2011.html

http://www.schulferien.org/wochenkalender/wochenkalender_KW_26_2011.html



Zielvereinbarung

TransferMappe

Zwischen

und

1. Festlegung der Ziele und der Detailplanung

Beschreibung des Ziels/der Ziele:

Bis wann soll das Ziel/die Ziele erreicht werden?

Woran wird die Zielerreichung gemessen?

2. Planung: Wer leistet was, um die Ziele zu erreichen?

Teilnehmer/-in:

Berater/-in:

Betrieb:

Bildungstrager:

2 Berufswegeplanung





Zielvereinbarung

3. Auswertung: Wurde das Ziel erreicht?
Ziel wurde [0 vollstandig erreicht

O teilweise erreicht
O nicht erreicht

Bemerkungen

TransferMappe

4. Vereinbarung zum weiteren Vorgehen

Bemerkungen

Ort / Datum

Unterschrift Mitarbeiter/-in

Unterschrift Berater/-in

2 Berufswegeplanung





3 Qualifikation und Unterlagen

Unterlagen und Dokumente

TransferMappe

3

Qualifikationen und

Unterlagen





4  Vermittlungsaktivitaten
Bisherige Aktivitaten

TransferMappe

4 Vermittlungsaktivitaten





5

Infos

Wichtige Informationen und Adressen

TransferMappe

5 Infos
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		Viel Erfolg!
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		TransferMappe
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Anlage 7

Ausziige aus den Rechtsgrundlagen fiur Transferleistungen (88
216a u. 216b SGB Il in der ab 1. Januar 2011 geltenden Fassung)

1. SGB I

§ 2 Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit den Agenturen fir Ar-
beit

(2) Die Arbeitgeber haben bei ihren Entscheidungen verantwortungsvoll deren Auswir-
kungen auf die Beschéaftigung der Arbeitnehmer und von Arbeitslosen und damit die Inan-
spruchnahme von Leistungen der Arbeitsférderung einzubeziehen. Sie sollen dabei ins-

besondere

2. vorrangig durch betriebliche MalZnahmen die Inanspruchnahme von Leistungen der Ar-

beitsférderung sowie Entlassungen von Arbeitnehmern vermeiden,

3. Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsverhdltnisses frihzeitig tber die Notwen-
digkeit eigener Aktivitdten bei der Suche nach einer anderen Beschéaftigung sowie Uber
die Verpflichtung zur Meldung nach § 38 Abs. 1 bei der Agentur fir Arbeit informieren, sie
hierzu freistellen und die Teilnahme an erforderlichen QualifizierungsmaRnahmen ermog-

lichen.

(3) Die Arbeitgeber sollen die Agenturen fir Arbeit friihzeitig Uber betriebliche Verande-
rungen, die Auswirkungen auf die Beschaftigung haben kénnen, unterrichten. Dazu geho-

ren insbesondere Mitteilungen tber

4. geplante Betriebseinschrankungen oder Betriebsverlagerungen sowie die damit ver-

bundenen Auswirkungen und

5. Planungen, wie Entlassungen von Arbeitnehmern vermieden oder Ubergéange in andere

Beschaftigungsverhaltnisse organisiert werden kénnen.

(4) Die Arbeithehmer haben bei ihren Entscheidungen verantwortungsvoll deren Auswir-
kungen auf ihre beruflichen Mdglichkeiten einzubeziehen. Sie sollen insbesondere ihre

berufliche Leistungsfahigkeit den sich &ndernden Anforderungen anpassen.

(5) Die Arbeitnenmer haben zur Vermeidung oder zur Beendigung von Arbeitslosigkeit

insbesondere
1. ein zumutbares Beschéftigungsverhdltnis fortzusetzen,

2. eigenverantwortlich nach Beschéftigung zu suchen, bei bestehendem Beschafti-

gungsverhaltnis frihzeitig vor dessen Beendigung,

3. eine zumutbare Beschéftigung aufzunehmen und

Stand: Juni 2011 Seite 1





Anlage 7

4. an einer beruflichen Eingliederungsmaflnahme teilzunehmen.
8 3 Leistungen der Arbeitsférderung

(1) Arbeitnehmer erhalten folgende Leistungen:

12. Transferleistungen.

(5) Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsforderung sind alle Leistungen der aktiven
Arbeitsférderung mit Ausnahme des Anspruchs auf ..... Leistungen zur Forderung der

Teilnahme an Transfermafl3nahmen.
8 4 Vorrang der Vermittlung

(1) Die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit hat Vorrang vor den Leistungen zum Ersatz
des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosigkeit.

(2) Der Vermittlungsvorrang gilt auch im Verhaltnis zu den sonstigen Leistungen der akti-
ven Arbeitsférderung, es sei denn, die Leistung ist fur eine dauerhafte Eingliederung er-

forderlich.
8 5 Vorrang der aktiven Arbeitsférderung

Die Leistungen der aktiven Arbeitsforderung sind entsprechend ihrer jeweiligen Zielbe-
stimmung und den Ergebnissen der Beratungs- und Vermittlungsgesprache einzusetzen,
um sonst erforderliche Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosigkeit
nicht nur vortibergehend zu vermeiden und dem Entstehen von Langzeitarbeitslosigkeit

vorzubeugen.
8 17 Von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer

Von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeithehmer sind Personen, die

1. versicherungspflichtig beschaftigt sind,

2. alsbald mit der Beendigung der Beschéftigung rechnen miissen und

3. voraussichtlich nach Beendigung der Beschéftigung arbeitslos werden.
§ 24 Versicherungspflichtverhaltnis

(3) Das Versicherungspflichtverhaltnis fur Beschéftigte besteht wéhrend eines Arbeitsaus-

falls mit Entgeltausfall im Sinne der Vorschriften tiber das Kurzarbeitergeld fort.
§ 27 Versicherungsfreie Beschaftigte

(2) Versicherungsfrei sind Personen in einer geringfigigen Beschéaftigung; abweichend
von § 8 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches werden geringfligige Beschaftigungen und nicht
geringflgige Beschéaftigungen nicht zusammengerechnet. Versicherungsfreiheit besteht

nicht fir Personen, die
Stand: Juni 2011 Seite 2
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2. wegen eines Arbeitsausfalls mit Entgeltausfall im Sinne der Vorschriften tber das
Kurzarbeitergeld

oder. ..
nur geringfiigig beschaftigt sind.
§ 38 Rechte und Pflichten der Ausbildung- und Arbeitsuchenden
(3) Die Arbeitsvermittlung ist durchzufiihren

1. solange der Arbeitsuchende Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslo-

sigkeit oder Transferkurzarbeitergeld beansprucht, . . .
§ 116 Leistungsarten
Entgeltersatzleistungen sind

4. Kurzarbeitergeld fir Arbeitnehmer, die infolge eines Arbeitsausfalles einen Entgeltaus-

fall haben,
§ 121 Zumutbare Beschaftigungen

(1) Einem Arbeitslosen sind alle seiner Arbeitsfahigkeit entsprechenden Beschéaftigungen
zumutbar, soweit allgemeine oder personenbezogene Griinde der Zumutbarkeit einer Be-

schéftigung nicht entgegenstehen.

(2) Aus allgemeinen Grinden ist eine Beschaftigung einem Arbeitslosen insbesondere
nicht zumutbar, wenn die Beschéftigung gegen gesetzliche, tarifliche oder in Betriebsver-
einbarungen festgelegte Bestimmungen Uber Arbeitsbedingungen oder gegen Bestim-

mungen des Arbeitsschutzes verstolit.

(3) Aus personenbezogenen Griinden ist eine Beschéftigung einem Arbeitslosen insbe-
sondere nicht zumutbar, wenn das daraus erzielbare Arbeitsentgelt erheblich niedriger ist
als das der Bemessung des Arbeitslosengeldes zugrunde liegende Arbeitsentgelt. In den
ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit ist eine Minderung um mehr als 20 Prozent und
in den folgenden drei Monaten um mehr als 30 Prozent dieses Arbeitsentgelts nicht zu-
mutbar. Vom siebten Monat der Arbeitslosigkeit an ist dem Arbeitslosen eine Beschafti-
gung nur dann nicht zumutbar, wenn das daraus erzielbare Nettoeinkommen unter Be-
ricksichtigung der mit der Beschéaftigung zusammenhangenden Aufwendungen niedriger

ist als das Arbeitslosengeld.

(4) Aus personenbezogenen Griinden ist einem Arbeitslosen eine Beschaftigung auch
nicht zumutbar, wenn die taglichen Pendelzeiten zwischen seiner Wohnung und der Ar-
beitsstatte im Vergleich zur Arbeitszeit unverhéltnismafig lang sind. Als unverhaltnisma-

Big lang sind im Regelfall Pendelzeiten von insgesamt mehr als zweieinhalb Stunden bei

Stand: Juni 2011 Seite 3
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einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden und Pendelzeiten von mehr als zwei Stun-
den bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden und weniger anzusehen. Sind in einer Regi-
on unter vergleichbaren Arbeitnehmern langere Pendelzeiten Ublich, bilden diese den
Malstab. Ein Umzug zur Aufnahme einer Beschaftigung au3erhalb des zumutbaren Pen-
delbereichs ist einem Arbeitslosen zumutbar, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Arbeits-
lose innerhalb der ersten drei Monate der Arbeitslosigkeit eine Beschaftigung innerhalb
des zumutbaren Pendelbereichs aufnehmen wird. Vom vierten Monat der Arbeitslosigkeit
an ist einem Arbeitslosen ein Umzug zur Aufnahme einer Beschaftigung aul3erhalb des
zumutbaren Pendelbereichs in der Regel zumutbar. Die Satze 4 und 5 sind nicht anzu-
wenden, wenn dem Umzug ein wichtiger Grund entgegensteht. Ein wichtiger Grund kann

sich insbesondere aus familiaren Bindungen ergeben.

(5) Eine Beschaftigung ist nicht schon deshalb unzumutbar, weil sie befristet ist, vortber-
gehend eine getrennte Haushaltsfiihrung erfordert oder nicht zum Kreis der Beschéaftigun-

gen gehon, fir die der Arbeithnehmer ausgebildet ist oder die er bisher ausgelbt hat.
§ 131 Bemessungsentgelt

(1) Bemessungsentgelt ist das durchschnittlich auf den Tag entfallende beitragspflichtige

Arbeitsentgelt, das der Arbeitslose im Bemessungszeitraum erzielt hat.
(3) Als Arbeitsentgelt ist zugrunde zu legen

1. fur Zeiten, in denen der Arbeitslose Kurzarbeitergeld oder eine vertraglich vereinbarte
Leistung zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld bezogen
hat, das Arbeitsentgelt, das der Arbeitslose ohne den Arbeitsausfall und ohne Mehrarbeit

erzielt hatte,
8 144 Ruhen bei Sperrzeit

(1) Hat der Arbeitnehmer sich versicherungswidrig verhalten, ohne daflr einen wichtigen
Grund zu haben, ruht der Anspruch fir die Dauer einer Sperrzeit. Versicherungswidriges

Verhalten liegt vor, wenn

2. der bei der Agentur fir Arbeit als arbeitssuchend gemeldete Arbeitnehmer (8 38 Abs. 1)
oder der Arbeitslose trotz Belehrung lber die Rechtsfolgen eine von der Agentur fur Arbeit
unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der Tatigkeit angebotene Beschéftigung
nicht annimmt oder nicht antritt oder die Anbahnung eines solchen Beschéftigungsver-
haltnisses, insbesondere das Zustandekommen eines Vorstellungsgespraches, durch

sein Verhalten verhindert (Sperrzeit bei Arbeitsablehnung),
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3. der Arbeitslose trotz Belehrung Uber die Rechtsfolgen die von der Agentur fur Arbeit ge-
forderten Eigenbemuihungen nicht nachweist (Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemii-

hungen),

4. der Arbeitslose sich weigert, trotz Belehrung tber die Rechtsfolgen an einer MaRnahme
nach 8 46 oder einer MaRnahme zur beruflichen Ausbildung oder Weiterbildung oder ei-
ner MaRnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen (Sperrzeit bei Ablehnung ei-

ner beruflichen Eingliederungsmafinahme),

5. der Arbeitslose die Teilnahme an einer in Nummer 4 genannten MalRnahme abbricht
oder durch mafnahmewidriges Verhalten Anlass fir den Ausschluss aus einer dieser

MalRnahmen gibt (Sperrzeit bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmal3nahme),

6. der Arbeitslose einer Aufforderung der Agentur fir Arbeit, sich zu melden oder zu ei-
nem arztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen (8§ 309), trotz
Belehrung Uber die Rechtsfolgen nicht nachkommt oder nicht nachgekommen ist (Sperr-

zeit bei Meldeversaumnis),

Der Arbeitnehmer hat die fiir die Beurteilung eines wichtigen Grundes malRgebenden Tat-
sachen darzulegen und nachzuweisen, wenn diese in seiner Sphare oder in seinem Ve-
rantwortungsbereich liegen. Beschaftigungen im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 und 2 sind
auch ArbeitsheschaffungsmalRnahmen (8§ 27 Abs. 3 Nr. 5).

(2) Die Sperrzeit beginnt mit dem Tag nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begriindet,
oder, wenn dieser Tag in eine Sperrzeit fallt, mit dem Ende dieser Sperrzeit. Werden meh-
rere Sperrzeiten durch dasselbe Ereignis begrindet, folgen sie in der Reihenfolge des

Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 7 einander nach.
(3) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe betragt zwolf Wochen. Sie verkiirzt sich

1. auf drei Wochen, wenn das Arbeitsverhaltnis innerhalb von sechs Wochen nach dem

Ereignis, das die Sperrzeit begriindet, ohne eine Sperrzeit geendet hatte,
2. auf sechs Wochen, wen

a) das Arbeitsverhaltnis innerhalb von zwolf Wochen nach dem Ereignis, das die Sperrzeit

begriindet, ohne eine Sperrzeit geendet hatte oder

b) eine Sperrzeit von zwolf Wochen fir den Arbeitslosen nach den fur den Eintritt der

Sperrzeit maflgebenden Tatsachen eine besondere Harte bedeuten wiirde.

(4) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei Ablehnung einer beruflichen Ein-
gliederungsmalRnahme oder bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaf3nahme be-

tragt
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1. im Falle des erstmaligen versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art drei Wochen,
2. im Falle des zweiten versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art sechs Wochen,
3. in den ubrigen Fallen zwolf Wochen.

4. Im Falle der Arbeitsablehnung oder der Ablehnung einer beruflichen Eingliederungs-
mafnahme nach der Meldung zur friihzeitigen Arbeitsuche (8 38 Abs. 1) im Zusam-

menhang mit der Entstehung des Anspruchs gilt Satz 1 entsprechend.

(5) Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemiuhungen betragt zwei Wo-

chen.

(6) Die Dauer einer Sperrzeit bei Meldeversdumnis oder bei verspateter

Arbeitsuchendmeldung betréagt eine Woche.

8§ 147 Erléschen des Anspruchs
(1) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld erlischt
1. mit der Entstehung eines neuen Anspruchs,

2. wenn der Arbeitslose Anlass fiir den Eintritt von Sperrzeiten mit einer Dauer von insge-
samt mindestens 21 Wochen gegeben hat, der Arbeitslose tber den Eintritt der Sperrzei-
ten schriftliche Bescheide erhalten hat und auf die Rechtsfolgen des Eintritts von Sperr-
zeiten mit einer Dauer von insgesamt mindestens 21 Wochen hingewiesen worden ist;
dabei werden auch Sperrzeiten berticksichtigt, die in einem Zeitraum von zwdlf Monaten
vor der Entstehung des Anspruchs eingetreten sind und nicht bereits zum Erl6schen eines

Anspruchs gefiihrt haben.

(2) Der Anspruch auf Arbeitslosengeld kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn

nach seiner Entstehung vier Jahre verstrichen sind.
8§ 172 Personliche Voraussetzungen

(1a) Die personlichen Voraussetzungen sind auch erfillt, wenn der Arbeithehmer wéahrend
des Bezuges von Kurzarbeitergeld arbeitsunfahig wird, solange Anspruch auf Fortzahlung
des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen

wirde.

(2) Ausgeschlossen sind Arbeitnehmer wahrend der Teilnahme an einer beruflichen
WeiterbildungsmalBnahme mit Bezug von Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung
oder Ubergangsgeld, wenn diese Leistung nicht fuir eine neben der Beschéftigung durch-

geflihrte TeilzeitmalBRnahme gezahlt wird, sowie wahrend des Bezuges von Krankengeld.

(3) Ausgeschlossen sind Arbeithnehmer, wenn und solange sie bei einer Vermittlung nicht
in der von der Agentur fiir Arbeit verlangten und gebotenen Weise mitwirken. Arbeitneh-
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mer, die von einem erheblichen Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sind, sind in die
Vermittlungsbemihungen der Agentur fir Arbeit einzubeziehen. Hat der Arbeithehmer
trotz Belehrung Uber die Rechtsfolgen eine von der Agentur fir Arbeit unter Benennung
des Arbeitgebers und der Art der Tatigkeit angebotene zumutbare Beschaftigung nicht
angenommen oder nicht angetreten, ohne fir sein Verhalten einen wichtigen Grund zu
haben, sind die Vorschriften tiber die Sperrzeit beim Arbeitslosengeld entsprechend an-

zuwenden.
8 173 Anzeige

(1) Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur fir Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb liegt,
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann nur vom Arbeitgeber oder der Betriebsvertretung
erstattet werden. Der Anzeige des Arbeitgebers ist eine Stellungnahme der Betriebsver-
tretung beizufiigen. Mit der Anzeige sind das Vorliegen eines erheblichen Arbeitsausfalls

und die betrieblichen Voraussetzungen fur das Kurzarbeitergeld glaubhaft zu machen.

(2) Kurzarbeitergeld wird frilhestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die An-

zeige Uber den Arbeitsausfall bei der Agentur fir Arbeit eingegangen ist. . .

(3) Die Agentur fiir Arbeit hat dem Anzeigenden unverziglich einen schriftlichen Bescheid
dariiber zu erteilen, ob auf Grund der vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen

ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt und die betrieblichen Voraussetzungen erfiillt sind.
§ 177 Dauer

(1) Kurzarbeitergeld wird fir den Arbeitsausfall wahrend der Bezugsfrist geleistet. Die Be-
zugsfrist gilt einheitlich fur alle in einem Betrieb beschaftigten Arbeitnehmer. Sie beginnt
mit dem ersten Kalendermonat, fir den in einem Betrieb Kurzarbeitergeld gezahlt wird,

und betragt langstens sechs Monate.

(2) Wird innerhalb der Bezugsfrist flr einen zusammenhangenden Zeitraum von mindes-
tens einem Monat Kurzarbeitergeld nicht geleistet, verlangert sich die Bezugsfrist um die-

sen Zeitraum.

(3) Sind seit dem letzten Kalendermonat, fir den Kurzarbeitergeld geleistet worden ist,
drei Monate vergangen und liegen die Anspruchsvoraussetzungen erneut vor, beginnt ei-

ne neue Bezugsfrist.

(4) Saison-Kurzarbeitergeld wird abweichend von den Abséatzen 1 bis 3 fur die Dauer des
Arbeitsausfalls wahrend der Schlechtwetterzeit geleistet. Zeiten des Bezuges von Saison-
Kurzarbeitergeld werden nicht auf die Bezugsfrist fir das Kurzarbeitergeld angerechnet.

Sie gelten nicht als Zeiten der Unterbrechung im Sinne des Absatzes 3.
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§ 178 H6he
Das Kurzarbeitergeld betragt

1. fur Arbeitnenmer, die beim Arbeitslosengeld die Voraussetzungen fir den erhohten

Leistungssatz erfillen wirden, 67 Prozent,

2. fur die ubrigen Arbeitnehmer 60 Prozent der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeit-

raum.

§ 179 Nettoentgeltdifferenz
(1) Die Nettoentgeltdifferenz entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen
1. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und
2. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Istentgelt.

Sollentgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer ohne den Arbeitsausfall und
vermindert um Entgelt fur Mehrarbeit in dem Anspruchszeitraum erzielt héatte. Istentgelt ist
das in dem Anspruchszeitraum tatsachlich erzielte Bruttoarbeitsentgelt des Arbeithehmers
zuziglich aller ihm zustehenden Entgeltanteile. Bei der Ermittlung von Sollentgelt und
Istentgelt bleibt Arbeitsentgelt, das einmalig gezahlt wird, au3er Betracht. Sollentgelt und
Istentgelt sind auf den nachsten durch 20 teilbaren Euro-Betrag zu runden. Die Vorschrif-
ten beim Arbeitslosengeld Uber die Berechnung des Leistungsentgelts gelten mit Aus-
nahme der Regelungen Uber den Zeitpunkt der Zuordnung der Lohnsteuerklassen und
den Steuerklassenwechsel fur die Berechnung der pauschalierten Nettoarbeitsentgelte

beim Kurzarbeitergeld entsprechend.

(2) Erzielt der Arbeitnehmer aus anderen als wirtschaftlichen Griinden kein Arbeitsentgelt,
ist das Istentgelt um den Betrag zu erh6hen, um den das Arbeitsentgelt aus diesen Griin-
den gemindert ist. Arbeitsentgelt, das unter Anrechnung des Kurzarbeitergeldes gezahlt

wird, bleibt bei der Berechnung des Istentgelts aul3er Betracht.

(3) Erzielt der Arbeitnehmer flir Zeiten des Arbeitsausfalls ein Entgelt aus einer anderen
wahrend des Bezuges von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschaftigung, selbstandi-
gen Tatigkeit oder Tatigkeit als mithelfender Familienangehdriger, ist das Istentgelt um

dieses Entgelt zu erhdhen.

(4) Lasst sich das Sollentgelt eines Arbeitnehmers in dem Anspruchszeitraum nicht hin-
reichend bestimmt feststellen, ist als Sollentgelt das Arbeitsentgelt mafl3gebend, das der
Arbeitnehmer in den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten vor Beginn des Ar-
beitsausfalls, vermindert um Entgelt fiir Mehrarbeit, in dem Betrieb durchschnittlich erzielt
hat. Ist eine Berechnung nach Satz 1 nicht mdglich, ist das durchschnittliche Sollentgelt
eines vergleichbaren Arbeitnehmers zugrunde zu legen. Anderungen der Grundlage fur
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die Berechnung des Arbeitsentgelts sind zu bertcksichtigen, wenn und solange sie auch

wéahrend des Arbeitsausfalls wirksam sind.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten fur Heimarbeiter mit der MaRgabe, dass als Sollentgelt das
durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt der letzten sechs abgerechneten Kalendermonate
vor Beginn des Entgeltausfalls zugrunde zu legen ist. War der Heimarbeiter noch nicht
sechs Kalendermonate fir den Auftraggeber tétig, so ist das in der kiirzeren Zeit erzielte

Arbeitsentgelt maligebend.
§ 180 Anwendung anderer Vorschriften

Die Vorschriften tiber das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Sperrzeiten bei
Meldeversaumnis und Zusammentreffen mit anderen Sozialleistungen gelten fir den An-
spruch auf Kurzarbeitergeld entsprechend. Die Vorschriften Uber das Ruhen des An-
spruchs bei Zusammentreffen mit anderen Sozialleistungen gelten jedoch nur fir die Fal-

le, in denen eine Altersrente als Vollrente zuerkannt ist.
§ 181 Verfligung lber das Kurzarbeitergeld

(1) Die Vorschrift des § 48 des Ersten Buches zur Auszahlung von Leistungen bei Verlet-

zung der Unterhaltspflicht ist auf das Kurzarbeitergeld nicht anzuwenden.

(2) Fur die Zwangsvollstreckung in den Anspruch auf Kurzarbeitergeld gilt der Arbeitgeber
als Drittschuldner. Die Abtretung oder Verpfandung des Anspruchs ist nur wirksam, wenn

der Glaubiger sie dem Arbeitgeber anzeigt.

(3) Hat ein Arbeitgeber oder eine von ihm bestellte Person durch eine der in § 45 Abs. 2
Satz 3 des Zehnten Buches bezeichneten Handlungen bewirkt, dass Kurzarbeitergeld zu
Unrecht geleistet worden ist, so ist der zu Unrecht geleistete Betrag vom Arbeitgeber zu
ersetzen. Sind die zu Unrecht geleisteten Betrage sowohl vom Arbeitgeber zu ersetzen

als auch vom Bezieher der Leistung zu erstatten, so haften beide als Gesamtschuldner.

(4) Wird Uber das Vermdgen eines Arbeitgebers, der von der Bundesagentur Betrdge zur
Auszahlung an die Arbeitnehmer erhalten hat, diese aber noch nicht ausgezahlt hat, das
Insolvenzverfahren erdffnet, so kann die Bundesagentur diese Betrage als Insolvenzglau-

biger zurliickverlangen.
§ 182 Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium flr Arbeit und Soziales wird erméchtigt, durch Rechtsverord-

nung

3. die Bezugsfrist fiir das Kurzarbeitergeld Uber die gesetzliche Bezugsfrist hinaus . . .
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a) bis zur Dauer von zwolf Monaten zu verlangern, wenn in bestimmten Wirtschaftszwei-

gen oder Bezirken aul3ergewohnliche Verhéltnisse auf dem Arbeitsmarkt vorliegen und

b) bis zur Dauer von 24 Monaten zu verlangern, wenn auf3ergewdhnliche Verhaltnisse auf

dem gesamten Arbeitsmarkt vorliegen.
§ 216a Forderung der Teilnahme an TransfermalRnahmen

(1) Die Teilnahme von Arbeitnehmern, die auf Grund von Betriebs&dnderungen oder im
Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhéltnisses von Arbeitslosigkeit

bedroht sind, an Transfer-malRnahmen wird geférdert, wenn

1. sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung Uber die Einfihrung von Trans-
fermalBnahmen, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen tber einen die Integra-
tion der Arbeitnehmer férdernden Interessenausgleich oder Sozialplan nach § 112 des

Betriebsverfassungsgesetzes, durch die Agentur fiir Arbeit beraten lassen,
2. die MalRnahme von einem Dritten durchgefuhrt wird,

3. die vorgesehene MalRnhahme der Eingliederung der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt

dienen soll,
4. die Durchfiihrung der MalRnahme gesichert ist und
5. ein System zur Sicherung der Qualitat angewendet wird.

Transfermaflinahmen sind alle MalBhahmen zur Eingliederung von Arbeithehmern in den
Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich Arbeitgeber angemessen beteiligen. Als Be-
triebsanderungen im Sinne des Satzes 1 gelten Betriebsanderungen im Sinne des § 111
des Betriebsverfassungsgesetzes unabhangig von der UnternehmensgréRe und der An-

wendbarkeit des Betriebsverfassungsgesetzes im jeweiligen Betrieb.

(2) Die Forderung wird als Zuschuss gewahrt. Der Zuschuss betragt 50 Prozent der er-
forderlichen und angemessenen MaRRnahmekosten, jedoch hoéchstens 2500 Euro je ge-

fordertem Arbeitnehmer.

(3) Eine Forderung ist ausgeschlossen, wenn die MalRhahme dazu dient, den Arbeitneh-
mer auf eine Anschlussbeschéftigung im gleichen Betrieb oder in einem anderen Betrieb
des gleichen Unternehmens oder, falls das Unternehmen einem Konzern angehort, in ei-
nem Betrieb eines anderen Konzernunternehmens des Konzerns vorzubereiten. Durch
die Forderung darf der Arbeitgeber nicht von bestehenden Verpflichtungen entlastet wer-
den. Von der Férderung ausgeschlossen sind Arbeitnehmer des 6ffentlichen Dienstes mit
Ausnahme der Beschdftigten von Unternehmen, die in selbstéandiger Rechtsform er-

werbswirtschaftlich betrieben werden.
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(4) Wahrend der Teilnahme an Transfermafnahmen sind andere Leistungen der aktiven

Arbeitsférderung mit gleichartiger Zielsetzung ausgeschlossen.

§ 216b Transferkurzarbeitergeld

(1) Zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Vermittlungsaussichten

haben Arbeitnehmer Anspruch auf Kurzarbeitergeld zur Férderung der Eingliederung bei

betrieblichen Restrukturierungen (Transferkurzarbeitergeld), wenn

1.

5.

und solange sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgeltaus-

fall betroffen sind,

. die betrieblichen Voraussetzungen erflllt sind,

. die personlichen Voraussetzungen erfullt sind,

sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung tber die Inanspruchnahme von
Transferkurzarbeitergeld, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen Uber einen
die Integration der Arbeitnehmer fordernden Interessenausgleich oder Sozialplan nach
§ 112 des Betriebsverfassungsgesetzes, durch die Agentur fir Arbeit beraten lassen,

und

der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur fur Arbeit angezeigt worden ist.

(2) Ein dauerhafter Arbeitsausfall liegt vor, wenn infolge einer Betriebsdnderung im Sinne

des § 216a Abs. 1 Satz 3 die Beschaftigungsmoglichkeiten fur die Arbeitnehmer nicht nur

vortbergehend entfallen.

(3) Die betrieblichen Voraussetzungen fiir die Gewahrung von Transferkurzarbeitergeld

sind erfullt, wenn

1.

4.

in einem Betrieb Personalanpassungsmaflnahmen auf Grund einer Betriebsdnderung

durchgefiihrt werden

. die von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer zur Vermeidung von Entlassungen und

zur Verbesserung ihrer Eingliederungschancen in einer betriebsorganisatorisch eigen-

standigen Einheit zusammengefasst werden,

die Organisation und Mittelausstattung der betriebsorganisatorisch eigenstandigen

Einheit den angestrebten Integrationserfolg erwarten lassen und

ein System zur Sicherung der Qualitat angewendet wird.

(4) Die personlichen Voraussetzungen sind erfiillt, wenn der Arbeitnehmer

1. von Arbeitslosigkeit bedroht ist,

2. nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschaftigung
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a) fortsetzt oder
b) im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhéaltnisses aufnimmt,
3. nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist und

4. sich vor der Uberleitung in die betriebsorganisatorisch eigenstandige Einheit aus An-
lass der Betriebsanderung bei der Agentur fur Arbeit arbeitsuchend meldet und an einer
arbeitsmarktlich zweckméRigen MalRBhahme zur Feststellung der Eingliederungsaussich-
ten teilgenommen hat; kdnnen in berechtigten Ausnahmeféllen trotz Mithilfe der Agentur
fur Arbeit die notwendigen Feststellungs-mafinahmen nicht rechtzeitig durchgefiihrt wer-
den, sind diese im unmittelbaren Anschluss an die Uberleitung innerhalb eines Monats

nachzuholen. § 172 Abs. 1a bis 3 gilt entsprechend.

(4a) Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, denen Anpassungsgeld gemal § 5 des Ge-
setzes zur Finanzierung der Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus zum
Jahr 2018 (Steinkohlefinanzierungsgesetz) gewahrt werden kann, haben vor der Inan-

spruchnahme des Anpassungsgeldes Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld.

(5) Fir die Anzeige des Arbeitsausfalls gilt 8§ 173 Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 3 entspre-
chend. Die Anzeige Uber den Arbeitsausfall hat bei der Agentur fiir Arbeit zu erfolgen, in

deren Bezirk der personalabgebende Betrieb seinen Sitz hat.

(6) Wahrend des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hat der Arbeitgeber den geférder-
ten Arbeitnehmern Vermittlungsvorschlage zu unterbreiten. Stellt der Arbeitgeber oder die
Agentur fur Arbeit fest, dass Arbeitnehmer Qualifizierungsdefizite aufweisen, soll der Ar-
beitgeber geeignete MaRnahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten anbie-

ten. Als geeignet gelten insbesondere

1. MalRBnahmen, bei denen fur die QualifizierungsmalZnahme und den Bildungstrager die
erforderlichen Zulassungen nach den 88 84 und 85 in Verbindung mit der Anerkennungs-

und Zulassungsverordnung Weiterbildung durch eine fachkundige Stelle vorliegen, oder

2. eine zeitlich begrenzte, langstens sechs Monate dauernde Beschaftigung zum Zwecke

der Qualifizierung bei einem anderen Arbeitgeber.

Bei der Festlegung von MaflRnahmen nach Satz 3 Nummer 1 und 2 ist die Agentur fir Ar-
beit zu beteiligen. Nimmt der Arbeithnehmer wahrend seiner Beschaftigung in einer be-
triebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit an einer Qualifizierungsmafnahme teil, die
das Ziel der anschlieRenden Beschaftigung bei einem anderen Arbeitgeber hat, steht bei
Nichterreichung dieses Zieles die Riick- kehr des Arbeithehmers in den bisherigen Betrieb

seinem Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nicht entgegen.
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(7) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitnehmer nur voribergehend in der
betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit zusammengefasst werden, um anschlie-
Rend einen anderen Arbeitsplatz in dem gleichen oder einem anderen Betrieb des Unter-
nehmens oder, falls das Unternehmen einem Konzern angehoért, in einem Betrieb eines
anderen Konzernunternehmens des Konzerns zu besetzen. § 216a Abs. 3 Satz 3 gilt ent-

sprechend.
(8) Die Bezugsfrist fuir das Transferkurzarbeitergeld betragt langstens zwolf Monate.

(9) Der Arbeitgeber tGbermittelt der Agentur fir Arbeit monatlich mit dem Antrag auf Trans-
ferkurzarbeitergeld die Namen und die Sozialversicherungsnummern der Bezieher von
Transferkurzarbeitergeld, die bisherige Dauer des Transferkurzarbeitergeldbezugs, Daten
uber die Altersstruktur sowie die Abgange in Erwerbstatigkeit. Mit der ersten Ubermittlung
sind zusatzlich Daten Uber die Struktur der betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit

sowie die GroéRRe und die Betriebsnummer des personalabgebenden Betriebs mitzuteilen.

(10) Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, finden die fiir das Kurzarbeitergeld gelten-

den Vorschriften mit Ausnahme der ersten beiden Titel und des § 182 Nr. 3 Anwendung.
§ 313 Nebeneinkommensbescheinigung

(1) Wer jemanden, der Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld, Arbeitslosengeld oder
Ubergangsgeld (laufende Geldleistungen) beantragt hat oder bezieht, gegen Arbeitsent-
gelt beschéftigt oder gegen Vergitung eine selbstandige Tatigkeit tGbertragt, ist verpflich-
tet, diesem unverziglich Art und Dauer der Beschéftigung oder der selbstandigen Tatig-
keit sowie die Hohe des Arbeitsentgelts oder der Vergitung fir die Zeiten zu bescheini-
gen, fur die diese Leistung beantragt worden ist oder bezogen wird. Er hat dabei den von
der Bundesagentur vorgesehenen Vordruck zu benutzen. Die Bescheinigung Uber das
Nebeneinkommen ist dem Bezieher der Leistung vom Dienstberechtigten oder Besteller

unverzuglich auszuhandigen.

(2) Wer eine laufende Geldleistung beantragt hat oder bezieht und Dienst- oder Werkleis-
tungen gegen Vergltung erbringt, ist verpflichtet, dem Dienstberechtigten oder Besteller
den fir die Bescheinigung des Arbeitsentgelts oder der Vergitung vorgeschriebenen Vor-

druck unverziglich vorzulegen.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten fir Personen, die Kurzarbeitergeld beziehen oder fir die

Kurzarbeitergeld beantragt worden ist, entsprechend.
§ 315 Allgemeine Auskunftspflicht Dritter

(1) Wer jemandem, der eine laufende Geldleistung beantragt hat oder bezieht, Leistungen

erbringt, die geeignet sind, die laufende Geldleistung auszuschliel3en oder zu mindern,
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hat der Agentur fur Arbeit auf Verlangen hieriiber Auskunft zu erteilen, soweit es zur

Durchfuihrung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.

(2) Wer jemandem, der eine laufende Geldleistung beantragt hat oder bezieht, zu Leis-
tungen verpflichtet ist, die geeignet sind, die laufende Geldleistung auszuschliel3en oder
zu mindern, oder fur ihn Guthaben fiihrt oder Vermodgensgegenstande verwahrt, hat der
Agentur fur Arbeit auf Verlangen hiertiber sowie tiber dessen Einkommen oder Vermdgen
Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchfiihrung der Aufgaben nach diesem Buch erfor-
derlich ist. 8 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend. Fir die Feststellung
einer Unterhaltsverpflichtung ist 8§ 1605 Abs. 1 des Birgerlichen Gesetzbuchs anzuwen-

den.
(3) Wer jemanden, der

1. eine laufende Geldleistung beantragt hat oder bezieht, oder dessen Ehegatten oder

Lebenspartner oder
2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist,

beschaftigt, hat der Agentur fiir Arbeit auf Verlangen tber die Beschéftigung, insbesonde-
re Uber das Arbeitsentgelt, Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchfiihrung der Aufgaben

nach diesem Buch erforderlich ist.

(4) Die Abséatze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn jemand anstelle einer laufenden Geld-

leistung Kurzarbeitergeld bezieht oder fiir ihn Kurzarbeitergeld beantragt worden ist.

(5) Sind im Rahmen einer Bedurftigkeitsprifung Einkommen oder Vermogen des Ehegat-
ten, des Lebenspartners oder des Partners einer eheédhnlichen Gemeinschaft zu beriick-

sichtigen, haben
1. dieser Ehegatte, Lebenspartner oder Partner,

2. Dritte, die fur diesen Ehegatten, Lebenspartner oder Partner Guthaben filhren oder

Vermoégensgegenstande verwahren,

der Agentur fir Arbeit auf Verlangen hierliber Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durch-
fuhrung dieses Buches erforderlich ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt ent-

sprechend.
8 317 Auskunftspflicht fur Arbeitnehmer bei Feststellung von Leistungsanspriichen

Ein Arbeitnenmer, der Kurzarbeitergeld oder Wintergeld bezieht oder fiir den diese Leis-
tungen beantragt worden sind, hat dem zur Errechnung und Auszahlung der Leistungen

Verpflichteten auf Verlangen die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.
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§ 319 Mitwirkungs- und Duldungspflichten

(1) Wer eine Leistung der Arbeitsforderung beantragt, bezogen hat oder bezieht oder wer
jemanden, bei dem dies der Fall ist oder fiir den eine Leistung beantragt wurde, beschaf-
tigt oder mit Arbeiten beauftragt, hat der Bundesagentur, soweit dies zur Durchfiihrung
der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist, Einsicht in Lohn-, Meldeunterlagen, Bu-
cher und andere Geschéftsunterlagen und Aufzeichnungen und wahrend der Geschafts-
zeit Zutritt zu seinen Grundstiicken und Geschaftsraumen zu gewéhren. Werden die Un-
terlagen nach Satz 1 bei einem Dritten verwabhrt, ist die Bundesagentur zur Durchfiihrung
der Aufgaben nach diesem Buch berechtigt, auch dessen Grundstiicke und Geschafts-
raume wahrend der Geschéftszeit zu betreten und Einsicht in diese Unterlagen zu neh-

men.

(2) In automatisierten Dateien gespeicherte Daten hat der Arbeitgeber auf Verlangen und
auf Kosten der Agenturen flr Arbeit auszusondern und auf maschinenverwertbaren Da-
tentragern oder in Listen zur Verfligung zu stellen. Der Arbeitgeber darf maschinenver-
wertbare Datentrdger oder Datenlisten, die die erforderlichen Daten enthalten,
ungesondert zur Verfligung stellen, wenn die Aussonderung mit einem unverhaltnismani-
gen Aufwand verbunden ware und Uberwiegende schutzwiirdige Interessen des Betroffe-
nen nicht entgegenstehen. In diesem Fall haben die Agenturen fir Arbeit die erforderli-
chen Daten auszusondern. Die tbrigen Daten dirfen dariiber hinaus nicht verarbeitet und
genutzt werden. Sind die zur Verfigung gestellten Datentrager oder Datenlisten zur
Durchfuihrung der Aufgaben nach diesem Buch nicht mehr erforderlich, sind sie unverzig-

lich zu vernichten oder auf Verlangen des Arbeitgebers zurtickzugeben.
§ 320 Berechnungs-, Auszahlungs-, Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten

(1) Der Arbeitgeber hat der Agentur fur Arbeit auf Verlangen die Voraussetzungen fir die
Erbringung von Kurzarbeitergeld und Wintergeld nachzuweisen. Er hat diese Leistungen
kostenlos zu errechnen und auszuzahlen. Dabei hat er beim Kurzarbeitergeld von den
Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte in dem mafRgeblichen Antragszeitraum auszuge-
hen; auf Grund einer Bescheinigung der fiir den Arbeithehmer zustandigen Agentur fir
Arbeit hat er den erhéhten Leistungssatz auch anzuwenden, wenn ein Kind auf der Lohn-

steuerkarte des Arbeitnehmers nicht bescheinigt ist.

(4) Arbeitgeber, in deren Betrieben Kurzarbeitergeld geleistet wird, haben der Agentur fur
Arbeit jeweils zum Quartalsende Auskinfte Uber Betriebsart, Beschaftigtenzahl, Zahl der
Kurzarbeiter, Ausfall der Arbeitszeit und bisherige Dauer, Unterbrechung oder Beendi-
gung der Kurzarbeit fur die jeweiligen Kalendermonate des Quartals zu erteilen. Arbeitge-

ber, in deren Betrieben Saison-Kurzarbeitergeld geleistet wird, haben die Auskiinfte nach
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Satz 1 bis zum 15. des Monats zu erteilen, der dem Monat folgt, in dem die Tage liegen,

fur die Saison-Kurzarbeitergeld ausgezahlt wird.

(4a) Der Arbeitgeber hat der Agentur fir Arbeit die Voraussetzungen fir die Erbringung
von Leistungen zur Forderung der Teilnahme an Transfermalinahmen nachzuweisen. Auf
Anforderung der Agentur fir Arbeit hat der Arbeitgeber das Ergebnis von Malinahmen zur

Feststellung der Eingliederungsaussichten mitzuteilen.
§ 321 Schadensersatz
Wer vorsatzlich oder fahrlassig

3. als Arbeitgeber seine Berechnungs-, Auszahlungs-, Aufzeichnungs- und Mitteilungs-
pflichten bei Kurzarbeitergeld, Wintergeld und Leistungen zur Fdrderung von Transfer-
maffnahmen nach 8 320 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 und 4a nicht erfullt,

ist der Bundesagentur zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
§ 323 Antragserfordernis

(1) Leistungen der Arbeitsforderung werden auf Antrag erbracht. Arbeitslosengeld gilt mit
der personlichen Arbeitslosmeldung als beantragt, wenn der Arbeitslose keine andere Er-
klarung abgibt. Leistungen der aktiven Arbeitsférderung kénnen auch von Amts wegen
erbracht werden, wenn die Berechtigten zustimmen. Die Zustimmung gilt insoweit als An-

trag.

(2) Kurzarbeitergeld, Leistungen zur Férderung der Teilnahme an TransfermalRnahmen
und erganzende Leistungen nach § 175a sind vom Arbeitgeber schriftlich unter Beifiigung
einer Stellungnahme der Betriebsvertretung zu beantragen. Der Antrag kann auch von der

Betriebsvertretung gestellt werden. . .
§ 324 Antrag vor Leistung

(1) Leistungen der Arbeitsférderung werden nur erbracht, wenn sie vor Eintritt des leis-
tungs-begrindenden Ereignisses beantragt worden sind. Zur Vermeidung unbilliger Har-

ten kann die Agentur fir Arbeit eine verspétete Antragstellung zulassen.

2) Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld und Arbeitslosengeld kénnen auch nach-
traglich beantragt werden. Kurzarbeitergeld und erganzende Leistungen nach § 175a sind

nachtraglich zu beantragen.
§ 325 Wirkung des Antrages

(3) Kurzarbeitergeld und erganzende Leistungen nach § 175a sind fur den jeweiligen Ka-
lendermonat innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalendermonaten zu beantragen;
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die Frist beginnt mit Ablauf des Monats, in dem die Tage liegen, fur die die Leistungen

beantragt werden.

(5) Leistungen zur Férderung der Teilnahme an TransfermalRnahmen sind innerhalb einer

Ausschlussfrist von drei Monaten nach Ende der Malinahme zu beantragen.
§ 327 Grundsatz

(1) Fur Leistungen an Arbeitnehmer, mit Ausnahme des Kurzarbeitergeldes, des Winter-
geldes, des Insolvenzgeldes und der Leistungen zur Férderung der Teilnahme an Trans-
fermalBnahmen, ist die Agentur fir Arbeit zusténdig, in deren Bezirk der Arbeithnehmer bei
Eintritt der leistungsbegrindenden Tatbestande seinen Wohnsitz hat. Solange der Arbeit-
nehmer sich nicht an seinem Wohnsitz aufhalt, ist die Agentur fir Arbeit zustandig, in de-
ren Bezirk der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungs-begriindenden Tatbestande seinen

gewoOhnlichen Aufenthalt hat.

(3) Fur Kurzarbeitergeld, erganzende Leistungen nach 8 175a und Insolvenzgeld ist die
Agentur fur Arbeit zustandig, in deren Bezirk die fur den Arbeitgeber zustandige Lohnab-
rechnungsstelle liegt. Flr Insolvenzgeld ist, wenn der Arbeitgeber im Inland keine Lohnab-
rechnungsstelle hat, die Agentur flr Arbeit zustandig, in deren Bezirk das Insolvenzgericht
seinen Sitz hat. Fir Leistungen zur Férderung der Teilnahme an TransfermalRnahmen ist

die Agentur fur Arbeit zustandig, in deren Bezirk der Betrieb des Arbeitgebers liegt.
§ 328 Vorlaufige Entscheidung
(1) Uber die Erbringung von Geldleistungen kann vorlaufig entschieden werden, wenn

1. die Vereinbarkeit einer Vorschrift dieses Buches, von der die Entscheidung Uber den
Antrag abhangt, mit héherrangigem Recht Gegenstand eines Verfahrens bei dem Bun-

desverfassungsgericht oder dem Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften ist,

2. eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung Gegen-

stand eines Verfahrens beim Bundessozialgericht ist oder

3. zur Feststellung der Voraussetzungen des Anspruchs eines Arbeithehmers auf Geld-
leistungen voraussichtlich langere Zeit erforderlich ist, die Voraussetzungen fir den
Anspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen und der Arbeitnehmer die
Umstande, die einer sofortigen abschlieBenden Entscheidung entgegenstehen, nicht

Zu vertreten hat.

Umfang und Grund der Vorlaufigkeit sind anzugeben. In den Fallen des Satzes 1 Nr. 3 ist

auf Antrag vorlaufig zu entscheiden.

(2) Eine vorlaufige Entscheidung ist nur auf Antrag des Berechtigten fiir endgiltig zu er-
klaren, wenn sie nicht aufzuheben oder zu andern ist.
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(3) Auf Grund der vorlaufigen Entscheidung erbrachte Leistungen sind auf die zustehende
Leistung anzurechnen. Soweit mit der abschlielenden Entscheidung ein Leistungsan-
spruch nicht oder nur in geringerer Hohe zuerkannt wird, sind auf Grund der vorlaufigen
Entscheidung erbrachte Leistungen zu erstatten; auf Grund einer vorlaufigen Entschei-

dung erbrachtes Kurzarbeitergeld und Wintergeld ist vom Arbeitgeber zuriickzuzahlen.
§ 330 Sonderregelungen fiir die Aufhebung von Verwaltungsakten

(1) Liegen die in 8 44 Abs. 1 Satz 1 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen fir
die Ricknahme eines rechtswidrigen nicht beglnstigenden Verwaltungsaktes vor, weil er
auf einer Rechtsnorm beruht, die nach Erlass des Verwaltungsaktes fiir nichtig oder ftr
unvereinbar mit dem Grundgesetz erklart oder in stéandiger Rechtsprechung anders als
durch die Agentur flr Arbeit ausgelegt worden ist, so ist der Verwaltungsakt, wenn er un-
anfechtbar geworden ist, nur mit Wirkung fur die Zeit nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts oder ab dem Bestehen der standigen Rechtsprechung zurlickzu-

nehmen.

(2) Liegen die in § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen fiir
die Ricknahme eines rechtswidrigen beglinstigenden Verwaltungsaktes vor, ist dieser

auch mit Wirkung fiir die Vergangenheit zuriickzunehmen.

(3) Liegen die in § 48 Abs. 1 Satz 2 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen fir
die Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vor, ist dieser mit Wirkung vom
Zeitpunkt der Anderung der Verhéltnisse aufzuheben. Abweichend von § 48 Abs. 1 Satz 1
des Zehnten Buches ist mit Wirkung vom Zeitpunkt der Anderung der Verhaltnisse an ein
Verwaltungsakt auch aufzuheben, soweit sich das Bemessungsentgelt auf Grund einer

Absenkung nach § 200 Abs. 3 zu Ungunsten des Betroffenen andert.
§ 333 Aufrechnung

(1) Hat ein Bezieher einer Entgeltersatzleistung die Leistung zu Unrecht erhalten, weil der
Anspruch wegen der Anrechnung von Nebeneinkommen gemindert war oder wegen einer
Sperrzeit ruhte, so kann die Agentur fur Arbeit mit dem Anspruch auf Erstattung gegen ei-
nen Anspruch auf die genannten Leistungen abweichend von § 51 Abs. 2 des Ersten Bu-

ches in voller Hohe aufrechnen.

(2) Der Anspruch auf Rickzahlung von Leistungen kann gegen einen Anspruch auf Rick-

zahlung zu Unrecht entrichteter Beitrdge zur Arbeitsférderung aufgerechnet werden.

(3) Die Bundesagentur kann mit Ansprichen auf Winterbeschéaftigungs-Umlage, auf
Ruckzahlung von Kurzarbeitergeld und von erganzenden Leistungen nach § 175a, die

vorlaufig erbracht wurden, gegen Anspriche auf Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld und
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Wintergeld, die vom Arbeitgeber verauslagt sind, aufrechnen; insoweit gilt der Arbeitgeber

als anspruchsberechtigt.
§ 337 Auszahlung im Regelfall

(1) Geldleistungen werden auf das von dem Leistungsberechtigten angegebene inlandi-
sche Konto bei einem Geldinstitut Giberwiesen. Geldleistungen, die an den Wohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthalt des Leistungsberechtigten Gbermittelt werden, sind unter Abzug
der dadurch veranlassten Kosten auszuzahlen. Satz 2 gilt nicht, wenn der Leistungsbe-
rechtigte nachweist, dass ihm die Einrichtung eines Kontos bei einem Geldinstitut ohne

eigenes Verschulden nicht méglich ist.
(2) Laufende Geldleistungen werden regelméf3ig monatlich nachtréaglich ausgezahlt.

(3) Andere als laufende Geldleistungen werden mit der Entscheidung tber den Antrag auf
Leistung oder, soweit dem Berechtigten Kosten erst danach entstehen, zum entsprechen-
den Zeitpunkt ausgezahlt. Insolvenzgeld wird nachtréglich fir den Zeitraum ausgezahlt,
fur den es beantragt worden ist. Weiterbildungskosten und Teilnahmekosten werden, so-
weit sie nicht unmittelbar an den Trager der MaBhahme erbracht werden, monatlich im

Voraus ausgezabhilt.

(4) Zur Vermeidung unbilliger Harten kdnnen angemessene Abschlagszahlungen geleistet

werden.
§ 338 Allgemeine Berechnungsgrundsatze

(1) Berechnungen werden auf zwei Dezimalstellen durchgefiihrt, wenn nichts Abweichen-

des bestimmt ist.

(2) Bei einer auf Dezimalstellen durchgefiihrten Berechnung wird die letzte Dezimalstelle
um 1 erhdht, wenn sich in der folgenden Dezimalstelle eine der Zahlen 5 bis 9 ergeben

wirde.

(4) Bei einer Berechnung wird eine Multiplikation vor einer Division durchgefihrt.
§ 404 BuRR3geldvorschriften

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

20. entgegen § 313 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, Art oder Dauer der Be-
schéaftigung oder der selbstandigen Tatigkeit oder die Hohe des Arbeitsentgelts oder
der Vergitung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig bescheinigt

oder eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushandigt,

21. entgegen § 313 Abs. 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, einen Vordruck nicht oder

nicht rechtzeitig vorlegt,
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23. entgegen 8 315 Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz
4,8 315 Abs. 5 Satz 1, § 316, § 317 oder als privater Arbeitgeber oder Trager entge-
gen 8§ 318 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig erteilt oder entgegen 8 318 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 eine Mitteilung an die

Agentur fur Arbeit nicht oder nicht rechtzeitig erteilt,
24. entgegen 8§ 319 Abs. 1 Satz 1 Einsicht oder Zutritt nicht gewahrt,

25. entgegen § 320 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 oder 2 oder Abs. 5 einen Nachweis
nicht, nicht richtig oder nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig erbringt, eine Aufzeich-
nung nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig fiihrt oder eine Anzeige nicht, nicht rich-

tig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

26. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches eine Anderung in den Verhalt-
nissen, die fiir einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich ist, nicht, nicht rich-

tig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig mitteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen der Absatze 1 und 2 Nr. 3 mit einer Geld-
buRe bis zu funfhunderttausend Euro, in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 1, 5 bis 9 und 11
bis 13 mit einer Geldbu3e bis zu dreiigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 2,
4, 16 und 26 mit einer Geldbuf3e bis zu finftausend Euro, in den Ubrigen Fallen mit einer

GeldbuRe bis zu zweitausend Euro geahndet werden.
2. BetrVG
§ 80 Allgemeine Aufgaben

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. darUber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeithehmer geltenden Gesetze,
Verordnungen, Unfallverhiitungsvorschriften, Tarifvertrdge und Betriebsvereinba-

rungen durchgefiihrt werden;

2. Mafinahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu

beantragen;

2a. die Durchsetzung der tatsachlichen Gleichstellung von Frauen und Méannern,
insbesondere bei der Einstellung, Beschéaftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung

und dem beruflichen Aufstieg, zu fordern;
2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstatigkeit zu fordern;

3. Anregungen von Arbeithnehmern und der Jugend- und Auszubildendenvertretung
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit
dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden Arbeit-

nehmer tber den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten;
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4. die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders schutzbedurftiger

Personen zu fordern;

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durchzu-
fuhren und mit dieser zur Férderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten Ar-
beitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- und

Auszubildendenvertretung Vorschlage und Stellungnahmen anfordern;
6. die Beschéftigung alterer Arbeitnehmer im Betrieb zu férdern;

7. die Integration auslandischer Arbeithnehmer im Betrieb und das Verstandnis zwi-
schen ihnen und en deutschen Arbeitnehmern zu fordern, sowie MalRnahmen zur

Bekdmpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen;
8. die Beschéftigung im Betrieb zu férdern und zu sichern;

9. Malhahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu for-

dern.

(2) Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig
und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf
die Beschaftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhaltnis zum Arbeitgeber
stehen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur Durchfihrung seiner Aufga-
ben erforderlichen Unterlagen zur Verfigung zu stellen; in diesem Rahmen ist der Be-
triebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen Uber
die Bruttoldhne und -gehalter Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungsgemaéafien Erfiil-
lung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige
Arbeithehmer als Auskunftspersonen zur Verflgung zu stellen; er hat hierbei die Vor-
schlage des Betriebsrats zu berlicksichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht

entgegenstehen.

(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchfihrung seiner Aufgaben nach naherer Vereinba-
rung mit dem Arbeitgeber Sachverstandige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgema-

Ben Erfullung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(4) Fur die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachverstandigen gilt §

79 entsprechend.
§ 92a Beschaftigungssicherung

(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschlage zur Sicherung und Férderung der
Beschaftigung machen. Diese kdnnen insbesondere eine flexible Gestaltung der Arbeits-
zeit, die Forderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue Formen der Arbeitsorganisa-

tion, Anderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsablaufe, die Qualifizierung der Arbeit-
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nehmer, Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unter-

nehmen sowie zum Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand haben.

(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschlage mit dem Betriebsrat zu beraten. Halt der Arbeitge-
ber die Vorschlage des Betriebsrats fir ungeeignet, hat er dies zu begriinden; in Betrie-
ben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Begriindung schriftlich. Zu den Beratun-
gen kann der Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen Vertreter der Bundesagentur fir Ar-

beit hinzuziehen.
§ 111 Betriebsanderungen

In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat
der Unternehmer den Betriebsrat Uber geplante Betriebsédnderungen, die wesentliche
Nachteile fur die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben k&n-
nen, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsanderungen mit
dem Betriebsrat zu beraten. Der Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr als 300 Ar-
beitnehmern zu seiner Unterstiitzung einen Berater hinzuziehen; § 80 Abs. 4 gilt entspre-
chend; im Ubrigen bleibt § 80 Abs. 3 unberiihrt. Als Betriebséanderungen im Sinne des

Satzes 1 gelten

1. Einschrénkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebstei-

len,
2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,

4. grundlegende Anderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Be-

triebsanlagen,
5. Einfihrung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren.
8 112 Interessenausgleich uber die Betriebsanderung, Sozialplan

(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein Interessenausgleich Uber die ge-
plante Betriebsanderung zustande, so ist dieser schriftlich niederzulegen und vom Unter-
nehmer und Betriebsrat zu unterschreiben. Das Gleiche gilt flr eine Einigung Uber den
Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeithehmern infol-
ge der geplanten Betriebsanderung entstehen (Sozialplan). Der Sozialplan hat die Wir-

kung einer Betriebsvereinbarung. 8 77 Abs. 3 ist auf den Sozialplan nicht anzuwenden.

(2) Kommt ein Interessenausgleich tber die geplante Betriebséanderung oder eine Eini-
gung Uber den Sozialplan nicht zustande, so kénnen der Unternehmer oder der Betriebs-
rat den Vorstand der Bundesagentur fir Arbeit um Vermittlung ersuchen, der Vorstand
kann die Aufgabe auf andere Bedienstete der Bundesagentur fur Arbeit Gbertragen. Er-
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folgt kein Vermittlungsersuchen oder bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so kon-
nen der Unternehmer oder der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Auf Ersuchen des
Vorsitzenden der Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des Vorstands der Bundesagentur fiir
Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur fir Arbeit benannter Bediensteter der

Bundesagentur fiir Arbeit an der Verhandlung teil.

(3) Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle Vorschlage zur Beilegung der
Meinungsverschiedenheiten tber den Interessenausgleich und den Sozialplan machen.
Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu versuchen. Kommt eine Einigung
zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen und von den Parteien und vom Vorsitzenden

ZU unterschreiben.

(4) Kommt eine Einigung Uber den Sozialplan nicht zustande, so entscheidet die Eini-
gungsstelle Gber die Aufstellung eines Sozialplans. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt

die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die sozialen Be-
lange der betroffenen Arbeitnehmer zu beriicksichtigen als auch auf die wirtschaftliche
Vertretbarkeit ihrer Entscheidung fir das Unternehmen zu achten. Dabei hat die Eini-
gungsstelle sich im Rahmen billigen Ermessens insbesondere von folgenden Grundsat-

zen leiten zu lassen:

1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung wirtschaftlicher Nachteile, insbesonde-
re durch Einkommensminderung, Wegfall von Sonderleistungen oder Verlust von
Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung, Umzugskosten oder erhdhte
Fahrtkosten, Leistungen vorsehen, die in der Regel den Gegebenheiten des Einzel-

falles Rechnung tragen.

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu be-
ricksichtigen. Sie soll Arbeithehmer von Leistungen ausschlie3en, die in einem zu-
mutbaren Arbeitsverhéltnis im selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Un-
ternehmens oder eines zum Konzern gehdrenden Unternehmens weiterbeschaftigt
werden kénnen und die Weiterbeschéaftigung ablehnen; die mdgliche Weiterbeschaf-

tigung an einem anderen Ort begriindet fur sich allein nicht die Unzumutbarkeit.
2a. Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des Sozialgesetzbuches vorgesehenen
Forderungsmdglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit berlicksichtigen.

3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen darauf zu
achten, dass der Fortbestand des Unternehmens oder die nach Durchfiihrung der Be-

triebsanderung verbleibenden Arbeitsplatze nicht gefahrdet werden.
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§ 112a Erzwingbarer Sozialplan bei Personalabbau, Neugriindungen

(1) Besteht eine geplante Betriebsanderung im Sinne des 8§ 111 Satz 3 Nr. 1 allein in der

Entlassung von Arbeitnehmern, so findet § 112 Abs. 4 und 5 nur Anwendung, wenn

1. in Betrieben mit in der Regel weniger als 60 Arbeitnehmern 20 vom Hundert der re-

gelmaliig beschéftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 6 Arbeitnehmer,

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 250 Arbeitnehmern 20
vom Hundert der regelmaliig beschaftigten Arbeithehmer oder mindestens 37 Arbeit-

nehmer,

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 und weniger als 500 Arbeithehmern 15
vom Hundert der regelmafiig beschaftigten Arbeitnehmer oder mindestens 60 Arbeit-

nehmer,

4. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert der re-

gelmafig beschéftigten Arbeitnehmer, aber mindestens 60 Arbeitnehmer

aus betriebsbedingten Grinden entlassen werden sollen. Als Entlassung gilt auch das
vom Arbeitgeber aus Grinden der Betriebsdnderung veranlasste Ausscheiden von Ar-

beitnehmern auf Grund von Aufhebungsvertragen.

(2) 8 112 Abs. 4 und 5 findet keine Anwendung auf Betriebe eines Unternehmens in den
ersten vier Jahren nach seiner Griindung. Dies gilt nicht fir Neugriindungen im Zusam-
menhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. Mal3-
gebend fir den Zeitpunkt der Griindung ist die Aufnahme einer Erwerbstéatigkeit, die nach

§ 138 der Abgabenordnung dem Finanzamt mitzuteilen ist.
KSchG
8 17 Anzeigepflicht
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur fir Arbeit Anzeige zu erstatten, bevor er

1. in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als

5 Arbeitnehmer,

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern 10
vom Hundert der im Betrieb regelmaRig beschaftigten Arbeitnehmer oder aber mehr

als 25 Arbeitnehmer,

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern mindestens 30 Arbeit-

nehmer

innerhalb von 30 Kalendertagen entldsst. Den Entlassungen stehen andere Beendigun-

gen des Arbeitsverhaltnisses gleich, die vom Arbeitgeber veranlasst werden.
Stand: Juni 2011 Seite 24





Anlage 7

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz 1 anzeigepflichtige Entlassungen vorzu-
nehmen, hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die zweckdienlichen Auskiinfte zu erteilen und

ihn schriftlich insbesondere zu unterrichten tber

1. die Grinde fir die geplanten Entlassungen,

2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer,

3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschéftigten Arbeitnehmer,
4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen,

5. die vorgesehenen Kriterien fur die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer,
6. die fur die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Kriterien.

Arbeitgeber und Betriebsrat haben insbesondere die Mdglichkeiten zu beraten, Entlas-

sungen zu vermeiden oder einzuschranken und ihre Folgen zu mildern.

(3) Der Arbeitgeber hat gleichzeitig der Agentur flir Arbeit eine Abschrift der Mitteilung an
den Betriebsrat zuzuleiten; sie muss zumindest die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorge-
schriebenen Angaben enthalten. Die Anzeige nach Absatz 1 ist schriftlich unter Beifiigung
der Stellungnahme des Betriebsrats zu den Entlassungen zu erstatten. Liegt eine Stel-
lungnahme des Betriebsrats nicht vor, so ist die Anzeige wirksam, wenn der Arbeitgeber
glaubhaft macht, dass er den Betriebsrat mindestens zwei Wochen vor Erstattung der An-
zeige nach Absatz 2 Satz 1 unterrichtet hat, und er den Stand der Beratungen darlegt. Die
Anzeige muss Angaben Uber den Namen des Arbeitgebers, den Sitz und die Art des Be-
triebes enthalten, ferner die Griinde fiir die geplanten Entlassungen, die Zahl und die Be-
rufsgruppen der zu entlassenden und der in der Regel beschaftigten Arbeithehmer, den
Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen und die vorgesehenen
Kriterien fur die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer. In der Anzeige sollen ferner
im Einvernehmen mit dem Betriebsrat fur die Arbeitsvermittlung Angaben Uber Ge-
schlecht, Alter, Beruf und Staatsangehdrigkeit der zu entlassenden Arbeitnehmer ge-
macht werden. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Abschrift der Anzeige zuzuleiten.
Der Betriebsrat kann gegenlber der Agentur fir Arbeit weitere Stellungnahmen abgeben.

Er hat dem Arbeitgeber eine Abschrift der Stellungnahme zuzuleiten.

(3a) Die Auskunfts-, Beratungs- und Anzeigepflichten nach den Absatzen 1 bis 3 gelten
auch dann, wenn die Entscheidung Uber die Entlassungen von einem den Arbeitgeber
beherrschenden Unternehmen getroffen wurde. Der Arbeitgeber kann sich nicht darauf
berufen, dass das fir die Entlassungen verantwortliche Unternehmen die notwendigen

Auskulinfte nicht tibermittelt hat.
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(4) Das Recht zur fristlosen Entlassung bleibt unberihrt. Fristlose Entlassungen werden

bei Berechnung der Mindestzahl der Entlassungen nach Absatz 1 nicht mitgerechnet.
(5) Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Vorschrift gelten nicht

1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen

Vertretung der juristischen Person berufen ist,

2. in Betrieben einer Personengesamtheit die durch Gesetz, Satzung oder Gesell-

schaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen Personen,

3. Geschaftsfuhrer, Betriebsleiter und &hnliche leitende Personen, soweit diese zur

selbsténdigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind.
BGB
§ 613a Rechte und Pflichten bei Betriebsibergang

(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschaft auf einen anderen Inhaber
Uber, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Ubergangs be-
stehenden Arbeitsverhéltnissen ein. Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen
eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt
des Arbeitsverhéltnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dirfen
nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Ubergangs zum Nachteil des Ar-
beitnehmers geédndert werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem
neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen Tarifvertrags oder durch eine andere
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 kénnen die Rech-
te und Pflichten geandert werden, wenn der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung
nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich ei-
nes anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem Ar-

beithnehmer vereinbart wird.

(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber fur Verpflichtungen nach
Absatz 1, soweit sie vor dem Zeitpunkt des Ubergangs entstanden sind und vor Ablauf
von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fallig werden, als Gesamtschuldner. Werden sol-
che Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Ubergangs féllig, so haftet der bisherige Ar-
beitgeber fiir sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Ubergangs abge-

laufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesell-

schaft durch Umwandlung erlischt.

(4) Die Kundigung des Arbeitsverhaltnisses eines Arbeithehmers durch den bisherigen

Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber wegen des Ubergangs eines Betriebs oder ei-
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nes Betriebsteils ist unwirksam. Das Recht zur Kindigung des Arbeitsverhaltnisses aus

anderen Grinden bleibt unberihrt.

(5) Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem Ubergang betrof-

fenen Arbeitnehmer vor dem Ubergang in Textform zu unterrichten tiber:
1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Ubergangs,
2. den Grund fur den Ubergang,

3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Ubergangs fiir die Arbeit-

nehmer und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Malinahmen.

(6) Der Arbeitnehmer kann dem Ubergang des Arbeitsverhaltnisses innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widersprechen. Der Wider-
spruch kann gegeniiber dem bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklart wer-

den.
FulRnote

§ 613a: Zur Anwendung im beigetretenen Gebiet vgl. BGBEG Art. 232 § 5

Der Koordinator stimmt mit den Teamleitern Eingangszone und Arbeithehmer-Leistung

frihzeitig das Verfahren zur Arbeitslosmeldung und Antragstellung Alg | ab.
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